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G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Ver-
sorgung im Jahr 2022 und zur Änderung besoldungs- 
und versorgungsrechtlicher Vorschriften

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Anpassung der Bezüge der Beamten, Richter, Anwärter sowie Ver-
sorgungsempfänger des Landes und der Kommunen hat nach § 14 des 
Thüringer Besoldungsgesetzes (ThürBesG) in der Fassung vom 18. Ja-
nuar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202) in der jeweils geltenden Fassung und 
§ 4 des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes (ThürBeamtVG) in der 
Fassung vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 39, 313) in der jeweils gelten-
den Fassung durch Gesetz regelmäßig entsprechend der Entwicklung 
der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und un-
ter Berücksichtigung der mit den Dienstaufgaben verbundenen Verant-
wortung zu erfolgen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hat sich 
mit den Gewerkschaften am 29. November 2021 auf eine steuerfreie 
Corona-Einmalzahlung in Höhe von 1.300 Euro und eine lineare Ent-
gelterhöhung zum 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent für die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst der Länder verständigt. Für die Auszubilden-
den werden die Entgelte zum 1. Dezember 2022 um einen monatlichen 
Festbetrag in Höhe von 50 Euro erhöht. Ausgehend vom Tarifergeb-
nis ist eine zeitgleiche und systemgerechte Anpassung der Dienst- und 
Versorgungsbezüge an die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftli-
chen und finanziellen Verhältnisse zur Erfüllung des Gesetzesauftrags 
des § 14 ThürBesG und des § 4 ThürBeamtVG sowie zur Sicherstel-
lung der amtsangemessenen Alimentation erforderlich. In einem ersten 
Schritt wurde die Rechtsgrundlage für die Corona-Sonderzahlung mit 
dem Thüringer Gesetz über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass 
der COVID-19-Pandemie vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 91) geschaf-
fen. Diese Sonderzahlung wurde mit den Bezügen für den Monat Ap-
ril 2022 an die Berechtigten gezahlt. Die lineare Anpassung der Dienst- 
und Versorgungsbezüge um 2,8 Prozent zum 1. Dezember 2022 soll mit 
diesem Mantelgesetz erfolgen.

Im Ergebnis der Überprüfung der Amtsangemessenheit der Alimentation 
besteht darüber hinaus im Jahr 2022 ein Bedarf, die Höhe der kinder-
bezogenen Stufen des Familienzuschlags ab den Stufen für die dritten 
und weiteren berücksichtigungsfähigen Kinder anzupassen.

Weiterer Änderungsbedarf im Thüringer Besoldungsgesetz ergibt sich 
insbesondere aufgrund der Neuregelung und Zusammenfassung der bis-
herigen Vollstreckungsvergütung und der Bürokostenentschädigung für 
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Gerichtsvollzieher zu einer Vollstreckungsvergütung für Gerichtsvollzie-
her durch die Thüringer Verordnung zur Neuregelung der Vergütung und 
Entschädigung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher vom 
9. März 2022 (GVBl. S. 187) sowie aufgrund der notwendigen Schließung 
einer Regelungslücke hinsichtlich der weiteren Vertreter des Leiters eines 
Studienseminars für das Lehramt an Grundschulen, an Regelschulen, 
für Förderpädagogik, an Gymnasien oder an berufsbildenden Schulen in 
einem Staatlichen Studienseminar für Lehrerausbildung (Fachleiter für 
Pädagogik). Zudem sollen die Beamten des Steuerfahndungsdienstes 
den Beamten der Kriminalpolizei hinsichtlich der Gewährung des Klei-
dergeldes gleichgestellt werden. Ferner soll den Ausbildungsbemühun-
gen des Landes und der Kommunen in Thüringen als Dienstherren zur 
Nachwuchsgewinnung besser Rechnung getragen werden.

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung besonderer Arbeitsformen wie 
Telearbeit oder mobiles Arbeiten ergibt sich die Notwendigkeit, den Gel-
tungsbereich des Dienstunfallschutzes des Thüringer Beamtenversor-
gungsgesetzes insoweit auszudehnen, dass auch Fahrten von der Woh-
nung zur Abgabe des eigenen Kindes in fremde Obhut dem dienstlichen 
Bereich der Wegeunfälle zugeordnet werden. 

Zudem sind die landesrechtlichen Bestimmungen zur Anrechnung aus-
ländischer Renten auf die Beamtenversorgung an den Regelungsgehalt 
des am 1. Mai 2021 in Kraft getretenen Abkommens über Handel und Zu-
sammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbri-
tannien und Nordirland andererseits (ABl. L 149 vom 30.4.2021, S. 10) 
im Hinblick auf die Nichtanrechnung von Renten aus dem Vereinigten Kö-
nigreich anzupassen. Aufgrund der zwischenzeitlich stark differierenden 
besoldungsrechtlichen kinderbezogenen Stufen des Familienzuschlags 
ergibt sich zudem die Notwendigkeit, für versorgungsberechtigte Hin-
terbliebene eine sachgerechte Neuregelung zu treffen. Außerdem soll 
die Energiepreispauschale nach dem Steuerentlastungsgesetz 2022 bei 
der Beamtenversorgung anrechnungsfrei bleiben, um ihrem Zweck, ei-
nen Ausgleich für die kurzfristig und drastisch gestiegenen Fahrtkosten 
darzustellen, gerecht zu werden. 

Darüber hinaus ergibt sich aus der Praxis klarstellender Regelungsbe-
darf in einigen Bestimmungen des Thüringer Beamtenversorgungsgeset-
zes, wie zum Beispiel die Berücksichtigung von sonstigen Vordienstzei-
ten oder praktischen Ausbildungszeiten in Teilzeit als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit, die Berücksichtigung einer Beurlaubungszeit als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit, soweit nicht anrechenbare Versorgungsleistungen er-
worben wurden, sowie für die bei den kindererziehungsbezogenen Zu-
schlägen berücksichtigungsfähigen Zeiten. Aufgrund von Erfahrungen 
im Bundesbereich sind in Ergänzung der Bestimmungen zur Anerken-
nung von Zeiten im öffentlichen Dienst einer zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung die inhaltsgleichen Bestimmungen des Thü-
ringer Beamtenversorgungsgesetzes dem Bundesrecht anzupassen. 

Im Thüringer Altersgeldgesetz (ThürAltGG) vom 4. Oktober 2021 (GVBl. 
S. 508) in der jeweils geltenden Fassung ergibt sich insbesondere Än-
derungsbedarf beim Ausschluss nachversicherter Zeiten aus dem Al-
tersgeldanspruch. Dieser Ausschluss ist nur gerechtfertigt, wenn die 
allgemeine Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung von fünf 
Jahren erfüllt ist und somit auch tatsächlich aus der Nachversicherung 
Ansprüche entstehen. 
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Aus Gründen der Rechtsklarheit ergibt sich ein Änderungsbedarf für 
die im Thüringer Besoldungs-Überleitungsgesetz vom 24. Juni 2008 
(GVBl. S. 134, 169) in der jeweils geltenden Fassung enthaltenen Re-
gelungen, die sich durch Zeitablauf erledigt haben.

B. Lösung

Erlass eines Mantelgesetzes

Durch die Artikel 1 und 3 werden die Beträge der Grundgehälter in al-
len Besoldungsgruppen in Anlehnung an das Tarifergebnis für die Be-
schäftigten der Länder ab 1. Dezember 2022 einheitlich um 2,8 Prozent 
angehoben. Die prozentualen Anhebungen der Beträge erfolgen auch 
für den Familienzuschlag, die Amtszulagen und die allgemeine Zula-
ge sowie für bestimmte Erschwerniszulagen und die Stundensätze der 
Mehrarbeitsvergütung. Ebenfalls erhöhen sich die Beträge des Unfall-
ausgleichs, der Kinderzuschläge, des Pflegezuschlags und der Über-
leitungsausgleiche der Anlage des Thüringer Beamtenversorgungsge-
setzes. Die Anwärterbezüge werden ab 1. Dezember 2022 um einen 
Festbetrag in Höhe von 50 Euro angehoben.

In einer Übergangsregelung werden für das Jahr 2022 im Thüringer Be-
soldungsgesetz Erhöhungsbeträge vorgesehen, die zusätzlich zu den 
kinderbezogenen Familienzuschlägen für das dritte, vierte und jedes 
weitere Kind gewährt werden.

Des Weiteren werden im Thüringer Besoldungsgesetz infolge der Zu-
sammenfassung der bisherigen Vollstreckungsvergütung und der Bü-
rokostenentschädigung für Gerichtsvollzieher zu einer Vollstreckungs-
vergütung für Gerichtsvollzieher die bisher auseinanderfallenden 
Ermächtigungsgrundlagen für die Vollstreckungsvergütung und die Bü-
rokostenentschädigung zusammengefasst sowie die gesetzlichen Mo-
dalitäten der Vollstreckungsvergütung neu festgelegt. In der Thüringer 
Besoldungsordnung A wird für Fachleiter für Pädagogik ein eigenes Funk-
tionsamt ausgebracht, welches bewertungsrechtlich in Besoldungsgrup-
pe A 14 zuzuordnen ist. Zudem wird in der Rechtsgrundlage für die Ge-
währung des Kleidergeldes der Empfängerkreis um die Beamten des 
Steuerfahndungsdienstes erweitert. Die Gewährung von Anwärterbe-
zügen unter Auflagen und von Anwärtersonderzuschlägen soll von der 
Ableistung einer Mindestdienstzeit bei einem Dienstherrn im Geltungs-
bereich des Thüringer Besoldungsgesetzes abhängig gemacht werden.

Durch Artikel 5 wird die Definition des mit dem Dienst zusammenhän-
genden Weges nach § 26 Abs. 2 ThürBeamtVG entsprechend dem Re-
gelungsbedarf ausgeweitet. Zudem werden § 72 ThürBeamtVG und 
die nicht mehr erforderliche Übergangsregelung in § 92 j ThürBeamt-
VG an das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der Euro-
päischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits 
und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland ande-
rerseits angepasst. 

Die Regelungen zur Gewährung des kinderbezogenen Familienzu-
schlags an mehrere anspruchsberechtigte Hinterbliebene werden an das 
Bundesrecht angepasst, wonach die Summe der dem Versorgungsurhe-
ber zustehenden kinderbezogenen Familienzuschläge zu gleichen Tei-
len auf die Anzahl der Anspruchsberechtigten gezahlt wird. 
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In einer Sonderbestimmung wird die Energiepreispauschale bei der An-
rechnung von Einkünften nach den Bestimmungen des Thüringer Be-
amtenversorgungsgesetzes ausgenommen.  

Die §§ 17 und 18 ThürBeamtVG werden um einen Verweis ergänzt, dass 
die im Beamtenverhältnis maßgebende Berücksichtigung von Zeiten in 
Teilzeit hier auch Anwendung findet. Im Hinblick auf die berücksichti-
gungsfähigen Kindererziehungszeiten wird die entsprechende Rege-
lung des Bundes übernommen. 

In § 6 ThürAltGG wird in Anlehnung an das Bundesrecht ergänzt, dass der 
Ausschlusstatbestand für nachversicherte Dienstzeiten nicht greift, wenn 
die Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht erfüllt ist. 

Im Thüringer Besoldungs-Überleitungsgesetz werden die sich durch 
Zeitablauf erledigten Regelungen aufgehoben.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten 

Die zusätzlichen Kosten der aufgrund des § 14 ThürBesG und des § 4 
ThürBeamtVG vorgesehenen Anpassung der Besoldung und Versor-
gung betragen für das Land

1. im Jahr 2022:  5,0 Millionen Euro,

2. ab dem Jahr 2023 jährlich etwa:  59,5 Millionen Euro.

Die zusätzlichen Kosten der aufgrund des § 14 ThürBesG und des § 4 
ThürBeamtVG vorgesehenen Anpassung der Besoldung und Versor-
gung betragen für die Kommunen geschätzt

1. im Jahr 2022: 0,5 Millionen Euro,

2. ab dem Jahr 2023 jährlich etwa: 6,0 Millionen Euro.

Für das Land entstehen jährlich weitere Mehrkosten in Höhe von 
130.000 Euro durch die normative Bewertung der Fachleiter für Päda-
gogik mit der Besoldungsgruppe A 14 und etwa 17.500 Euro Mehrkos-
ten zur Gewährung des Kleidergeldes an die Beamten des Steuerfahn-
dungsdienstes.

Zudem kann es durch die Ausdehnung der Definition des mit dem Dienst 
zusammenhängenden Weges im Rahmen des Dienstunfallschutzes im 
Thüringer Beamtenversorgungsgesetz sowie die Ergänzung im Thürin-
ger Altersgeldgesetz bezüglich der Notwendigkeit der Erfüllung der ren-
tenrechtlichen Wartezeit als Ausschlussgrund für die Nichtanrechnung 
von nachversicherten Zeiten beim Altersgeldanspruch zu geringfügigen 
Mehrkosten kommen, die jedoch von der Anzahl der Anwendungsfälle 
abhängig sind und daher nicht prognostiziert werden können. 

Die übrigen Änderungen im Thüringer Beamtenversorgungsgesetz und 
im Thüringer Altersgeldgesetz haben überwiegend keine oder geringfü-
gig kostendämpfende Auswirkungen. 

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Finanzministerium.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Pommer
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 13. September 2022

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen 
Entwurf des

"Thüringer Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versor-
gung im Jahr 2022 und zur Änderung besoldungs- und versor-
gungsrechtlicher Vorschriften"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 21./22./23. September 2022.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Thüringer Gesetz 

zur Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2022 und zur Änderung besoldungs- und 
versorgungsrechtlicher Vorschriften

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Thüringer Besoldungs- und  

Versorgungsanpassungsgesetz für das Jahr 2022

§ 1 
Erhöhung von Dienst- und Anwärterbezügen

(1) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung 
vom 18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202) in der jeweils 
geltenden Fassung in den Anlagen 5 und 9 ausgewiese-
nen Beträge der Grundgehaltssätze werden ab dem 1. De-
zember 2022 um 2,8 Prozent erhöht. 

(2) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in Anlage 6 ausge-
wiesenen Beträge des Familienzuschlags nach § 37 Abs. 1 
und des Anrechnungsbetrags nach § 37 Abs. 2, die in An-
lage 8 Tabelle 1 ausgewiesenen Beträge der Stellenzula-
gen nach Anlage 1 Abschnitt ll Nr. 7 der Vorbemerkungen 
zu den Besoldungsordnungen A und B sowie Anlage 3 
Nr. 2 der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung R, die 
in Anlage 8 Tabelle 2 ausgewiesenen Amtszulagen, die in 
Anlage 8 Tabelle 3 ausgewiesenen sonstigen Zulagen zur 
Besoldungsordnung W sowie die in Anlage 9 ausgewie-
senen sonstigen Zulagen zur Besoldungsordnung C wer-
den ab dem 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent erhöht. 

(3) Die in Anlage 7 des Thüringer Besoldungsgesetzes aus-
gewiesenen Anwärtergrundbeträge werden ab dem 1. De-
zember 2022 um 50 Euro erhöht.

(4) Die Beträge der Grundgehaltsspannen in Anlage 10 Ta-
belle 1 des Thüringer Besoldungsgesetzes erhöhen sich 
ab dem 1. Dezember 2022 entsprechend Absatz 1. Die Be-
träge des Auslandszuschlags in Anlage 10 Tabelle 1 des 
Thüringer Besoldungsgesetzes werden ab dem 1. Dezem-
ber 2022 um 2,24 Prozent erhöht. In Anlage 10 Tabelle 2 
erhöhen sich ab dem 1. Dezember 2022 die Monatsbeträ-
ge um 2,24 Prozent.

§ 2 
Weitere Anpassungen

(1) Die Bezüge der nach § 97 Abs. 8 des Thüringer Hoch-
schulgesetzes vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149) in der je-
weils geltenden Fassung entpflichteten Professoren so-
wie die nach § 66 Abs. 1 ThürBesG in Verbindung mit § 77 
Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes weiter gewährten 
Zuschüsse zum Grundgehalt nach Anlage II zum Bundes-
besoldungsgesetz Nr. 1 und 2 der Vorbemerkungen zur 
Bundesbesoldungsordnung C in der am 22. Februar 2002 
geltenden Fassung, soweit sie nicht als Unterschiedsbe-
trag zwischen Besoldungsgruppen festgesetzt wurden, 
werden ab dem 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent erhöht. 

(2) Für Versorgungsempfänger gelten nach § 4 des Thü-
ringer Beamtenversorgungsgesetzes (ThürBeamtVG) in 
der Fassung vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 39, 313) in 
der jeweils geltenden Fassung die Erhöhungen nach § 1 
Abs. 1 und 2 sowie nach Absatz 1 entsprechend.
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(3) Die in der Anlage des Thüringer Beamtenversorgungs-
gesetzes ausgewiesenen Beträge werden ab dem 1. De-
zember 2022 um 2,8 Prozent erhöht. 

(4) Die Beträge nach § 4 Abs. 1 und 2 der Thüringer Mehr-
arbeitsvergütungsverordnung vom 1. Februar 2010 (GVBl. 
S. 16) in der jeweils geltenden Fassung sowie die Beträge 
nach § 4 Abs. 1 der Thüringer Erschwerniszulagenverord-
nung vom 20. Juli 2008 (GVBl. S. 298) in der jeweils gel-
tenden Fassung werden ab dem 1. Dezember 2022 um 
2,8 Prozent erhöht. 

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung vom 
18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 21. Dezember 2021 (GVBl. S. 590), 
wird wie folgt geändert:

1. Nach § 67 f wird folgender § 67 g eingefügt:

"§ 67 g 
Übergangsregelungen aufgrund des Thüringer  
Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und  
Versorgung im Jahr 2022 und zur Änderung  

besoldungs- und versorgungsrechtlicher  
Vorschriften

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2022 erhöht sich der Monatsbetrag 
des Familienzuschlags nach § 38 Abs. 2 für das dritte 
zu berücksichtigende Kind nach Anlage 6 in der jeweils 
geltenden Fassung um zehn Euro und für das vierte 
und jedes weitere zu berücksichtigende Kind nach An-
lage 6 in der jeweils geltenden Fassung um elf Euro. 
Der Erhöhungsbetrag nach Satz 1 gilt als Familienzu-
schlag im Sinne der §§ 37 bis 39."

2. Die Inhaltsübersicht wird der vorstehenden Änderung 
angepasst.

Artikel 3 
Weitere Änderung des Thüringer 

Besoldungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung vom 
18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:

1. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung "(1)" wird gestrichen.

bb) In Satz 1 werden die Worte "Gerichtsvollzieher 
und andere im Vollstreckungsdienst tätige Be-
amte" durch die Worte "im Vollstreckungsdienst 
tätige Beamte mit Ausnahme der Gerichtsvoll-
zieher" ersetzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
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2. Nach § 45 wird folgender § 45 a eingefügt:

"§ 45 a 
Vergütung für Gerichtsvollzieher

(1) Das für das Gerichtsvollzieherwesen zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
für das Besoldungsrecht zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung die Gewährung einer Vergütung für 
Gerichtsvollzieher zu regeln.

(2) Maßstab für die Festsetzung der Vergütung sind 
die vereinnahmten Gebühren und von ihnen erhobe-
nen Dokumentenpauschalen. Für die Vergütung kön-
nen Höchstsätze für die einzelnen Vollstreckungsauf-
träge sowie für das Kalenderjahr festgesetzt werden. 
Es kann bestimmt werden, inwieweit mit der Vergütung 
auch die besonderen, für die Gerichtsvollziehertätig-
keit typischen Aufwendungen mit abgegolten sind und 
eine zusätzliche Aufwandsentschädigung ganz oder 
teilweise ausgeschlossen ist. Typische Aufwendungen 
sind insbesondere die Aufwendungen für die Einrich-
tung und den Betrieb des Büros sowie für Nachtdienst. 
Es kann ferner bestimmt werden, inwieweit im Einzel-
fall eine besondere Vergütung gewährt wird, wenn die 
regelmäßig zustehenden Vergütungsbeträge zur De-
ckung der typischen Aufwendungen nicht ausreichen.

(3) Die Gerichtsvollzieher erhalten die Vergütung zu-
sätzlich zu der ihnen sonst zustehenden Besoldung."

3. § 50 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

"(4) Für Anwärter, die im Rahmen ihres Vorbereitungs-
dienstes ein Studium ableisten, kann die Gewährung 
der Anwärterbezüge von der Erfüllung von Auflagen, 
insbesondere der Ableistung einer sich anschließen-
den Mindestdienstzeit bei einem Dienstherrn im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes, abhängig gemacht 
werden. Die Tätigkeit bei einem anderen Dienstherrn 
steht dem gleich, wenn die Aufnahme dieser Tätigkeit 
im Einverständnis mit dem abgebenden oder früheren 
Dienstherrn erfolgt."

4. § 52 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

"2. unmittelbar im Anschluss an das Bestehen der Lauf-
bahnprüfung für mindestens fünf Jahre als Beamter 
bei einem Dienstherrn im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes in der Laufbahn, für die er die Befähigung 
erworben hat, tätig ist; die Tätigkeit bei einem an-
deren Dienstherrn steht dem gleich, wenn die Auf-
nahme dieser Tätigkeit im Einverständnis mit dem 
abgebenden oder früheren Dienstherrn erfolgt."

5. In § 60 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort "Krimi-
nalpolizei" die Worte "und des Steuerfahndungsdiens-
tes" eingefügt.

6. Die Überschrift des § 65 erhält folgende Fassung:

"§ 65 Überleitungsbestimmungen zu Artikel 3 des Ge-
setzes zur Änderung des Thüringer Besoldungsge-
setzes"
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7. In § 67 c Abs. 3 wird die Verweisung "§ 22 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 ThürBildLbVO" durch die Verweisung "§ 22 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 der Thüringer Bildungsdienstlaufbahnver-
ordnung (ThürBildLbVO) vom 21. Februar 2017 (GVBl. 
S. 37) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

8. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst.

9. Die Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a) Abschnitt I Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 4 wird die Verweisung "Thüringer Bil-
dungsdienstlaufbahnverordnung (ThürBildLb-
VO) vom 21. Februar 2017 (GVBl. S. 37) in der 
jeweils geltenden Fassung" durch die Verwei-
sung "Thüringer Bildungsdienstlaufbahnverord-
nung" ersetzt.

bb) In Absatz 6 wird die Angabe '"Seminarrektor - 
als Fachleiter in der Ausbildung von Lehramts-
anwärtern für das Lehramt an Grundschulen, an 
Regelschulen, an Förderschulen, an Gymnasi-
en oder an berufsbildenden Schulen -"' durch 
die Angabe '"Seminarrektor - als Fachleiter in 
der Ausbildung von Lehramtsanwärtern für das 
Lehramt an Grundschulen, an Regelschulen, für 
Förderpädagogik, an Gymnasien oder an be-
rufsbildenden Schulen -"' ersetzt.

b) Dem Abschnitt II Nr. 12 wird folgender Absatz 4 an-
gefügt:

'(4) Die Stellenzulage wird nicht an Beamte ge-
währt, denen das Amt des 'Seminarrektor - als wei-
terer Vertreter des Leiters eines Studienseminars 
für das Lehramt an Grundschulen, an Regelschu-
len, für Förderpädagogik, an Gymnasien oder an 
berufsbildenden Schulen in einem Staatlichen Stu-
dienseminar für Lehrerausbildung (Fachleiter für 
Pädagogik)' verliehen wurde."

c) Die Besoldungsordnung A wird wie folgt geändert:

aa) Die Besoldungsgruppe A 14 wird wie folgt ge-
ändert:

aaa) Die Funktionszusätze nach dem Amt "Se-
minarrektor" erhalten folgende Fassung:

"- als der ständige Vertreter des Leiters 
eines Studienseminars für das Lehramt 
an Grundschulen, an Regelschulen, für 
Förderpädagogik, an Gymnasien oder 
an berufsbildenden Schulen in einem 
Staatlichen Studienseminar für Lehrer-
ausbildung -2)

- als weiterer Vertreter des Leiters ei-
nes Studienseminars für das Lehramt 
an Grundschulen, an Regelschulen, für 
Förderpädagogik, an Gymnasien oder 
an berufsbildenden Schulen in einem 
Staatlichen Studienseminar für Lehrer-
ausbildung (Fachleiter für Pädagogik) -7)
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- als Fachleiter in der Ausbildung von 

Lehramtsanwärtern für das Lehramt an 
Grundschulen, an Regelschulen, für För-
derpädagogik, an Gymnasien oder an 
berufsbildenden Schulen - "

bbb) Nach Fußnote 6 wird folgende neue Fuß-
note 7 eingefügt:

"7) Voraussetzung ist, dass ausschließlich 
die Aufgaben eines Vertreters des Se-
minarleiters bei der pädagogisch-prak-
tischen Ausbildung von Lehramtsan-
wärtern im Vorbereitungsdienst nach 
§ 9 Abs. 7 der Thüringer Verordnung 
über die Ausbildung und Zweite Staats-
prüfung für die Lehrämter vom 26. April 
2016 (GVBl. S. 180) in der jeweils gel-
tenden Fassung wahrgenommen wer-
den."

ccc) Die bisherige Fußnote 7 wird Fußnote 8 
und erhält folgende Fassung:

"8) Voraussetzung ist, dass regelmäßig min-
destens acht Lehramtsanwärter für das 
Lehramt an Grundschulen, an Regel-
schulen, für Förderpädagogik, an Gym-
nasien oder an berufsbildenden Schulen 
ausgebildet werden oder an staatlichen 
Schulen eingestellte Lehrkräfte nach 
§ 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ThürBildLbVO 
pädagogisch-praktisch nachqualifiziert 
werden." 

bb) Die Besoldungsgruppe A 15 wird wie folgt ge-
ändert:

aaa) Der erste und zweite Funktionszusatz nach 
dem Amt "Rektor" erhalten folgende Fas-
sung:

"- einer Förderschule -
- einer Gemeinschaftsschule, welche die 

Klassenstufen 1 bis 10 oder 5 bis 10 um-
fasst, mit mehr als 360 Schülern -"

bbb) Der erste Funktionszusatz nach dem Amt 
"Seminardirektor" erhält folgende Fas-
sung:

"- als Leiter eines Studienseminars für das 
Lehramt an Grundschulen, an Regel-
schulen, für Förderpädagogik, an Gym-
nasien oder an berufsbildenden Schulen 
in einem Staatlichen Studienseminar für 
Lehrerausbildung -"

10. Die Anlagen 5 bis 10 erhalten folgende Fassung:
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gültig ab 1. Dezember 2022  

2. Thüringer Besoldungsordnung B 
  
  

Grundgehaltssätze  
(Monatsbeträge in Euro) 

 

Besoldungsgruppe    

B   2 8 178,19 

B   3 8 659,72 

B   4 9 164,05 

B   5 9 742,71 

B   6 10 289,11 

B   7 10 820,67 

B   8 11 374,63 

B   9 12 062,48 

B 10 14 198,53 
 
 
 
 
gültig ab 1. Dezember 2022 
3. Thüringer Besoldungsordnung W 
    
    

 Grundgehaltssätze 
 (Monatsbeträge in Euro) 

    
Besoldungs- 

gruppe W 1 W 2 W 3 

 4 933,74 6 334,17 7 140,47 
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Anlage 6 
(zu § 37) 

 
gültig ab 1. Dezember 2022 
 

Familienzuschlag und Anrechnungsbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
Tabelle 1 
 
 

Familienzuschlag nach § 37 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Betrag in 
Euro 

1. Stufe 1 nach § 38 Abs. 1 160,38 
  
2. Stufe 2 und folgende Stufen nach § 38 Abs. 2: 

Familienzuschlag für das 
a) erste zu berücksichtigende Kind 
b) zweite zu berücksichtigende Kind 
c) dritte zu berücksichtigende Kind 
d) vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind jeweils 

 
 

295,33 
478,78 
751,44 
726,77 

 
Tabelle 2 
 
 

Anrechnungsbetrag nach § 37 Abs. 2 Betrag in 
Euro 

1. in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 134,77 
  
2. in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 

 
141,13 

 
 
 
 
 

Anlage 7 
(zu § 50 Abs. 2 Satz 1) 

  
gültig ab 1. Dezember 2022  
  

Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

  

Eingangsamt, in das der Anwärter 
nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes 

unmittelbar eintritt Grundbetrag 
A 6 bis A 8 1 314,24 
A 9 bis A 11 1 371,39 
A 12  1 519,34 
A 13 1 553,00 
A 13 mit Zulage nach Anlage 1 Abschnitt ll 
Nr.7 Buchst. b oder R 1 1 589,97 
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Anlage 8 

(zu § 30 Abs. 1 Satz 1 bis 3, 
Anlagen 1 und 3) 

 
gültig ab 1. Dezember 2022 
 

Zulagen 
(Monatsbeträge in Euro) 

 
Tabelle 1 
 

Art der 
Zulage Dem Grunde nach geregelt in Vorbemerkung Betrag in 

Euro 
Stellenzulage Anlage 1 Abschnitt II 

zu den Besoldungsordnungen 
A und B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3 
zur Besoldungsordnung R  

 
 

Nummer 1 Abs. 1 
Buchst. a 
Buchst. b 

 
Nummer 2 
Beamte der 

Besoldungsgruppe  
A 6 bis A 9 

A 10 und höher 
 

Nummern 3 bis 5 
nach einer Dienstzeit 

von einem Jahr 
von zwei Jahren 

 
Nummer 6 

für Beamte des 
mittleren Dienstes 

gehobenen Dienstes 
 

Nummer 7 
Buchst. a 

Doppelbuchst. aa 
Doppelbuchst. bb 

Buchst. b 
 

Nummern 9 bis 11 
 

Nummer 12 
bei einem Lehramtsanwärter 

bei zwei bis einschließlich 
vier Lehramtsanwärtern 

ab fünf Lehramtsanwärtern 
 
 

Nummer 2 

 
 
 

412,00 
329,00 

 
 
 
 

174,00 
215,00 

 
 
 

73,00 
145,00 

 
 
 

50,00 
75,00 

 
 
 

52,62 
92,67 

101,58 
 

300,00 
 
 

100,00 
 

200,00 
300,00 

 
 

101,58 
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Tabelle 2 
 

Art der Zulage Dem Grunde nach geregelt in Besoldungs-
gruppe Fußnote Betrag in 

Euro 
Amtszulage Fußnoten in den 

Besoldungsordnungen A und R 
 
 
A   6 
A   9 
A   9 
A 11 
A 13 
A 13 
A 14 
A 15 
A 16 
R   1 
R   2 
R   3 
A 14 kw 

 
 
2 
1 
2 
3 

1 bis 3, 5 
6 

2, 4 
2, 3 
3, 6 
1, 2 

3 bis 7 
2 
1 

 
 

  44,59 
329,42 
201,07 
226,33 
330,16 
226,33 
226,33 
226,33 
252,18 
249,31 
249,31 
249,31 
226,33 

 
Tabelle 3 
 

Art der Zulage Dem Grunde nach geregelt in Vorbemerkung Betrag in 
Euro 

Sonstige 
Zulagen 

 
Anlage 2 zur 

Besoldungsordnung W 

 
 

Nummer 1 
 

wenn ein Amt ausgeübt wird  
der Besoldungsgruppe R 1 283,08 
der Besoldungsgruppe R 2 316,88 

  
Nummer 2 360,43 

 
Tabelle 4 
 
Hochschule Hochschulleitungsfunktion 

Präsident 
Vom Hundert des 

Grundgehaltes 

Kanzler 
Vom Hundert des 

Grundgehaltes 
Universität Erfurt 45 30 
Technische Universität Ilmenau 50 35 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 68 48 
Bauhaus-Universität Weimar 45 30 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 28 15 
Fachhochschule Erfurt 40 20 
Fachhochschule Jena 40 20 
Fachhochschule Nordhausen 28 15 
Fachhochschule Schmalkalden 35 17 
Duale Hochschule Gera-Eisenach 25 10 
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Tabelle 2  
  

Zonen- 
stufe 

Monats- 
beträge 
in Euro 

  1 159,24 
  2 175,55 
  3 191,84 
  4 208,14 
  5 225,72 
  6 242,00 
  7 258,31 
  8 274,60 
  9 290,90 
10 307,20 
11 323,53 
12 339,80 
13 356,12 
14 372,40 
15 388,70 
16 405,01 
17 421,31 
18 437,61 
19 455,17 
20 471,47“ 
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Artikel 4 
Änderung des  

Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes

Das Thüringer Beamtenversorgungsgesetz in der Fas-
sung vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 39, 313) wird wie 
folgt geändert:

1. Nach § 92 k wird folgender § 92 l eingefügt:

"§ 92 l 
Nichtberücksichtigung der Energiepreispauschale

Die nach dem Abschnitt XV des Einkommensteuerge-
setzes gewährte Energiepreispauschale von 300 Euro 
gilt nicht als Einkünfte im Sinne dieses Gesetzes."

2. Die Inhaltsübersicht wird der vorstehenden Änderung 
angepasst. 

Artikel 5 
Weitere Änderung des  

Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes

Das Thüringer Beamtenversorgungsgesetz in der Fas-
sung vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 39, 313), geändert 
durch Artikel 4 dieses Gesetzes, wird wie folgt geändert:

1. § 5 Abs. 8 wird aufgehoben. 

2. Nach § 13 Abs. 4 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

"§ 17 Abs. 2 gilt entsprechend."

3. § 15 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Als ruhegehaltfähig gilt die Dienstzeit, in der ein 
Beamter vor der Berufung in das Beamtenverhältnis 
1. nichtberufsmäßigen oder berufsmäßigen Wehr-

dienst in der Bundeswehr oder der Nationalen 
Volksarmee der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik oder 

2. Polizeivollzugsdienst 
geleistet hat." 

4. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "ist" ein Komma 
und nach dem Wort "kann" das Wort "jeweils" ein-
gefügt. 

b) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"§ 13 Abs. 5 und § 16 Abs. 2 gelten entsprechend."

5. § 18 Abs. 4 erhält folgende Fassung:

"(4) § 13 Abs. 5, § 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 2 gelten 
entsprechend."

6. Nach § 21 Abs. 3 Satz 2 wird folgender Satz angefügt:
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"Bei der Anwendung des Satzes 1 werden 
1. Zeiten, die doppelt als ruhegehaltfähige Dienstzei-

ten berücksichtigt werden, nur einfach und 
2. Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung unabhängig von 

ihrem Teilzeitumfang mit ihrer Dauer 
berücksichtigt."

7. § 26 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

"Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit dem 
Dienst zusammenhängenden Weges zu und von 
der Dienststelle. Hat der Beamte wegen der Ent-
fernung seiner ständigen Familienwohnung vom 
Dienstort an diesem oder in dessen Nähe eine 
Unterkunft, so gilt Satz 1 auch für den Weg zwi-
schen der Familienwohnung und der Dienststelle 
oder Unterkunft."

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

"Der Zusammenhang mit dem Dienst gilt als nicht 
unterbrochen, wenn der Beamte
1. von dem unmittelbaren Weg zwischen der Woh-

nung und der Dienststelle in vertretbarem Um-
fang abweicht,
a) um ein eigenes Kind, für das ihm dem Grun-

de nach Kindergeld zusteht, wegen seiner 
eigenen Berufstätigkeit oder der Berufstä-
tigkeit seines Ehegatten in fremde Obhut 
zu geben oder aus fremder Obhut abzuho-
len oder

b) weil er mit anderen berufstätigen oder in der 
gesetzlichen Unfallversicherung versicher-
ten Personen gemeinsam ein Fahrzeug für 
den Weg zu und von der Dienststelle be-
nutzt, oder

2. in seiner Wohnung Dienst leistet und Wege zu-
rücklegt, um ein Kind im Sinne der Nummer 1 
Buchst. a in fremde Obhut zu geben oder aus 
fremder Obhut abzuholen."

8. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 Satz 2 wird der Punkt durch ein Semi-
kolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

"auf die Bestattungskosten ist ein Sterbegeld nach 
§ 47 anzurechnen."

b) Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben.

9. § 34 Abs. 3 Satz 2 wird aufgehoben.

10. In § 64 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe "erhalten sie die 
ihnen nach § 38 Abs. 2 und 4 ThürBesG für die auf sie 
entfallenden Kinder zustehenden Beträge der Stufen 
des Familienzuschlags" durch die Worte "wird der ge-
samte sich aus den Stufen des Familienzuschlags für 
die Kinder ergebende Betrag auf die Anspruchsberech-
tigten nach der Zahl der auf sie entfallenden Kinder zu 
gleichen Teilen aufgeteilt" ersetzt.
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11. § 65 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des 
Monats der Geburt und endet nach 36 Kalender-
monaten."

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

"Die Kindererziehungszeit endet vorzeitig mit dem
1. Tod des Kindes,
2. Eintritt oder der Versetzung des Anspruchsbe-

rechtigten in den Ruhestand,
3. Tod des Anspruchsberechtigten oder
4. Wechsel der Zuordnung der Erziehungszeit zu 

einem anderen Elternteil."

12. In § 66 Abs. 1 Satz 2 wird nach dem Wort "Kindererzie-
hungszuschlag" die Angabe "oder eine Leistung nach 
§ 65 Abs. 1 Satz 2 aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung" eingefügt. 

13. In § 69 Abs. 1 Satz 3 wird das Wort "Pflichtbeitragszei-
ten" durch das Wort "Zeiten" ersetzt. 

14. § 72 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 5 erhält folgende Fassung:

"Die Sätze 3 und 4 gelten nicht, wenn der Ruhe-
standsbeamte innerhalb von drei Monaten nach 
Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich der hierauf ge-
währten Zinsen an den Dienstherrn abführt."

b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt der 
Teil der Rente (Absatz 1) außer Ansatz, der
1. auf freiwilliger Weiterversicherung oder Selbst-

versicherung beruht,
2. auf einer Höherversicherung beruht oder
3. auf Entgeltpunkten beruht, die auf Zeiten einer 

Verwendung bei einer Einrichtung im Sinne des 
§ 13 a zurückzuführen sind, sofern diese Zei-
ten nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeiten nach 
§ 13 a berücksichtigt werden."

c) In Absatz 8 Satz 1 werden nach dem Wort "Wirt-
schaftsraum" ein Komma und die Worte "des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland" 
eingefügt. 

15. § 76 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Halbsatz 2 wird das Wort "soll" durch 
das Wort "darf" ersetzt. 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

"(4) Ergeht nach der Scheidung eine Entscheidung 
zur Abänderung des Wertausgleichs und sind Zah-
lungen nach Absatz 1 erfolgt, sind im Umfang der 
Abänderung zu viel gezahlte Beträge unter Anrech-
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nung der nach § 75 anteilig errechneten Kürzungs-
beträge zurückzuzahlen."

16. § 78 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe "80 vom Hun-
dert" durch die Angabe "76 vom Hundert" ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Verweisung "§ 30 
Abs. 2" durch die Verweisung "§ 30 Abs. 2 Thür-
BesG" ersetzt.

bb) In Satz 5 wird die Angabe "40 vom Hundert" 
durch die Angabe "38 vom Hundert" ersetzt.

cc) Satz 6 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 2 wird die Angabe "50 vom 
Hundert" durch die Angabe "48 vom Hun-
dert" ersetzt.

bbb) In Nummer 4 wird die Angabe "60 vom 
Hundert" durch die Angabe "57 vom Hun-
dert" ersetzt.

ccc) In Nummer 6 wird die Angabe "80 vom 
Hundert" durch die Angabe "76 vom Hun-
dert" ersetzt.

17. Dem § 87 Abs. 9 wird folgender Satz angefügt:

"Die Ausgleichszulage vermindert sich ab dem 1. De-
zember 2022, erstmalig mit der am 1. Dezember 2022 
in Kraft tretenden Erhöhung, bei jeder allgemeinen Er-
höhung der Versorgungsbezüge um die Hälfte der Be-
zügeerhöhung." 

18. Dem § 92 d Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

"Ab dem 1. Dezember 2022, erstmalig mit der am 1. De-
zember 2022 in Kraft tretenden Erhöhung, vermindert 
sich der nach Satz 1 zustehende Betrag jeweils um die 
Hälfte des Betrages, um den sich der für das jeweili-
ge Kind zustehende Familienzuschlag nach § 64 un-
befristet erhöht."

19. § 92 j wird aufgehoben.

20. Die Inhaltsübersicht wird den vorstehenden Änderun-
gen angepasst. 

21. Die Anlage erhält folgende Fassung:
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"Anlage
(zu § 31 Abs. 1 Satz 2, § 65 Abs. 4, § 66 Abs. 2, 

§ 67 Abs. 3 sowie den §§ 68, 92 e und 92 i)

(1) Der Unfallausgleich nach § 31 Abs. 1 beträgt bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 100 Prozent 925,20 Euro.

(2) Der Kindererziehungszuschlag nach § 65 beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 2,94 Euro.

(3) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach § 66 beträgt für jeden angefangenen Monat, in dem die Voraus-
setzungen nach Absatz 1 erfüllt waren,
1. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a 0,99 Euro, 
2. im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 0,73 Euro.

(4) Der Kinderzuschlag nach § 67 beträgt für die ersten 36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 1,95 Euro, für 
weitere Monate jeweils 0,99 Euro.

(5) Der Pflegezuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der nicht erwerbsmäßig ausgeübten Pflege 2,08 Euro. 

(6) Der Kinderpflegeergänzungszuschlag nach § 68 beträgt für jeden Monat der Pflege 0,99 Euro.

(7) Der Überleitungsausgleich nach § 92 e beträgt
1. bei Eintritt in den Ruhestand vor dem 1. Januar 2016 152,69 Euro,
2. bei Eintritt in den Ruhestand nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 305,37 Euro.

(8) Der Überleitungsausgleich nach § 92 i beträgt 284,12 Euro." 

Artikel 6 
Änderung des Thüringer Altersgeldgesetzes

Das Thüringer Altersgeldgesetz vom 4. Oktober 2021 
(GVBl. S. 508) wird wie folgt geändert:

1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Verweisung "§§ 13 a und 
15 ThürBeamtVG" durch die Verweisung "§§ 13 a, 
15 und 19 ThürBeamtVG" ersetzt.

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort "Rentenversi-
cherung" ein Komma und die Worte "sofern auch 
die allgemeine Wartezeit für eine Rente der gesetz-
lichen Rentenversicherung erfüllt ist," eingefügt. 

2. § 9 Abs. 5 Satz 4 erhält folgende Fassung:

"§ 53 Abs. 2 und 3 ThürBeamtVG gilt entsprechend; 
die entsprechende Anwendung des § 53 Abs. 3 Thür-
BeamtVG umfasst auch die Konkurrenz zwischen Wai-
sengeldern und Waisenaltersgeldern."

3. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt:

"In den Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 2 tritt an die Stel-
le des Zeitpunkts der Entlassung der Zeitpunkt des 
Wegfalls der Aufschubgründe." 

b) In Absatz 5 Satz 2 wird die Verweisung "§ 5 Abs. 3 
und 5 bis 8" durch die Verweisung "§ 5 Abs. 3 und 
5 bis 7" ersetzt.

4. In § 16 Satz 1 wird das Wort "Mitgliedstaat" durch die 
Worte "anderen Mitgliedstaat" ersetzt. 
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Artikel 7 

Änderung des Thüringer Besoldungs- 
Überleitungsgesetzes

Das Thüringer Besoldungs-Überleitungsgesetz vom 
24. Juni 2008 (GVBl. S. 134, 169), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 vom 22. September 2011 (GVBl. 235), wird wie 
folgt geändert:

1. § 1 Satz 3 wird aufgehoben.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 1.

c) Absatz 4 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 2 und die Anga-
be "Die Absätze 1 bis 4 gelten" wird durch die An-
gabe "Absatz 1 gilt" ersetzt.

3. § 3 wird aufgehoben.

4. Der bisherige § 4 wird § 3 und wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 2 und die Ver-
weisung "§ 72a des Bundesbesoldungsgesetzes" 
wird durch die Verweisung "§ 72a des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung" ersetzt.

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 3 und die Ver-
weisung "§ 81 Abs. 1 des Bundesbesoldungsge-
setzes" wird durch die Verweisung "§ 81 Abs. 1 
des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. Au-
gust 2006 geltenden Fassung" sowie die Verwei-
sung "§ 81 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes" 
durch die Verweisung "§ 81 Abs. 2 des Bundesbe-
soldungsgesetzes in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung" ersetzt.

d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 4 und die Ver-
weisung "§ 83 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgeset-
zes" wird durch die Verweisung "§ 83 Abs. 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 
2006 geltenden Fassung" ersetzt.

e) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 5.

5. § 5 wird aufgehoben.

6. § 7 wird aufgehoben.

7. Der bisherige § 8 wird § 5 und die Worte "in männlicher 
und weiblicher Form" werden durch die Worte "für alle 
Geschlechter" ersetzt.
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Artikel 8 
Änderung der Thüringer  

Erschwerniszulagenverordnung

Die Thüringer Erschwerniszulagenverordnung vom 20. Juli 
2008 (GVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 2. Juni 2020 (GVBl. S. 293) , wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird der Geldbetrag "3,70 Euro" durch 
den Geldbetrag "3,80 Euro" ersetzt.

b) In Nummer 2 wird der Geldbetrag "1,02 Euro" durch 
den Geldbetrag "1,05 Euro" ersetzt.

c) In Nummer 3 wird der Geldbetrag "1,71 Euro" durch 
den Geldbetrag "1,76 Euro" ersetzt.

2. § 6 Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

"1. einer Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst 
nach § 45 ThürBesG und einer Vergütung für Ge-
richtsvollzieher nach § 45 a ThürBesG,"

Artikel 9 
Änderung der Thüringer  

Mehrarbeitsvergütungsverordnung

§ 4 Abs. 1 und 2 der Thüringer Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung vom 1. Februar 2010 (GVBl. S. 16), die zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 4. Oktober 2021 (GVBl. 
S. 508) geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"(1) Die Vergütung beträgt je Stunde für Beamte in den 
1. Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 16,65 Euro,
2. Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 22,84 Euro,
3. Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 sowie

Besoldungsordnungen C und W 31,54 Euro.

(2) Bei Mehrarbeit im Schuldienst beträgt die Vergütung 
abweichend von Absatz 1 je Unterrichtsstunde für Inha-
ber von Lehrerämtern
1. des gehobenen Dienstes, soweit sie nicht 

unter die Nummern 2 und 3 fallen, 21,25 Euro,
2. des gehobenen Dienstes, deren Eingang-

samt der Besoldungsgruppe A 12 zuge-
ordnet ist, 26,30 Euro,

3. des gehobenen Dienstes, deren Eingang-
samt der Besoldungsgruppe A 13 zuge-
ordnet ist, 31,20 Euro,

4. des höheren Dienstes an Gymnasien, an 
berufsbildenden Schulen und an Hoch-
schulen 36,43 Euro."

Artikel 10 
Änderung der Thüringer 

Zuständigkeitsverordnung Bezüge

In § 1 Abs. 1 Satz 2 der Thüringer Zuständigkeitsverord-
nung Bezüge vom 14. Dezember 2009 (GVBl. S. 780), die 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 4. Oktober 2021 
(GVBl. S. 508) geändert worden ist, wird die Angabe "Ver-
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gütung nach § 45 ThürBesG" durch die Angabe "Vergütun-
gen nach den §§ 45 und 45 a ThürBesG" ersetzt.

Artikel 11 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2022 in Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten 
1. Artikel 6 Nr. 4 mit Wirkung vom 1. November 2021,
2. Artikel 2 mit Wirkung vom 1. Januar 2022 und
3. Artikel 4 mit Wirkung vom 1. September 2022
in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

l. Überblick über den Regelungsgehalt

Mit dem Thüringer Gesetz über eine einmalige Sonderzahlung aus An-
lass der COVID-19-Pandemie vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 91) wur-
de mit der Corona-Sonderzahlung bereits ein erster Bestandteil des Ta-
rifergebnisses für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 
vom 29. November 2021 zeit- und inhaltsgleich für den Bereich der Be-
amten umgesetzt. Mit diesem Gesetz werden nunmehr alle anderen Be-
standteile dieses Tarifergebnisses zeit- und inhaltsgleich auf die Beam-
ten, Richter und Versorgungsempfänger übertragen. 

Mit Artikel 1 werden die Beträge der Grundgehälter in allen Besoldungs-
gruppen dabei in Anlehnung an das Tarifergebnis ab 1. Dezember 2022 
einheitlich um 2,8 Prozent angehoben. Die prozentualen Anhebungen 
der Beträge erfolgen auch für den Familienzuschlag, die Amtszulagen 
und die allgemeine Zulage sowie für bestimmte Erschwerniszulagen 
und die Mehrarbeitsvergütung. Ebenfalls erhöhen sich die Beträge der 
verschiedenen Zuschläge, des Überleitungsausgleichs und des Unfall-
ausgleichs der Anlage des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes. 
Die Anwärtergrundbeträge erhöhen sich entsprechend dem Tarifergeb-
nis um einen Festbetrag in Höhe von 50 Euro zum 1. Dezember 2022. 

Artikel 2 enthält eine Übergangsregelung für das Jahr 2022 hinsichtlich 
eines Erhöhungsbetrages des kinderbezogenen Familienzuschlags für 
das dritte, vierte und jedes weitere Kind. 

Artikel 3 enthält neben den Neufassungen der entsprechenden Besol-
dungstabellen, welche die bisherigen Besoldungstabellen in den Anlagen 
des Thüringer Besoldungsgesetzes mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 
ersetzen, auch eine normative Bewertung des Amtes für den weiteren 
Vertreter des Leiters eines Studienseminars für das Lehramt an Grund-
schulen, an Regelschulen, für Förderpädagogik, an Gymnasien oder an 
berufsbildenden Schulen in einem Staatlichen Studienseminar für Leh-
rerausbildung (Fachleiter für Pädagogik), eine Rechtsgrundlage für die 
Gewährung von Kleidergeld an die Beamten des Steuerfahndungsdiens-
tes. Zudem werden infolge der Neuregelung und Zusammenfassung der 
bisherigen Vollstreckungsvergütung und der Bürokostenentschädigung 
für Gerichtsvollzieher zu einer einheitlichen Vollstreckungsvergütung für 
Gerichtsvollzieher die bisher hinsichtlich der zum Erlass ermächtigten 
Ministerien auseinanderfallenden Ermächtigungsgrundlagen für die Voll-
streckungsvergütung und die Bürokostenentschädigung zusammenge-
fasst sowie die gesetzlichen Modalitäten der Vollstreckungsvergütung 
für Gerichtsvollzieher neu festgelegt. Die Gewährung von Anwärterbe-
zügen unter Auflagen und von Anwärtersonderzuschlägen wird von der 
Ableistung einer Mindestdienstzeit bei einem Dienstherrn im Geltungs-
bereich des Thüringer Besoldungsgesetzes abhängig gemacht.

Die Artikel 4 und 5 enthalten Änderungen des Thüringer Beamtenver-
sorgungsgesetzes und Artikel 6 Änderungen des Thüringer Altersgeld-
gesetzes, die vor allem aus Erfahrungen aus der Verwaltungspraxis re-
sultieren, aber auch in Anlehnung an entsprechende Änderungen im 
Bundesrecht vorgenommen werden.  

In Artikel 7 werden Regelungen des Thüringer Besoldungs-Überleitungs-
gesetzes aufgehoben, die sich durch Zeitablauf erledigt haben.
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Durch die Artikel 8 und 9 werden die Beträge für die Zulagen für den 
Dienst zu ungünstigen Zeiten der Thüringer Erschwerniszulagenver-
ordnung (ThürEZulV) und die Beträge der Stundensätze der Thüringer 
Mehrarbeitsvergütungsverordnung um 2,8 Prozent angehoben.

In Artikel 10 wird die Thüringer Zuständigkeitsverordnung Bezüge auf-
grund der Neuregelung der Vergütung für Gerichtsvollzieher angepasst.

Gleichzeitig wird mit der nachfolgenden Gesetzesbegründung die Be-
soldung entsprechend der Vorgaben der Beschlüsse des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 4. Mai 2020, insbesondere des Beschlusses unter 
dem Aktenzeichen 2 BvL 4/18, auf ihre Verfassungsmäßigkeit geprüft, 
dokumentiert und begründet.

ll. Gewährleistung der verfassungsgemäßen Alimentation

Das Bundesverfassungsgericht hat zuletzt mit seinem Beschluss vom 
4. Mai 2020 im Verfahren 2 BvL 4/18 dem Besoldungsgesetzgeber auf-
gegeben, die Entwicklung der Lebensverhältnisse zu beobachten, um 
Art und Ausmaß der geldwerten Vorteile zu ermitteln und die Höhe der 
Besoldung diesen kontinuierlich im gebotenen Umfang anzupassen. 

Zudem folgen für den Besoldungsgesetzgeber aus dem Prozedurali-
sierungsgebot Begründungspflichten. Zwar schuldet der Gesetzgeber 
nach überkommener Auffassung von Verfassung wegen grundsätzlich 
nur ein wirksames Gesetz. Da aber das grundrechtsgleiche Recht auf 
Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation keine quantifizier-
baren Vorgaben im Sinne einer exakten Besoldungshöhe liefert, bedarf 
es prozeduraler Sicherungen, damit die verfassungsrechtliche Gestal-
tungsdirektive des Artikels 33 Abs. 5 des Grundgesetzes auch tatsäch-
lich eingehalten wird. Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts ist der Gesetzgeber daher gehalten, bereits im 
Gesetzgebungsverfahren die Fortschreibung der Besoldungshöhe zu 
begründen. Die Ermittlung und Abwägung der berücksichtigten und be-
rücksichtigungsfähigen Bestimmungsfaktoren für den verfassungsrecht-
lich gebotenen Umfang der Anpassung der Besoldung müssen sich in 
einer entsprechenden Darlegung und Begründung des Gesetzgebers 
im Gesetzgebungsverfahren niederschlagen. Eine bloße Begründbar-
keit genügt nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen der Pro-
zeduralisierung. Der mit der Ausgleichsfunktion der Prozeduralisierung 
angestrebte Rationalisierungsgewinn kann - auch mit Blick auf die Er-
möglichung von Rechtsschutz - effektiv nur erreicht werden, wenn die 
erforderlichen Sachverhaltsermittlungen vorab erfolgen und dann in der 
Gesetzesbegründung dokumentiert werden. Die Prozeduralisierung zielt 
auf die Herstellung von Entscheidungen und nicht auf ihre Darstellung, 
das heißt nachträgliche Begründung.

Mit dem Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemä-
ßen Alimentation sowie über die Gewährung einer Anerkennungsleistung 
für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts vom 2. November 
2021 (GVBl. S. 547) wurde bereits dem Prozeduralisierungsgebot in 
der Begründung, siehe Drucksache 7/3575 des Landtags vom 23. Juni 
2021, ausführlich Rechnung getragen. Insoweit wird auf diese im Fol-
genden jeweils Bezug genommen.

Zu den Einzelheiten der erforderlichen Prüfungsschritte wird auf die Sei-
ten 13 bis 31 der vorgenannten Drucksache 7/3575 verwiesen. Diesen 
Anforderungen müssen die durch dieses Gesetz bewirkten besoldungs-
rechtlichen Änderungen genügen, was im Folgenden dargestellt wird. 



31

Drucksache 7/6292Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

Aus Gründen der Aktualisierung wird bei den ersten drei Parametern 
nochmals die Entwicklung des Indexes bis zum Jahr 2021 dargestellt. 

1. Bestimmung der Abweichung der Besoldungsentwicklung von der 
Entwicklung der Tariflöhne (erster Parameter)

Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ist eine deutliche 
Differenz zwischen der Besoldungsentwicklung und den Tarifergebnis-
sen im öffentlichen Dienst im betroffenen Land ein wichtiges Indiz für 
eine evidente Missachtung des Alimentationsgebotes. Wird bei der Ge-
genüberstellung der Besoldungsentwicklung mit der Entwicklung der 
Tarifergebnisse im öffentlichen Dienst eine Abkoppelung der Bezüge 
der Amtsträger hinreichend deutlich sichtbar, steht dies im Widerspruch 
zur Orientierungsfunktion der Tarifergebnisse. Dies ist in der Regel der 
Fall, wenn die Differenz zwischen den Tarifergebnissen und der Besol-
dungsentwicklung mindestens fünf Prozent des Indexwertes der erhöh-
ten Besoldung beträgt.

Die Entwicklung der Grundgehaltssätze zuzüglich Sonderzahlungen in 
Thüringen wurde in der Drucksache 7/3575 auf den Seiten 37 bis 40 voll-
ständig und ausführlich bis zum Jahr 2021 dargestellt. Hierauf wird ver-
wiesen. Für das Jahr 2022 wird die prozentuale Erhöhung um 2,8 Pro-
zent zum 1. Dezember 2022 mit diesem Gesetz geregelt.

Der Besoldungsindex wird aus der Multiplikation des Indexwertes des 
Vorjahres mit einem die Besoldungserhöhung abbildenden Faktor ermit-
telt. Der Indexwert wurde zur Gewährleistung einer möglichst genauen 
Abbildung der Entwicklung bislang für fünf Gruppen von Besoldungs-
gruppen getrennt ermittelt. Dies ist ab dem Jahr 2020 nicht mehr erfor-
derlich, da die linearen Anpassungen für alle Besoldungsgruppen ab 
dem Jahr 2006 gleichermaßen vorgenommen wurden. Der Indexwert 
ist daher ab dem Jahr 2020 in allen fünf Gruppen identisch.

Auf der ersten Prüfungsstufe ist es nach Auffassung des Bundesverfas-
sungsgerichts im Ausgangspunkt ausreichend, die vom Besoldungsge-
setzgeber vorgenommenen linearen Anpassungen der Bezüge um den 
bestimmten Prozentwert zu erfassen. Soweit dadurch unterjährige Be-
soldungsanpassungen dabei so behandelt werden, als seien sie zu Jah-
resbeginn erfolgt, stelle dies die Aussagekraft des Parameters nicht in 
Frage. Dieser Umstand ist erst im Rahmen der Gesamtabwägung zu 
berücksichtigen. 

Die aufgrund des Thüringer Gesetzes über eine einmalige Sonderzah-
lung aus Anlass der COVID-19-Pandemie gewährte Sonderzahlung 
wurde bei der Besoldungsentwicklung nicht eingerechnet, da diese kei-
ne lineare Besoldungskomponente darstellt und damit bei den Berech-
nungen für die ersten drei Parameter nicht berücksichtigt werden kann.

Danach ergeben sich für die Jahre 2021 und 2022 folgende Berech-
nungen:

Jahr Erhöhung in Prozent Index
2006 Basis 100,00
2007 0 100,00
2008 2,9 102,90
2009 3 105,99
2010 1,2 107,26
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Jahr Erhöhung in Prozent Index
2011 1,5 108,87
2012 1,9 110,94
2013 2,45 113,65
2014 2,75 116,78
2015 1,9 119,00
2016 2,1 121,50
2017 1,8 123,68
2018 2,35 126,59
2019 3,2 130,64
2020 3,2 134,82
2021 1,4 136,71
Steigerung (y) 36,71

Jahr Erhöhung in Prozent Index
2007 Basis 100,00
2008 2,9 102,90
2009 3 105,99
2010 1,2 107,26
2011 1,5 108,87
2012 1,9 110,94
2013 2,45 113,65
2014 2,75 116,78
2015 1,9 119,00
2016 2,1 121,50
2017 1,8 123,68
2018 2,35 126,59
2019 3,2 130,64
2020 3,2 134,82
2021 1,4 136,71
2022 2,8 140,54
Steigerung (y) 40,54

Damit stieg die Besoldung (y) in den Jahren 
•  2006 bis 2021 um 36,71 Prozent und
•  2007 bis 2022 um 40,54 Prozent.

Der Berechnung der Tarifentwicklung (x) wurden die zuletzt vom Sta-
tistischen Bundesamt in der Statistik "Verdienste im öffentlichen Dienst 
für Beamte und Tarifbeschäftigte bei Bund, Ländern und Gemeinden 
2021/2022" vom 28. April 2021 auf Seite 42 veröffentlichten Tariferhö-
hungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder zugrun-
de gelegt. Für das Jahr 2022 wird die Tariferhöhung von 2,8 Prozent 
ebenfalls für das ganze Jahr voll berücksichtigt, obwohl die Tariferhö-
hung erst zum 1. Dezember 2022 wirksam wird.

Jahr Erhöhung in Prozent Index
2006 Basis 100,00
2007 0 100,00
2008 2,9 102,90
2009 3 105,99
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Jahr Erhöhung in Prozent Index
2010 1,2 107,26
2011 1,5 108,87
2012 1,9 110,94
2013 2,7 113,93
2014 3 117,35
2015 2,1 119,81
2016 2,3 122,57
2017 2 125,02
2018 2,35 127,96
2019 3,01 131,81
2020 3,12 135,92
2021 1,29 137,68
Steigerung (x) 37,68

Jahr Erhöhung in Prozent Index
2007 Basis 100,00
2008 2,9 102,90
2009 3 105,99
2010 1,2 107,26
2011 1,5 108,87
2012 1,9 110,94
2013 2,7 113,93
2014 3 117,35
2015 2,1 119,81
2016 2,3 122,57
2017 2 125,02
2018 2,35 127,96
2019 3,01 131,81
2020 3,12 135,92
2021 1,29 137,68
2022 2,8 141,53
Steigerung (x) 41,53

Damit stiegen die Tarifverdienste (x) in den Jahren 
•  2006 bis 2021 um 37,68 Prozent und
•  2007 bis 2022 um 41,53 Prozent.

In einem weiteren Schritt wird für diesen Parameter die Relation (r_Ta-
rif) zwischen der Entwicklung der Tarifeinkommen im öffentlichen Dienst 
(x) einerseits und der Besoldungsentwicklung (y) andererseits wie folgt 
berechnet, vergleiche vorgenannter Beschluss des Bundesverfassungs-
gerichts in juris Rn. 128:

Hiernach ergibt sich folgendes Ergebnis:

Zeitraum Besoldungsent-
wicklung

Tarifentwicklung Vergleich Besol-
dung mit Tarif

2006 bis 2021 36,71 37,68 0,71
2007 bis 2022 40,54 41,53 0,71
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Damit wird der vom Bundesverfassungsgericht geforderte erste Para-
meter eingehalten.

2. Bestimmung der Abweichung der Besoldungsentwicklung von der 
Entwicklung des Nominallohnindex (zweiter Parameter)

Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ist eine deutliche 
Abweichung der Besoldungsentwicklung von der Entwicklung des Nomi-
nallohnindex im jeweils betroffenen Land ein weiteres Indiz für eine evi-
dente Missachtung des Alimentationsgebotes. Dies ist in der Regel der 
Fall, wenn die Differenz zwischen der Entwicklung des Nominallohnindex 
und der Besoldungsentwicklung bei Zugrundelegung eines Zeitraums 
von 15 Jahren bis zu dem jeweils zu untersuchenden Zeitabschnitt min-
destens fünf Prozent des Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt.

Entsprechend den Berechnungen für die Tarifentwicklung wurde für alle 
15-Jahres-Zeiträume bis einschließlich dem Jahr 2022 die Entwicklung 
des Nominallohnindex ermittelt. Der Ermittlung wurden die vom Landes-
amt für Statistik im Bericht "Real- und Nominallohnindex in Thüringen 
2020" im Juli 2021 auf Seite 17 für Thüringen veröffentlichten Indizes 
zugrunde gelegt. Den Nominallohnindex für das Jahr 2021 hat das Lan-
desamt für Statistik mit E-Mail vom 25. April 2022 mitgeteilt. Für das Jahr 
2022 wurde die prozentuale Veränderung wie zum Vorjahr angenommen.

Jahr Index Indexierung auf 100
2006 78,3 100,00
2007 79,3 101,28
2008 82,2 104,98
2009 82,8 105,75
2010 85,5 109,20
2011 87,9 112,26
2012 91,0 116,22
2013 92,6 118,26
2014 96,5 123,24
2015 100,0 127,71
2016 102,4 130,78
2017 105,6 134,87
2018 109,1 139,34
2019 113,1 144,44
2020 113,3 144,70
2021 117,2 149,68
Steigerung (x) 49,68

Jahr Index Indexierung auf 100
2007 79,3 100,00
2008 82,2 103,66
2009 82,8 104,41
2010 85,5 107,82
2011 87,9 110,84
2012 91,0 114,75
2013 92,6 116,77
2014 96,5 121,69
2015 100,0 126,10
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Jahr Index Indexierung auf 100
2016 102,4 129,13
2017 105,6 133,17
2018 109,1 137,58
2019 113,1 142,62
2020 113,3 142,88
2021 117,2 147,79
2022 121,2 152,81
Steigerung (x) 52,81

Damit stieg der Nominallohnindex (x) in den Jahren 
•  2006 bis 2021 um 49,68 Prozent und
•  2007 bis 2022 um 52,81 Prozent.

Für die Bestimmung der Abweichung der Besoldungsentwicklung von 
der Entwicklung des Nominallohnindex wird die Besoldungsentwicklung 
wie bei der Tariflohnentwicklung zugrunde gelegt, vergleiche Ausführun-
gen nach Nummer 1.

In einem weiteren Schritt wird für diesen Parameter die Relation (r_No-
minal) zwischen der Entwicklung des Nominallohnindex (x) einerseits 
und der Besoldungsentwicklung (y) andererseits wie folgt berechnet, 
vergleiche vorgenannter Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in 
juris Rn. 128:

Hiernach ergibt sich folgendes Ergebnis:

Zeitraum Besoldungsent-
wicklung

Entwicklung No-
minallohnindex

Vergleich Besol-
dung mit Nominal-
lohnindex 

2006 bis 2021 36,71 49,68 9,49
2007 bis 2022 40,54 52,81 8,73

Damit wird der vom Bundesverfassungsgericht geforderte zweite Para-
meter nicht eingehalten.

3. Bestimmung der Abweichung der Besoldungsentwicklung von der 
Entwicklung des Verbraucherpreisindex (dritter Parameter)

Eine deutliche Abweichung der Besoldungsentwicklung von der Entwick-
lung des Verbraucherpreisindex in dem jeweils betroffenen Land ist nach 
Ansicht des Bundesverfassungsgerichts als dritter Parameter ebenfalls 
ein Indiz für eine Verletzung des Kerngehalts der Alimentation. Dies ist 
in der Regel der Fall, wenn die Differenz zwischen der Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex und der Besoldungsentwicklung bei Zugrunde-
legung eines Zeitraums von 15 Jahren bis zu dem jeweils zu untersu-
chenden Zeitabschnitt mindestens fünf Prozent des Indexwertes der er-
höhten Besoldung beträgt.

Entsprechend der Berechnungen für die Tarifentwicklung wurde für alle 
15-Jahres-Zeiträume bis einschließlich des Jahres 2022 die Entwicklung 
des Verbraucherpreisindexes ermittelt. Der Ermittlung wurden die vom 
Landesamt für Statistik mit E-Mail vom 28. Januar 2021 zur Verfügung 
gestellten Verbraucherpreisindizes für die Jahre 1993 bis 2020 für Thü-
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ringen mit der Basis 2015 = 100 sowie für das Jahr 2021 der auf des-
sen Internetseite aufgeführte Wert zugrunde gelegt. Für das Jahr 2022 
wird zunächst aufgrund der Preisentwicklungen durch den Krieg in der 
Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen aus Gründen der 
Vorsicht eine prozentuale Veränderung zum Vorjahr in Höhe von zehn 
Prozent angenommen. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 
ist der Verbraucherpreisindex, der bereits die steigenden Energiepreise 
berücksichtigt, im Vergleich zu den Vorjahreswerten um durchschnitt-
lich 7,6 Prozent gestiegen.

Jahr Index Indexierung auf 100
2006 88,7 100,00
2007 90,4 101,92
2008 92,5 104,28
2009 92,6 104,40
2010 93,4 105,30
2011 95,3 107,44
2012 97,2 109,58
2013 98,5 111,05
2014 99,2 111,84
2015 100,0 112,74
2016 100,6 113,42
2017 102,1 115,11
2018 103,9 117,14
2019 105,4 118,83
2020 106,3 119,84
2021 109,7 123,68
Steigerung (x) 23,68

Jahr Index Indexierung auf 100
2007 90,4 100,00
2008 92,5 102,32
2009 92,6 102,43
2010 93,4 103,32
2011 95,3 105,42
2012 97,2 107,52
2013 98,5 108,96
2014 99,2 109,73
2015 100,0 110,62
2016 100,6 111,28
2017 102,1 112,94
2018 103,9 114,93
2019 105,4 116,59
2020 106,3 117,59
2021 109,7 121,35
2022 120,7 133,52
Steigerung (x) 33,52

Damit stieg der Verbraucherpreisindex (x) in den Jahren 
•  2006 bis 2021 um 23,68 Prozent und
•  2007 bis 2022 um 33,52 Prozent.
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Für die Bestimmung der Abweichung der Besoldungsentwicklung von 
der Entwicklung des Verbraucherpreisindex wird die Besoldungsent-
wicklung wie der bei der Tariflohnentwicklung zugrunde gelegt, verglei-
che Ausführungen nach Nummer 1.

In einem weiteren Schritt wird für diesen Parameter die Relation (r_Ver-
br) zwischen der Entwicklung des Verbraucherpreisindex (x) einerseits 
und der Besoldungsentwicklung (y) andererseits wie folgt berechnet, 
vergleiche vorgenannter Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in 
juris Rn. 128:

Hiernach ergibt sich folgendes Ergebnis:

Zeitraum Besoldungsent-
wicklung

Entwicklung Ver-
braucherpreis-
index

Vergleich Besol-
dung mit Verbrau-
cherpreisindexes

2006 bis 2021 36,71 23,68 -9,53
2007 bis 2022 40,54 33,52 -4,99

Damit wird der vom Bundesverfassungsgericht geforderte dritte Para-
meter eingehalten.

4. Systeminterner Besoldungsvergleich (vierter Parameter)

Der systeminterne Besoldungsvergleich wird vom Bundesverfassungs-
gericht unter zwei Aspekten betrachtet. Zum einen ist die Einhaltung des 
Abstandsgebots zwischen den einzelnen Besoldungsgruppen zu unter-
suchen. Zum anderen ist der Mindestabstand zum Grundsicherungsni-
veau zu diskutieren.

a) Einhaltung des Abstandsgebots zwischen den einzelnen Besoldungs-
gruppen

Neben der Missachtung des gebotenen Mindestabstands zum Grund-
sicherungsniveau in der untersten Besoldungsgruppe ergibt sich nach 
Ansicht des Bundesverfassungsgerichts die indizielle Bedeutung auch 
aus dem Umstand, dass es infolge unterschiedlich hoher linearer oder 
zeitlich verzögerter Besoldungsanpassungen zu einer deutlichen Ver-
ringerung der Abstände zwischen zwei zu vergleichenden Besoldungs-
gruppen kommt. Ein im Rahmen der Gesamtabwägung zu gewichtendes 
Indiz für eine unzureichende Alimentation liegt vor, wenn die Abstände 
um mindestens zehn Prozent in den zurückliegenden fünf Jahren ab-
geschmolzen wurden.

Als Ausgangsbasis für die Betrachtungen dienen die Grundgehaltsta-
bellen der Besoldungsordnung A der Jahre 2017 (gültig ab 1. Januar 
2017) und 2022 (gültig ab 1. Dezember 2022) in Thüringen; diese sind 
in Anlage 1 dargestellt. Um die Entwicklung des relativen Abstands der 
Grundgehaltssätze in den einzelnen Besoldungsgruppen in dem vorge-
gebenen Zeitraum betrachten zu können, muss in einem ersten Schritt 
jeweils für die Jahre 2017 und 2022 der relative Abstand zwischen den 
einzelnen Besoldungsgruppen ermittelt werden. Dieser ergibt sich, in-
dem der Grundgehaltssatz einer Besoldungsgruppe durch den Grund-
gehaltssatz der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe dividiert wird. Die-
se Berechnung wird ebenfalls in Anlage 1 dargestellt.
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Setzt man in einem zweiten Schritt diese Quotienten für die Grundge-
haltssätze der Jahre 2017 und 2022 in Relation, ergeben sich die Wer-
te für die prozentuale Abweichung. Daraus ist erkennbar, dass lediglich 
Abweichungen im hundertstel Prozentbereich bestehen, die sich aus 
Rundungsdifferenzen bei den Besoldungsanpassungen ergeben. Im 
Vergleich zur auf den Seiten 94 bis 96 veröffentlichten Anlage 4 der Be-
gründung in der Drucksache 7/3575 haben sich die Werte noch weiter 
verringert, was die konsequente Einhaltung des Abstandsgebots zwi-
schen den Besoldungsgruppen belegt. Gleiches gilt grundsätzlich für 
die Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen B, R, W und C; von 
einem gesonderten Abdruck in Anlage 1 wird abgesehen. Einzige Aus-
nahme bildet die Besoldungsgruppe W 3 mit einer Veränderung von 
5,47 Prozent. Für diese Besoldungsgruppe bestand nach alter Rechts-
lage noch im Jahr 2020 mit Blick auf den fünften Parameter eine als In-
diz für eine verfassungswidrige Unteralimentation betrachtete Abwei-
chung von -10 Prozent vom arithmetischen Mittel. Diese wurde durch 
die in § 67d Abs. 3 ThürBesG geregelte Erhöhung des Grundgehalts-
satzes ausgeglichen. Mit Wirkung vom 1. November 2021 wurde zudem 
durch Artikel 3 Nr. 20 des Thüringer Gesetzes zur Einführung eines Al-
tersgeldes sowie zur Änderung versorgungs-, besoldungs- und ande-
rer dienstrechtlicher Vorschriften vom 4. Oktober 2021 (GVBl. S. 508) 
der Grundgehaltssatz der Besoldungsgruppe W 3 um 360 Euro erhöht. 
Diese Besoldungserhöhungen haben den relativen Abstand zwischen 
den Grundgehaltssätzen in dieser Besoldungsgruppe erhöht. Dadurch 
wurde ein Indiz für eine verfassungswidrige Unteralimentation beseitigt, 
sodass diese positive Abweichung gerechtfertigt ist.

Auch die Betrachtung der Veränderung des Abstands der Grundgehalts-
sätze zwischen Besoldungsgruppen unterschiedlicher Besoldungsord-
nungen belegt die Einhaltung des vom Bundesverfassungsgericht ge-
forderten Abstandsgebots. Zu einer beispielhaften Berechnung wird auf 
eine weitere Übersicht in Anlage 1 verwiesen. Im Vergleich zur auf den 
Seiten 94 bis 96 veröffentlichten Anlage 4 in der Drucksache 7/3575 ha-
ben sich die Werte sogar auf null verringert, was die konsequente Ein-
haltung des Abstandsgebots zwischen den Besoldungsgruppen belegt. 
Einzige Ausnahme bildet auch hier der Abstand der Grundgehaltssät-
ze zwischen den Besoldungsgruppen A 6 und W 3, welcher sich im Be-
trachtungszeitraum um 5,5 Prozent erhöht hat. Auch dies ist die Folge 
der oben beschriebenen Gesetzesänderungen zur Einhaltung des fünf-
ten Parameters und ist damit gerechtfertigt. 

Im Ergebnis ist damit die vom Bundesverfassungsgericht vorgegebe-
ne Grenze für die Änderung der Abstände in Höhe von zehn Prozent 
deutlich unterschritten, so dass das Abstandsgebot zwischen den ein-
zelnen Besoldungsgruppen nach dem Thüringer Besoldungsgesetz für 
den zu betrachtenden Zeitraum der Jahre 2017 bis 2022 gewahrt wird.

b) Einhaltung des Mindestabstands zum Grundsicherungsniveau

Die Einhaltung des Abstandsgebots erfordert die Einhaltung des Mindest-
abstands der untersten Besoldungsgruppe zum Grundsicherungsniveau. 
Dieser Mindestabstand wird unterschritten, wenn die Nettoalimentation 
unter Berücksichtigung der familienbezogenen Bezügebestandteile und 
des Kindergelds um weniger als 15 Prozent über dem Grundsicherungs-
niveau liegt. Als Bezugsgröße für die weiteren Betrachtungen dient da-
bei auch die vom Bundesverfassungsgericht herangezogene vierköpfi-
ge Alleinverdienerfamilie. 
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aa) Ermittlung des alimentationsrelevanten Grundsicherungsniveaus

Die methodische Herangehensweise für die Ermittlung des alimentati-
onsrelevanten Grundsicherungsniveaus sowie die erforderlichen Ermitt-
lungsschritte werden in der Drucksache 7/3575 auf den Seiten 48 bis 60 
ausführlich beschrieben. Hierauf wird Bezug genommen. Diese gelten 
grundsätzlich auch weiterhin für die nachfolgende Prüfung der Alimen-
tation mit Blick auf die Verfassungsmäßigkeit.

aaa) Regelsätze

Die zu berücksichtigenden Regelsätze sind vom Bundesgesetzgeber 
pauschaliert worden und richten sich nach § 8 des Regelbedarfs-Ermitt-
lungsgesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2855) in der jeweils 
geltenden Fassung in Verbindung mit der Anlage zu § 28 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). Das Regelbedarfs-Ermittlungs-
gesetz wird nach § 20 Abs. 1a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB II) in entsprechender Weise auch für die Anpassung des Regel-
bedarfs von Beziehern der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch zugrunde gelegt. Für die in einer 
Bedarfsgemeinschaft zusammenlebenden Partner gilt nach § 20 Abs. 4 
SGB II die Regelbedarfsstufe 2. Diese ist mit Wirkung zum 1. Januar 
2022 um drei Euro durch die Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsver-
ordnung 2022 vom 13. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4674) angehoben wor-
den und beträgt nunmehr 404 Euro pro Erwachsene.

Für Kinder richtet sich die Zuordnung zu einer Regelbedarfsstufe nach 
dem Lebensalter, wobei auf die vom Bundesverfassungsgericht etab-
lierte Berechnungsmethode zurückgegriffen wird, bei der die Regelbe-
darfssätze mit der Anzahl der für die einzelnen Regelbedarfsstufen re-
levanten Lebensjahre gewichtet werden. Da die Bedarfe der Kinder 
altersabhängig ausgestaltet sind, wird für die weitere Berechnung ein 
gewichteter Durchschnitt, das heißt die Summe der Produkte aus Re-
gelbedarfssatz und Verweildauer in Jahren dividiert durch 18, gebildet. 
Bei der Berechnung wurden die mit Wirkung zum 1. Januar 2022 durch 
die Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2022 erhöhten Be-
träge berücksichtigt. Hiernach erhöhte sich für die Kinder im Alter von 
14 bis 17 Jahren der Satz von 373 Euro auf 376 Euro. Bei Kindern zwi-
schen 6 und 13 Jahren stieg der Regelsatz von 309 Euro auf 311 Euro 
und bei Kindern bis einschließlich fünf Jahren erhöhten sich die monat-
lichen Leistungen von 283 Euro auf 285 Euro. Im Ergebnis dieser ge-
wichteten Berechnung ist ein Betrag von 316,78 Euro pro Kind zu be-
rücksichtigen.

bbb) Kosten der Unterkunft

Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden nach § 22 Abs. 1 Satz 1 
SGB II in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese 
angemessen sind. Hinsichtlich dieser Kosten greift das Bundesverfas-
sungsgericht auf die von der Bundesagentur für Arbeit statistisch ermit-
telten Werte zurück. Es erkennt dabei an, dass die Höhe der grundsiche-
rungsrechtlichen Kosten der Unterkunft realitätsgerecht erfasst werden, 
wenn die von der Bundesagentur für Arbeit länderspezifisch erhobenen 
Kosten über die tatsächlich anerkannten Bedarfe (95 Prozent-Perzen-
til) zugrunde gelegt werden. Zu den Einzelheiten wird auf die entspre-
chenden Ausführungen in der Drucksache 7/3575 auf den Seiten 49 bis 
50 verwiesen.
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Da die statistischen Werte der Bundesagentur für Arbeit auch ein "95 
Prozent-Perzentil Kosten für Unterkunft und Heizung insgesamt" enthal-
ten, in dem neben den laufenden Unterkunftskosten bereits die Kosten 
für die Heizung enthalten sind, wird auch weiterhin auf diesen, mit einer 
realitätsgerechten Methodik ermittelten Wert zurückgegriffen. Die Bun-
desagentur für Arbeit hat mit E-Mail an das Thüringer Finanzministerium 
vom 17. Mai 2022 die Werte für Thüringen für das Jahr 2021 übermittelt. 
Danach wurde der in der Drucksache 7/3575 Seite 50 für das Jahr 2021 
angenommene Wert von 900 Euro bestätigt. Der aktuelle Wert für das 
Jahr 2022 liegt derzeit noch nicht vor. Mit Blick auf die momentan stei-
genden Kosten insbesondere für Heizung wird vorsorglich in der weite-
ren Betrachtung ein Wert in Höhe von 950 Euro zugrunde gelegt. Dies 
entspricht einer Steigerung um 5,56 Prozent des Gesamtbetrags für die 
Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2021.

ccc) Kosten für Bildung und Teilhabe

Bezüglich der Berechnungsmethodik und der Ermittlung der Kosten für 
Bildung und Teilhabe wird auf die Ausführungen in der Drucksache 7/3575 
Seiten 50 bis 52 verwiesen. Bedingt durch die Corona-Pandemie sind 
aktuelle Erhebungen nur eingeschränkt aussagekräftig, da die Nutzung 
einzelner Leistungen durch pandemiebedingte Einschränkungen nicht 
oder nur teilweise durchgeführt werden konnten. Dies gilt insbesondere 
mit Blick auf die Ausgaben für Schulausflüge und Klassenfahrten sowie 
für Mittagsverpflegung. Anders als für die zu berücksichtigenden Kos-
ten für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 
SGB II in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 SGB XII und für die Teilha-
be am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 
Abs. 3 SGB II in Verbindung mit § 28 Abs. 7 Satz 1 SGB II bestehen für 
diese Kostenarten zudem keine gesetzlichen Pauschalbeträge. Inso-
weit ist es sachgerecht, bezüglich der Ermittlung der Kosten für Bildung 
und Teilhabe auf die für das Jahr 2021 ermittelten Ausgaben zurückzu-
greifen und eine pauschale Kostensteigerung um fünf Prozent anzuneh-
men. Danach sind pro Kind monatlich 76,56 Euro zu berücksichtigen.

Ferner hat die Bundesregierung angekündigt, die Regelungen der Kinder-
grundsicherung grundlegend zu reformieren. Ob hierdurch noch Ände-
rungen in Bezug auf die Kosten für Bildung und Teilhabe für das Jahr 2022 
angezeigt sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

ddd) Kosten der Kinderbetreuung

Von erheblicher Bedeutung für die realitätsgerechte Ermittlung des den 
Grundsicherungsempfängern gewährleisteten Lebensstandards sind in 
diesem Zusammenhang ferner die Kosten für die Kinderbetreuung. Be-
züglich der Berechnungsmethodik und der Ermittlung der Kosten der 
Kinderbetreuung wird auf die Ausführungen in der Drucksache 7/3575 
auf den Seiten 52 bis 57 verwiesen. Diese Berechnungsmethodik wird 
beibehalten.

Um einen validen Gebührenwert für die Berechnung der Kosten für die 
Kindertagesstätten pro Kind zugrunde legen zu können, der nach den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts auch bei einer großen Vari-
anz möglichst alle typischen Höhen von Elternbeiträgen abdeckt, wird 
weiterhin auf das 95 Prozent-Perzentil der landesweit ermittelten Durch-
schnittswerte der nach § 30 Abs. 4 des Thüringer Kindergartengesetzes 
(ThürKigaG) erfassten Elternbeiträge abgestellt. Nach den vom Ministe-
rium für Bildung, Jugend und Sport veröffentlichten Durchschnittswerten 
der nach § 30 Abs. 4 ThürKigaG erfassten Elternbeiträge für das Kin-
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dergartenjahr 2021/2022 ergibt sich ein Landesdurchschnitt je Platz und 
Monat in Höhe von 142,39 Euro; der Maximalbetrag beträgt 238,30 Euro 
und der Minimalbetrag beträgt 46 Euro. Das aus diesen veröffentlichten 
Daten errechnete 95 Prozent-Perzentil beträgt 191 Euro. Unter Berück-
sichtigung der Gewichtung nach § 1 Abs. 7 ThürKigaG in Verbindung 
mit § 45 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Schulgesetzes ergibt sich damit für 
das Jahr 2022 ein zu berücksichtigender Wert in Höhe von 2.350 Euro 
pro Kind und Jahr. Mit Blick auf den Vorjahresbetrag in Höhe von 2.205 
Euro entspricht dies einer Erhöhung um etwa 6,5 Prozent.

Bezüglich der Hortkosten sind keine Änderungen eingetreten, so dass 
diese Werte auch für das Jahr 2022 fortgeschrieben wurden.

Der Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) ist kostenmindernd zu berücksichtigen. Da 
die Kosten für die Betreuung in Kindertagesstätten und die Hortbetreuung 
nur in bestimmten Altersstufen anfallen, ist der vom Bundesverfassungs-
gericht angewandte gewichtete Durchschnitt zu bilden. Für das Jahr 
2022 stellen sich damit die Kosten für die Kinderbetreuung wie folgt dar:
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eee)  Berücksichtigung sonstiger alimentationsrelevanter Sozialtarife

Bezüglich der Berechnungsmethodik und der Ermittlung der sonstigen 
alimentationsrelevanten Sozialtarife wird auf die Ausführungen in der 
Drucksache 7/3575 auf den Seiten 57 bis 60 sowie auf die dortigen Dar-
stellungen und Berechnungen in Anlage 7 auf den Seiten 99 bis 103 ver-
wiesen. Die darin für die Stadt Erfurt und Jena ermittelten Sozialtarife 
wurden auf Ihre Aktualität geprüft (Stand März 2022). Die Prüfung er-
gab, dass sich die Rabattgewährungen lediglich geringfügig änderten. 
Sowohl in Erfurt als auch in Jena wurden bei gleichzeitiger Anhebung 
der Normalpreise die Rabatte für die Schwimmbadnutzung, wenn auch 
nur geringfügig, erhöht. Gleiches gilt auch für die Tarife des Stadtmuse-
ums in Erfurt. In Jena sind die Rabatte für die Museumsnutzung sowie 
für die Nutzung von Musik- und Volkshochschulkursen hingegen leicht 
rückläufig. Aufgrund der zugrundeliegenden Berechnungen und Annah-
men zur Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme weist im Ergebnis die 
Stadt Jena im Vergleich zur Stadt Erfurt mit 10,54 Euro gegenüber 7,83 
Euro weiterhin den höheren Wert für den zu berücksichtigenden Sozi-
altarif aus. Dieser wird daher auch für das Jahr 2022 für die Ermittlung 
des alimentationsrelevanten Grundsicherungsbedarfs zugrunde gelegt. 
Zu den Einzelheiten wird auf die Anlage 2 verwiesen.

Die Befreiung von der Zahlung der Rundfunkgebühren stellen ebenso 
wie die Sozialtarife für die Grundsicherungsempfänger einen geldwerten 
Vorteil dar. Der ohne eine Befreiung oder Ermäßigung für das Jahr 2022 
zu entrichtende Beitrag an Rundfunkgebühren beträgt monatlich 18,36 
Euro und wird bei der Ermittlung des alimentationsrelevanten Grundsi-
cherungsbedarfs berücksichtigt.

Ferner wird die Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro nach § 73 SGB II 
für den Monat Juli 2022 zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pande-
mie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen je erwachsenen 
Grundsicherungsempfänger berücksichtigt, die im Monat Juli 2022 aus-
gezahlt wurde. Zudem wird der Sofortzuschlag von monatlich 20 Euro 
pro Kind nach § 72 Abs. 1 SGB II ab dem Monat Juli 2022 berücksich-
tigt. Dieser bezweckt, die Chancen für Kinder und Jugendliche zu ver-
bessern, bis die Kindergrundsicherung als Unterstützung umgesetzt wird. 
Hiernach ergeben sich für das Jahr 2022 zu berücksichtigende Zahlun-
gen pro Kind von insgesamt 120 Euro. Darüber hinaus wurde nach § 66 
Abs. 1 Satz 2 EStG für jedes Kind, für das für den Monat Juli 2022 ein 
Anspruch auf Kindergeld besteht, für den Monat Juli 2022 ein Einmal-
betrag in Höhe von 100 Euro als so genannter Kinder-Sofortbonus ge-
zahlt. Dieser Einmalbetrag wird nach § 66 Abs. 1 Satz 4 EStG als Kin-
dergeld im Rahmen der Vergleichsberechnung nach § 31 Satz 4 EStG 
berücksichtigt. Auch dieser Betrag fließt in die nachstehenden Berech-
nungen mit ein.

fff) Ermittlung des alimentationsrelevanten Grundsicherungsbedarfs

Der unter den Dreifachbuchstaben aaa bis eee ermittelte alimentations-
relevante Grundsicherungsbedarf für das Jahr 2022 stellt sich damit aus 
derzeitiger Sicht wie folgt dar:

Bestandteil Betrag in Euro
Regelsatz für zwei Erwachsene 808,00
Regelsatz für zwei Kinder (Bedarfsstufen 4, 5 und 6 
altersgewichtet)

633,56

Kosten der Unterkunft und Heizung (95 Prozent-Per-
zentil)

950,00
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Bestandteil Betrag in Euro
Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II für 2 Kinder (ge-
wichtet auf die Totalperiode von 18 Jahren)

153,12

Kinderbetreuungskosten für zwei Kinder (gewichtet auf 
die Totalperiode von 18 Jahren)

84,51

zu berücksichtigende Sozialtarife 10,54
Berücksichtigung der Befreiung von den Rundfunk-
gebühren

18,36

Zwischensumme (Monatsbetrag) 2.658,09
hiervon das Zwölffache (Jahresbetrag) 31.897,08
zuzüglich einmaliger Zuschuss in Höhe von insgesamt 
200 Euro je erwachsenen Grundsicherungsempfänger 
nach § 73 SGB II

400,00

zuzüglich Sofortzuschlag für zwei Kinder ab Juli 2022 
in Höhe von monatlich 20 Euro nach § 72 Abs. 1 SGB II 
und Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro nach § 66 
Abs.1 Satz 2 EStG 

440,00

alimentationsrelevanter Grundsicherungsbedarf 32.737,08

bb) Ermittlung der Nettoalimentation

Dem unter Doppelbuchstabe aa ermittelten alimentationsrelevanten 
Grundsicherungsniveau ist die Nettoalimentation gegenüberzustel-
len, die einer vierköpfigen Familie auf Grundlage der untersten Besol-
dungsgruppe im Jahr 2022 zu Verfügung steht. Bezugspunkt ist dabei 
das Gehalt als Ganzes. Neben dem Grundgehalt sind daher solche Be-
zügebestandteile zu berücksichtigen, welche allen Beamten dieser Be-
soldungsgruppe gewährt werden. Danach sind nach dem Thüringer 
Besoldungsgesetz das Grundgehalt, die allgemeine Zulage sowie der 
Familienzuschlag Stufe 1 und die kinderbezogenen Stufen des Famili-
enzuschlags für das erste und das zweite Kind zu berücksichtigen. Maß-
geblich ist dabei die niedrigste vom Dienstherrn für aktive Beamte be-
ziehungsweise Richter ausgewiesene Besoldungsgruppe, wobei auf die 
niedrigste Erfahrungsstufe abzustellen ist. Dies ist seit dem 1. Januar 
2020 die Besoldungsgruppe A 6, Erfahrungsstufe 2. Bezüglich der Be-
rechnungsmethodik und der Ermittlung der Nettoalimentation wird zu-
nächst auf die Ausführungen in der Drucksache 7/3575 auf den Seiten 
60 bis 62 verwiesen. 

Hinzuzurechnen ist die zu versteuernde Energiepreispauschale nach 
§ 112 Abs. 2 EStG in Höhe von 300 Euro je Erwerbstätigen. 

Hiervon ist die Lohn- beziehungsweise Einkommensteuer abzuziehen, 
welche sich nach § 32a EStG berechnet. Berücksichtigt wurde hierbei 
die Anhebung des Grundfreibetrags von 9.984 Euro um 363 Euro auf 
10.347 Euro mit Wirkung vom 1. Januar 2022 aufgrund des Artikels 1 
Nr. 2 des Steuerentlastungsgesetzes 2022 vom 23. Mai 2022 (BGBl. 
I S. 749). Diese Anhebung erhöht damit zusätzlich den Abstand zum 
Grundsicherungsniveau. Bei der Berechnung der Einkommensteuer wur-
de neben dem Werbungskostenpauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nr. 1 
Buchst. a EStG, welcher aufgrund des Artikels 2 Nr. 2 des Steuerentlas-
tungsgesetzes 2022 von 1.000 Euro auf 1.200 Euro erhöht wird, der im 
Rahmen des Sonderausgabenabzugs nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a 
EStG maximal abzugsfähige Beitragsanteil der Kosten der Kranken- und 
Pflegeversicherung nach dem Bürgerentlastungsgesetz als sogenann-
ter BEG-Anteil berücksichtigt. Maßgebend sind hierfür die entsprechen-
den übermittelten Daten des Verbandes der Privaten Krankenversiche-
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rung e. V. Ferner wurde der Sonderausgabenabzug für die Kosten der 
Kinderbetreuung nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG berücksichtigt. Dem so 
ermittelten Nettoeinkommen sind die Kindergeldbeträge für zwei Kin-
der hinzuzurechnen. Abzuziehen sind die Kosten der privaten Kranken- 
und Pflegeversicherung, welcher wie der BEG-Anteil aus den oben ge-
nannten Daten des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. 
ermittelt wurden. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. 
hat zuletzt mit E-Mail vom 27. Juli 2022 die endgültigen Werte für die 
zu berücksichtigenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für 
das Jahr 2020 und die vorläufigen Werte für das Jahr 2021 übermittelt. 
Ausgehend von den vorläufigen Werten für das Jahr 2021 wurden die 
Kosten der privaten Kranken- und Pflegeversicherung prognostisch und 
zur Bildung eines Puffers mit einer jährlichen Erhöhung von fünf Pro-
zent fortgeschrieben. Hinzuzurechnen ist die einmalige Sonderzahlung 
in Höhe von 1 300 Euro netto nach § 3 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes 
über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie. 

Das nach diesen Maßgaben ermittelte verfügbare Nettoeinkommen für 
das Jahr 2022 stellt sich damit aus derzeitiger Sicht wie folgt dar:

Bestandteil Betrag 
in Euro

Bruttobezüge 41.282,74
einmalige Energiepreispauschale nach § 112 Abs. 2 EStG 300,00
Werbungskostenpauschbetrag nach § 9a Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. a EStG

-1.200,00

Kranken- und Pflegeversicherung als BEG-Anteil pro Jahr -6.428,79
Sonderausgabenabzug Betreuungskosten -807,41
Zwischensumme (zu versteuerndes Einkommen) auf vol-
le Euro abgerundet

33.146,00

Einkommensteuer nach Splitting -2.539,00
Nettoeinkommen 39.043,74
Kindergeld einschließlich Einmalzahlung in Höhe von 100 
Euro je Kind nach § 66 Abs. 1 EStG

5.456,00

Kosten der privaten Krankenversicherung -7.823,79
Corona-Sonderzahlung nach § 3 Abs. 1 des Thüringer Ge-
setzes über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie

1.300,00

verfügbares Nettoeinkommen 37.975,95

Nach der Ermittlung des hier maßgebenden Nettoeinkommens ist die-
ses dem Grundsicherungsniveau gegenüberzustellen. Unter Berück-
sichtigung der vorhandenen Daten und Schätzungen ergibt sich da-
nach Folgendes:

Damit wird der Mindestabstand für das Jahr 2022 für eine vierköpfige 
Familie, bei der ein Erwachsener als Alleinverdiener Beamter in der Be-
soldungsgruppe A 6 ist, eingehalten.

cc) Kontrollberechnungen für kinderlose Alleinstehende und kinderlose 
Ehepaare

Entsprechende Berechnungen für die kinderlosen alleinstehenden Be-
amten in der Besoldungsgruppe A 6 und für die kinderlosen Ehepaare, 
bei denen ein Ehegatte Beamter in der Besoldungsgruppe A 6 ist, haben 
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ergeben, dass die Nettobesoldung deutlich mehr als 15 Prozent über 
dem Grundsicherungsniveau für vergleichbare Haushalte in der Grund-
sicherung liegt. Die Ermittlung des alimentationsrelevanten Grundsiche-
rungsbedarfs, des verfügbaren Nettoeinkommens und des Mindestab-
stands zur Grundsicherung stellt sich für diese Personen wie folgt dar:

aaa) Kinderloser alleinstehender Beamter

Der Grundsicherungsbedarf für einen kinderlosen alleinstehenden Be-
amten ermittelt sich wie folgt:

Bestandteil Betrag 
in Euro

Regelsatz für einen alleinlebenden Erwachsenen 449,00
Kosten der Unterkunft und Heizung* (95 Prozent-Perzen-
til), Erhöhung des Wertes für das Jahr 2021 in Höhe von 
472 Euro um 5,56 Prozent, entspricht der prozentualen Er-
höhung des Wertes für die vierköpfige Familie

498,24

zu berücksichtigende Sozialtarife 9,00
Berücksichtigung der Befreiung von den Rundfunkge-
bühren

18,36

Zwischensumme (Monatsbetrag) 974,60
hiervon das Zwölffache (Jahresbetrag) 11.695,20
zuzüglich einmaliger Zuschuss in Höhe von insgesamt 
200 Euro je erwachsenen Grundsicherungsempfänger 
nach § 73 SGB II

200,00

alimentationsrelevanter Grundsicherungsbedarf 11.895,20

* 95 Prozent-Perzentil, ermittelt für die jeweilige Personengruppe für Thürin-
gen gemäß E-Mail der Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service Ost vom 
17. Mai 2022

Für die Ermittlung der Nettoalimentation ergibt sich folgendes Ergebnis:

Bestandteil Betrag 
in Euro

Bruttobezüge 30.348,81
einmalige Energiepreispauschale nach § 112 Abs. 2 EStG 300,00
Werbungskostenpauschbetrag nach § 9a Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. a EStG

-1.200,00

Kranken- und Pflegeversicherung als BEG-Anteil pro Jahr* -4.458,87
Zwischensumme (zu versteuerndes Einkommen) auf vol-
le Euro abgerundet

24.989,00

Einkommensteuer 3.490,00
Nettoeinkommen 27.158,81
Kosten der privaten Krankenversicherung* -5.497,39
Corona-Sonderzahlung nach § 3 Abs. 1 des Thüringer Ge-
setzes über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie

1.300,00

verfügbares Nettoeinkommen 22.961,42

* vergleiche E-Mail des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V vom 
27. Juli 2022; anteilige Berücksichtigung nach Beihilfebemessungssatz der 
Krankenversicherungsbeiträge ohne Beihilfe (100 Prozent) für das Alter 30 
für das Jahr 2021 zuzüglich der Beiträge für die Pflegeversicherung, fortge-
schrieben um eine jährliche Erhöhung um fünf Prozent
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Nach der Ermittlung des hier maßgebenden Nettoeinkommens ist die-
ses dem Grundsicherungsniveau gegenüberzustellen. Unter Berück-
sichtigung der vorhandenen Daten und Schätzungen ergibt sich da-
nach Folgendes:

Damit wird der Mindestabstand für das Jahr 2022 für einen alleinste-
henden und kinderlosen Beamten der Besoldungsgruppe A 6 deutlich 
eingehalten.

bbb) Kinderloses Ehepaar

Der Grundsicherungsbedarf für ein kinderloses Ehepaar ermittelt sich 
wie folgt:

Bestandteil Betrag 
in Euro

Regelsatz für zwei Erwachsene 808,00
Kosten der Unterkunft und Heizung* (95 Prozent-Perzen-
til), Erhöhung des Wertes für Jahr 2021 in Höhe von 621 
Euro um 5,56 Prozent, entspricht der prozentualen Erhö-
hung des Wertes für die vierköpfige Familie

655,53

zu berücksichtigende Sozialtarife 9,00
Berücksichtigung der Befreiung von den Rundfunkgebüh-
ren

18,36

Zwischensumme (Monatsbetrag) 1.490,89
hiervon das Zwölffache (Jahresbetrag) 17.890,68
zuzüglich einmaliger Zuschuss in Höhe von insgesamt 
200 Euro je erwachsenen Grundsicherungsempfänger 
nach § 73 SGB II

400,00

alimentationsrelevanter Grundsicherungsbedarf 18.290,68

* 95 Prozent-Perzentil, ermittelt für die jeweilige Personengruppe für Thürin-
gen gemäß E-Mail der Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service Ost vom 
17. Mai 2022

Für die Ermittlung der Nettoalimentation ergibt sich folgendes Ergebnis:

Bestandteil Betrag 
in Euro

Bruttobezüge 32.225,30
einmalige Energiepreispauschale nach § 112 Abs. 2 EStG 300,00
Werbungskostenpauschbetrag nach § 9a Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. a EStG

-1.200,00

Kranken- und Pflegeversicherung als BEG-Anteil pro Jahr* -7.292,77
Zwischensumme des zu versteuernden Einkommens auf 
volle Euro abgerundet

24.032,00

Einkommensteuer nach Splitting 527,00
Nettoeinkommen 31.102,01
Kosten der privaten Krankenversicherung* -8.958,87
Corona-Sonderzahlung nach § 3 Abs. 1 des Thüringer Ge-
setzes über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie

1.300,00

verfügbares Nettoeinkommen 24.339,43

* vergleiche E-Mail des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V vom 
27. Juli 2022; anteilige Berücksichtigung nach Beihilfebemessungssatz der 
Krankenversicherungsbeiträge ohne Beihilfe (100 Prozent) für das Alter 30 
für das Jahr 2021 zuzüglich der Beiträge für die Pflegeversicherung, fortge-
schrieben um eine jährliche Erhöhung um 5 Prozent
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Nach der Ermittlung des hier maßgebenden Nettoeinkommens ist die-
ses dem Grundsicherungsniveau gegenüberzustellen. Unter Berück-
sichtigung der vorhandenen Daten und Schätzungen ergibt sich da-
nach Folgendes:

Damit wird der Mindestabstand für das Jahr 2022 für ein kinderloses 
Ehepaar, bei dem ein Ehepartner als Alleinverdiener Beamter der Be-
soldungsgruppe A 6 ist, deutlich eingehalten.

ccc) Ergebnis 

Aufgrund der deutlichen Abstände der Nettoalimentation dieser Perso-
nengruppen zum alimentationsrelevanten Grundsicherungsbedarf wird 
für diese Beamten der Besoldungsgruppe A 6 mit Blick auf den vierten 
Parameter eine verfassungsgemäße Alimentation gewährt. Im Vergleich 
zur Nettoalimentation für eine vierköpfige Familie, bei denen ein Erwach-
sener Alleinverdiener ist, ist daraus zudem abzuleiten, dass auch wei-
terhin die Gewährleistung der verfassungsgemäßen Alimentation über 
die kinderbezogenen Bestandteile des Familienzuschlags notwendig, 
aber auch ausreichend ist.

5. Quervergleich der Besoldung nach dem Thüringer Besoldungsge-
setz mit der Besoldung des Bundes und der anderen Länder (fünf-
ter Parameter)

Als fünfter Parameter bildet für das Bundesverfassungsgericht schließ-
lich der Quervergleich mit der Besoldung des Bundes und der anderen 
Länder ein weiteres Indiz für die Bestimmung des Kerngehalts der Ali-
mentation. Wegen der spezifischen Aussagekraft sind dabei sowohl das 
arithmetische Mittel als auch der Median als Bezugspunkt heranzuziehen.

Für alle Besoldungsordnungen liegen die aktuellen Ländervergleiche 
für das Jahr 2021 vor. Diese werden im Folgenden dargestellt. Die da-
rin ausgewiesenen Durchschnittswerte und Mediane wurden, wie vom 
Bundesverfassungsgericht gefordert, ohne die jeweilige Besoldung in 
Thüringen errechnet. Aus dem Vergleich mussten keine Besoldungen 
herausgerechnet werden, deren Verfassungswidrigkeit durch das Bun-
desverfassungsgericht bereits festgestellt wurde.

Besol-
dungs-
gruppe

Thüringen 
Betrag in 

Euro

Durch-
schnitt 

Betrag in 
Euro

Abwei-
chung 
vom 

Durch-
schnitt

Median 
Betrag in 

Euro

Abwei-
chung 

vom Me-
dian

A 6 35.954 35.992 -0,11 % 35.684 0,76 %
A 7 38.376 38.314 0,16 % 38.217 0,42 %
A 8 41.685 41.551 0,32 % 41.392 0,71 %
A 9 (mD) 44.777 44.754 0,05 % 44.540 0,53 %
A 9 (gD) 44.881 44.855 0,06 % 44.658 0,50 %
A 10 49.575 49.978 -0,81 % 49.701 -0,25 %
A 11 55.150 55.421 -0,49 % 55.114 0,06 %
A 12 60.724 60.939 -0,35 % 60.622 0,17 %
A 13 (gD) 67.358 67.563 -0,30 % 67.250 0,16 %
A 13 (hD) 67.358 67.563 -0,30 % 67.250 0,16 %
A 14 74.165 73.453 0,97 % 73.108 1,45 %
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Besol-
dungs-
gruppe

Thüringen 
Betrag in 

Euro

Durch-
schnitt 

Betrag in 
Euro

Abwei-
chung 
vom 

Durch-
schnitt

Median 
Betrag in 

Euro

Abwei-
chung 

vom Me-
dian

A 15 83.583 82.909 0,81 % 82.529 1,28 %
A 16 92.970 92.326 0,70 % 91.909 1,15 %
B 2 96.651 96.186 0,48 % 95.830 0,86 %
B 3 102.272 101.850 0,41 % 101.461 0,80 %
B 4 108.159 107.766 0,37 % 107.359 0,75 %
B 5 114.914 114.562 0,31 % 114.126 0,69 %
B 6 121.292 120.982 0,26 % 120.515 0,64 %
B 7 127.497 127.224 0,21 % 126.731 0,60 %
B 8 133.964 133.731 0,17 % 133.209 0,57 %
B 9 141.993 141.723 0,19 % 140.956 0,74 %
B 10 166.927 167.410 -0,29 % 166.567 0,22 %
R 1 85.717 84.904 0,96 % 84.480 1,46 %
R 2 93.360 92.732 0,68 % 92.298 1,15 %
R 3 102.272 101.921 0,34 % 101.461 0,80 %
R 4 108.159 107.639 0,48 % 107.186 0,91 %
R 5 114.914 114.640 0,24 % 114.126 0,69 %
R 6 121.292 121.060 0,19 % 120.515 0,64 %
R 7 127.497 127.452 0,04 % 126.897 0,47 %
R 8 133.964 133.809 0,12 % 133.209 0,57 %

Aus der Übersicht ist erkennbar, dass die Besoldung in Thüringen weit 
überwiegend knapp über dem Durchschnitt und Median der Besoldung 
des Bundes und der anderen Länder liegt. Die größte Abweichung nach 
unten besteht bei der Besoldungsgruppe A 10 mit -0,81 Prozent beim 
Durchschnitt und -0,25 Prozent beim Median. Die größte Abweichung 
vom Durchschnitt nach oben besteht bei der Besoldungsgruppe A 14 
mit 0,97 Prozent und beim Median bei der Besoldungsgruppe R 1 mit 
1,46 Prozent. Damit werden die verfassungsgerichtlichen Vorgaben des 
Quervergleichs für die Besoldungsordnungen A, B und R eingehalten.

Für die Besoldungsgruppe W 3 bestand noch im Jahr 2020 eine als Indiz 
für eine verfassungswidrige Unteralimentation betrachtete Abweichung 
von -10 Prozent vom arithmetischen Mittel. Diese wurde durch die in 
§ 67 d Abs. 3 ThürBesG vorgenommene Erhöhung des Grundgehalts-
satzes ausgeglichen. Mit Wirkung zum 1. November 2021 wurde zudem 
durch Artikel 3 Nr. 20 des Thüringer Gesetzes zur Einführung eines Al-
tersgeldes sowie zur Änderung versorgungs-, besoldungs- und anderer 
dienstrechtlicher Vorschriften der Grundgehaltssatz der Besoldungsgrup-
pe W 3 um 360 Euro erhöht. Der Ländervergleich für die Besoldungs-
ordnungen W und C stellt sich für das Jahr 2021 danach wie folgt dar:

Besol-
dungs-
gruppe

Thüringen 
Betrag in 

Euro

Durch-
schnitt 

Betrag in 
Euro

Abweichung 
vom Durch-

schnitt

Median 
Betrag in 

Euro

Abwei-
chung 

vom Me-
dian

C 1 67.358 67.193 0,25% 67.118 0,36 %
C 2 81.794 81.182 0,75 % 80.742 1,30 %
C 3 90.947 90.368 0,64 % 89.887 1,18 %
C 4 104.208 103.941 0,26 % 103.401 0,78 %
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Besol-
dungs-
gruppe

Thüringen 
Betrag in 

Euro

Durch-
schnitt 

Betrag in 
Euro

Abweichung 
vom Durch-

schnitt

Median 
Betrag in 

Euro

Abwei-
chung 

vom Me-
dian

W 1 57.592 59.310 -2,90 % 57.614 -0,04 %
W 2 73.940 77.164 -4,18 % 75.750 -2,39 %
W 3 79.752 88.161 -9,54 % 86.859 -8,18 %

Die größte Abweichung nach unten besteht beim Durchschnitt und dem 
Median weiterhin bei der Besoldungsgruppe W 3 mit -9,54 Prozent und 
-8,18 Prozent. Diese noch hohe Abweichung liegt darin begründet, 
dass die Erhöhung des Grundgehaltssatzes nur für zwei Monate des 
Jahres 2021 wirksam war. Für die Berechnung ab dem Jahr 2022 wird 
sich die Besoldungserhöhung ganzjährig auswirken. Unter Zugrunde-
legung der Daten des Jahres 2021 ergäbe sich dann lediglich eine Ab-
weichung von -5,45 Prozent vom Mittelwert und von -4,04 Prozent vom 
Median. Im Ergebnis werden damit die verfassungsgerichtlichen Vorga-
ben des Quervergleichs auch für die Besoldungsordnungen C und W 
deutlich eingehalten.

Ausgehend davon werden prognostisch die verfassungsgerichtlichen 
Vorgaben des fünften Parameters auch für das Jahr 2022 eingehalten 
werden.

6. Gesamtabwägung

Auf der zweiten Prüfungsstufe sind die Ergebnisse der ersten Stufe mit 
den weiteren alimentationsrelevanten Kriterien im Rahmen einer Ge-
samtabwägung zusammenzuführen. Da im Ergebnis der ersten Prü-
fungsstufe wie bereits beim Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer 
verfassungsgemäßen Alimentation sowie über die Gewährung einer An-
erkennungsleistung für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts 
der vom Bundesverfassungsgericht geforderte zweite Parameter nicht 
eingehalten wird, wird hinsichtlich der Gesamtabwägung, insbesonde-
re zu den weiteren alimentationsrelevanten Aspekten zunächst auf die 
Ausführungen in der Drucksache 7/3575 auf den Seiten 70 bis 79 ver-
wiesen. Diese werden zum Gegenstand dieses Gesetzes gemacht.

Zudem werden aufgrund der unterjährigen Besoldungsanpassung zum 
1. Dezember 2022 die Ergebnisse der ersten Prüfungsstufe bei den Pa-
rametern eins bis drei im Rahmen der Gesamtabwägung einer weiteren 
Prüfung unterzogen. Dabei sind bei der Berechnung des Indexes die 
Besoldungsanpassungen in dem zu betrachtenden 15-Jahreszeitraum 
mit Ausnahme des letzten Jahres so zu berücksichtigen, als seien sie 
zu Jahresbeginn erfolgt, weil ansonsten die Besoldungsentwicklung des 
betreffenden Jahres im 15-Jahreszeitraum nur unzureichend abgebildet 
wird. Lediglich für das letzte Jahr des zu betrachtenden 15-Jahreszeit-
raums wird zur genaueren Darstellung der Besoldungsentwicklung die 
bestehende unterjährige Besoldungserhöhung zeitanteilig berücksich-
tigt. Durch diese Berechnungsmethodik wird die Besoldungsentwicklung 
nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts mit der größtmög-
lichen Genauigkeit berechnet. 

Jahr Erhöhung in Prozent Index
2007 Basis 100,00
2008 2,9 102,90
2009 3 105,99
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Jahr Erhöhung in Prozent Index
2010 1,2 107,26
2011 1,5 108,87
2012 1,9 110,94
2013 2,45 113,65
2014 2,75 116,78
2015 1,9 119,00
2016 2,1 121,50
2017 1,8 123,68
2018 2,35 126,59
2019 3,2 130,64
2020 3,2 134,82
2021 1,4 136,71
2022 0,233 137,03
Steigerung (y) 37,03

Hiernach ergeben sich jeweils für den ersten bis dritten Parameter fol-
gende Ergebnisse:

Zeitraum Besoldungsent-
wicklung

Tarifentwicklung* Vergleich Besol-
dung mit Tarif

2007-2022 37,03 41,53 3,28

* Vom Statistischen Bundesamt wird regelmäßig bei der Tarifentwicklung die 
Erhöhung fiktiv für das ganze Jahr berücksichtigt, auch wenn eine unterjäh-
rige Tarifanpassung erfolgt. Nach dem Tarifabschluss der Tarifgemeinschaft 
der Länder erfolgt jedoch eine Erhöhung erst zum 1. Dezember 2022. Inso-
weit wäre der Wert des Statistischen Bundesamtes nur eingeschränkt aussa-
gekräftig, da er für Thüringen nicht die zeitgleiche Umsetzung des Tarifergeb-
nisses widerspiegelt. Ein sachgerechtes Ergebnis für den ersten Parameter 
liegt daher nur dann vor, wenn entweder sowohl für die Tarif- als auch die 
Besoldungsentwicklung für das Jahr 2022 der Jahreswert von 2,8 Prozent 
oder der zeitanteilige Wert für Dezember, mithin ein Zwölftel von 2,8 Pro-
zent, zugrunde gelegt wird. Dabei ergibt sich jeweils als Ergebnis der unter 
Nummer 1 ermittelte Wert von 0,71. Der in der obenstehenden Tabelle aus-
gewiesene Wert von 3,28 ist mithin nicht zu berücksichtigen.

Zeitraum Besoldungsent-
wicklung

Entwicklung No-
minallohnindex

Vergleich Besoldung 
mit Nominallohnindex

2007-2022 37,03 52,81 11,52

Zeitraum Besoldungsent-
wicklung

Entwicklung Ver-
braucherpreis-
index

Vergleich Besoldung 
mit Verbraucherpreis-
index

2007-2022 37,03 33,52 -2,56

Die vorbenannten Ergebnisse führen damit zu keinen anderen Feststel-
lungen als auf der ersten Prüfungsstufe; somit hat die unterjährige Be-
soldungsanpassung keine Auswirkungen, die Rahmen der Gesamtab-
wägung zusätzlich zu berücksichtigen wären.

Des Weiteren ist im Rahmen der Gesamtabwägung zu berücksichtigen, 
dass der Landtag im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Thü-
ringer Gesetzes zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimen-
tation sowie über die Gewährung einer Anerkennungsleistung für ehe-
malige angestellte Professoren neuen Rechts am 22. Oktober 2021 zwei 
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flankierende Beschlüsse gefasst hat. Mit Beschluss in der Drucksache 
7/4295 "Modernisierung und Neuordnung der Beamtenbesoldung in Thü-
ringen" fordert der Landtag die Landesregierung auf, das Besoldungs-
recht in Thüringen einer Evaluierung zu unterziehen mit dem Ziel, das 
Besoldungsgefüge dahin gehend neu zu ordnen, dass eine dauerhafte 
und stabile angemessene Besoldung umgesetzt, der Beamtendienst im 
Freistaat attraktive Bedingungen bereithält und die Besoldung leistungs-
orientierte Elemente vorsieht. Die Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts sind dabei nicht zur Berechnung und Begründung der Angemes-
senheit, sondern lediglich zur Kontrolle heranzuziehen. Des Weiteren 
wird die Landesregierung aufgefordert, zur Erarbeitung von Grundsätzen, 
Zielen und Lösungsansätzen zur Modernisierung des Thüringer Beam-
tenrechts die Thüringer Interessenvertreter beziehungsweise -verbände 
wie zum Beispiel den Thüringer Beamtenbund, den Deutschen Gewerk-
schaftsbund sowie den Thüringischen Landkreistag und den Gemeinde- 
und Städtebund Thüringen einzubeziehen. Über das Ergebnis ist dem 
Landtag bis zum 31. Dezember 2022 zu berichten.

Ferner fordert der Landtag mit Beschluss in der Drucksache 7/4296 
"Sicherstellung einer verfassungsgemäßen Alimentation und Steige-
rung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes" die Landesregierung 
auf, neben der ohnehin bestehenden Pflicht zur Gewährleistung einer 
verfassungsgemäßen Alimentation das Besoldungsgefüge zu evaluie-
ren. Hierbei sollen strukturelle Veränderungen zur Verbesserung der 
Attraktivität und der Zukunftsfähigkeit des Freistaats Thüringen geprüft 
werden. Bei der Evaluation sind der Thüringer Beamtenbund und der 
Deutsche Gewerkschaftsbund im Rahmen der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit einzubeziehen; über das Ergebnis unterrichtet die Landesre-
gierung den Landtag bis zum 31. Dezember 2022. Des Weiteren wird 
die Landesregierung aufgefordert, "für die Bürgerinnen und Bürger des 
Freistaats und für die Unternehmerinnen und Unternehmer den enga-
gierten und motivierten öffentlichen Dienst in Thüringen weiterzuentwi-
ckeln und für die Beamtinnen und Beamten konkrete Leistungsanreize 
mit Hilfe aller Instrumente einer modernen Personal- und Verwaltungs-
führung zu schaffen, um so die Attraktivität des öffentlichen Dienstes in 
Thüringen weiter zu steigern. Dafür soll perspektivisch ein Gesetzent-
wurf erarbeitet werden."

Des Weiteren hat der Landtag mit Beschluss in der Drucksache 7/4964 
vom 4. Februar 2022 festgestellt, "dass die Thüringer Landesverwaltung 
eine an den aktuellen Bedingungen orientierte, vorausschauende Perso-
nalplanung sowie Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung benötigt. Stel-
lenmehrungen können bestehende Probleme im öffentlichen Dienst nicht 
lösen, wie die Zahl unbesetzter Stellen in der Landesverwaltung zeigt. 
Um die Thüringer Landesverwaltung zukunftsfest aufstellen zu können, 
braucht es ein fortgeschriebenes Personalentwicklungskonzept. Gera-
de mit Blick auf die absehbaren Schwierigkeiten bei der Aufstellung zu-
künftiger Landeshaushalte werden klare Handlungslinien bei der künf-
tigen Personalplanung und -entwicklung benötigt. Aufbauend auf einer 
klaren Aufgabenkritik müssen unter Einbeziehung der bestehenden Stel-
lenpotenziale sowie der Möglichkeiten der Verwaltungsdigitalisierung Ef-
fizienzsteigerungen gehoben und Strategien für die Personalplanung er-
arbeitet werden. Ein verbindliches Personalentwicklungskonzept sollte 
substanziell zur Steuerung der Personalausgaben beitragen. Neben den 
durch die öffentliche Hand vorgehaltenen Leistungen sind dabei die de-
mographische Gesamtentwicklung der Thüringer Bevölkerung, die Be-
völkerungsdichte, besondere räumliche Bedingungen (u. a. Fläche, Inf-
rastruktur) und die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen 
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einzubeziehen." Daher hat der Landtag die Landesregierung zur Fort-
schreibung und Weiterentwicklung der Personalentwicklungskonzepti-
on aufgefordert. Danach soll ein fortlaufender Kommunikationsprozess 
im und mit dem Haushalts- und Finanzausschuss gestartet werden, der 
neben quartalsweisen Berichten über den aktuellen Bearbeitungs- und 
Sachstandsstand in einem umfassenden Personalentwicklungskonzept 
Ende des Jahres 2023 mündet. Zu den Einzelheiten wird auf die vorbe-
nannte Drucksache verwiesen.

Diese Beschlüsse greifen viele Aspekte auf, deren Betrachtung auch das 
Bundesverfassungsgericht mit Blick auf die qualitätssichernde Funkti-
on der Alimentation fordert. Damit wird sichergestellt, dass diese hin-
sichtlich der Gewährung einer verfassungsgemäßen Alimentation künf-
tig noch weiter in den Fokus rücken.

7. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020, Az. 2 
BvL 6/17, 2 BvL 7/17, 2 BvL 8/17

Die Regelungen des Thüringer Besoldungsgesetzes für das dritte Kind 
und weitere Kinder sind anhand der Vorgaben des Beschlusses des Bun-
desverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020, Az. 2 BvL 6/17, 2 BvL 7/17, 2 
BvL 8/17, zu überprüfen. Zu den Einzelheiten der Berechnung wird auf 
die Ausführungen in der Drucksache 7/3575 des Thüringer Landtags 
vom 23. Juni 2021 auf den Seiten 63 bis 70 verwiesen.

a) Ermittlung des alimentationsrechtlichen Mehrbedarfs

Der zu berücksichtigende Regelbedarf für das dritte Kind ergibt sich 
entsprechend der gewichteten Berechnung für das erste und das zwei-
te Kind, vergleiche Nummer 4 Buchst. b Doppelbuchst. aa Dreifach-
buchst. aaa.

Die zu berücksichtigende Kaltmiete wird für diese Berechnung aus den 
Wohngeldsätzen nach § 12 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 
24. September 2008 (BGBl. I S. 1856) in der jeweils geltenden Fassung 
in Verbindung mit Anlage 1 des Wohngeldgesetzes abgeleitet. Maßge-
bend ist hier die höchste vorgesehene Mietenstufe in Thüringen. Die-
se wird in der Stadt Jena erreicht, die seit dem 1. Januar 2016 nach § 1 
Abs. 3 der Wohngeldverordnung (WoGV) in der Fassung vom 19. Ok-
tober 2001 (BGBl. I S. 2722) in der jeweils geltenden Fassung in Ver-
bindung mit der Anlage zur Wohngeldverordnung der Mietenstufe IV zu-
geordnet ist. 

Danach ergibt sich für das Jahr 2022 nach § 23 Abs. 2 WoGV für eine 
vierköpfige Familie ein zu berücksichtigender Betrag in Höhe von 825 
Euro und für eine fünfköpfige Familie ein Betrag von 944 Euro. Dies er-
gibt eine Differenz für die fünfte hinzutretende Person in Höhe von 119 
Euro. Für eine sechste hinzutretende Person sieht das Wohngeldge-
setz hingegen einen gesondert ausgewiesenen Betrag von 114 Euro 
vor, der damit nicht durch Subtraktion ermittelt werden muss. Im Ver-
gleich zu den Berechnungen in den Vorjahren (vergleiche Drucksache 
7/3575, Seite 63) wurde zum 1. Januar 2022 das Wohngeld zum ers-
ten Mal automatisch an die Mieten- und Einkommensentwicklung ange-
passt. Damit behält das Einkommen nach Abzug der Wohnkosten die-
selbe reale Kaufkraft wie bisher. So wurden nach § 23 Abs. 1 WoGV 
die monatlichen Höchstbeträge für Miete und Belastung nach Anlage 1 
des Wohngeldgesetzes zum 1. Januar 2022 um 2,788 Prozent erhöht. 
Die Erhöhungen werden nach § 43 Abs. 4 Satz 3 WoGG jeweils bis un-
ter 0,50 Euro auf den nächsten vollen Euro-Betrag abgerundet sowie ab 
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0,50 Euro auf den nächsten vollen Euro-Betrag aufgerundet. Aufgrund 
der Aktualität dieser Werte besteht ein hinreichender Realitätsbezug, 
so dass eine Indexierung dieser Werte für das Jahr 2022 nicht erfor-
derlich ist. Zudem wurde der vom Bundesverfassungsgericht in seinem 
Beschluss vom 4. Mai 2020, Az. 2 BvL 6/17, 2 BvL 7/17, 2 BvL 8/17, in 
juris Rn. 75 für erforderlich gehaltene Sicherheitszuschlag in Höhe von 
zehn Prozent berücksichtigt. 

Für die Heizkosten wurde die vom Bundesverfassungsgericht im oben 
genannten Beschluss angewandte Fläche in Höhe von 15 qm für jede 
weitere haushaltsangehörige Person berücksichtigt und anhand des 
Heizspiegels für Deutschland 2021 nach Maßgabe der Berechnung des 
Bundesverfassungsgerichts die Kosten ermittelt. 

Bei der Berücksichtigung der Sozialtarife ist zu beachten, dass im Ver-
gleich zur Berechnung für eine vierköpfige Familie lediglich die Tarife 
für ein weiteres Kind zu berücksichtigen wären. Viele in den Städten Er-
furt und Jena vorgesehenen Sozialtarife, beispielsweise für Bäder und 
Bibliotheken, gewähren Kindern aus Familien mit Grundsicherung kei-
ne gegenüber anderen Kindern weitergehende Vergünstigung. Für die 
Berücksichtigung wurde aber dennoch pauschaliert ein Viertel des Be-
trags für eine vierköpfige Familie unter Ausschöpfung aller diesbezügli-
chen Erkenntnismöglichkeiten berücksichtigt.

Die Kosten für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II wurden, bezo-
gen auf ein Kind als gewichteter Durchschnitt, wie auch beim ersten und 
zweiten Kind, berücksichtigt, vergleiche Nummer 4 Buchst. b Doppel-
buchst. aa Dreifachbuchst. ccc. Hinsichtlich der Kinderbetreuungskos-
ten wurden für das dritte Kind und weitere Kinder jeweils Betreuungskos-
ten für Kindergarten und Hort durch die Bildung der Differenz zwischen 
den Kosten für drei Kinder und für zwei Kinder ermittelt, vergleiche Num-
mer 4 Buchst. b Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. ddd. Auch an die-
ser Stelle wurde der Sonderausgabenabzug für die Kinderbetreuungs-
kosten nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG berücksichtigt. Zur sachgemäßen 
Ermittlung der tatsächlichen Steuerersparnis anhand des individuellen 
Grenzsteuersatzes ermitteln sich danach die auf 18 Jahre gewichteten 
Kosten für das dritte Kind aus der Differenz der auf 18 Jahre gewich-
teten Kosten für drei Kinder und der Kosten für zwei Kinder. Bezüglich 
der Ermittlung wird auf die Anlage 12 in der Drucksache 7/3575 auf den 
Seiten 116 bis 117 verwiesen.

Für das Jahr 2022 ist der Sofortzuschlag nach § 72 Abs. 1 SGB II von 
monatlich 20 Euro pro Kind beginnend ab dem Monat Juli 2022 sowie 
die als Kinder-Sofortbonus bezeichnete Einmalzahlung nach § 66 Abs. 1 
Satz 2 EStG in Höhe von 100 Euro in die Berechnung einzubeziehen, 
vergleiche Nummer 4 Buchst. b Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. eee.

Hiernach ergibt sich für das dritte Kind folgender alimentationsrechtli-
cher Mehrbedarf:

Bestandteil Betrag 
in Euro

Regelsatz für ein Kind (Bedarfsstufen 4, 5 und 6 alters-
gewichtet)

316,78

Kaltmiete (Wohngeldunterschied zwischen 4. und 5. Per-
son) mit Sicherheitszuschlag von zehn Prozent

130,90

Heizkosten pro Monat bezogen auf 15 Quadratmeter 28,00
Sozialtarife 3,00
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Bestandteil Betrag 
in Euro

Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II für ein Kind (ge-
wichtet auf die Totalperiode von 18 Jahren)

76,56

Kinderbetreuungskosten für das dritte Kind (gewichtet auf 
die Totalperiode von 18 Jahren)

35,21

Sofortzuschlag für Kinder ab 1. Juli 2022 nach § 72 Abs. 
1 SGB II in Höhe von monatlich 20 Euro und Einmalzah-
lung nach § 66 Abs. 1 Satz 2 EStG in Höhe von 100 Euro; 
jeweils zeitanteilig

18,33

Monatsbetrag 608,78
alimentationsrechtlicher Mehrbetrag (115 Prozent des Mo-
natsbetrags)

700,10

Die Ermittlung des alimentationsrechtlichen Mehrbedarfs für das vierte 
Kind und weitere Kinder unterscheidet sich gegenüber dem dritten Kind 
lediglich bezüglich der anzusetzenden Kaltmiete und der Höhe der Kin-
derbetreuungskosten. Anstatt des beim dritten Kind anzusetzenden Dif-
ferenzbetrags (Wohngeldunterschied zwischen der vierten und fünften 
Person) ist beim vierten Kind der im Wohngeldgesetz explizit ausgewie-
sene Wohngeldbetrag für eine weitere Person zu berücksichtigen und 
um den erforderlichen Sicherheitszuschlag in Höhe von zehn Prozent 
zu erhöhen. Hinsichtlich der Kinderbetreuungskosten ermitteln sich die 
auf 18 Jahre gewichteten Kosten für das vierte Kind und Kinder aus der 
Differenz der auf 18 Jahre gewichteten Kosten für vier Kinder und der 
Kosten für drei Kinder. 

Hiernach ergibt sich für das vierte Kind folgender alimentationsrechtli-
cher Mehrbedarf:

Bestandteil Betrag 
in Euro

Regelsatz für ein Kind (Bedarfsstufen 4, 5 und 6 alters-
gewichtet)

316,78

Kaltmiete (Wohngeldunterschied zwischen 4. und 5. Per-
son) mit Sicherheitszuschlag von zehn Prozent

125,40

Heizkosten pro Monat bezogen auf 15 Quadratmeter 28,00
Sozialtarife 3,00
Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II für ein Kind (ge-
wichtet auf die Totalperiode von 18 Jahren)

76,56

Kinderbetreuungskosten für das dritte Kind (gewichtet auf 
die Totalperiode von 18 Jahren)

35,20

Sofortzuschlag für Kinder ab 1. Juli 2022 nach § 72 Abs. 1 
SGB II in Höhe von monatlich 20 Euro und Einmalzahlung 
nach § 66 Abs. 1 Satz 2 EStG in Höhe von 100 Euro, je-
weils zeitanteilig

18,33

Monatsbetrag 603,27
alimentationsrechtlicher Mehrbetrag (115 Prozent des Mo-
natsbetrags)

693,76

b) Ermittlung des monatlichen Mehrbetrags der Nettoalimentation

Der monatliche Mehrbetrag der Nettoalimentation für das dritte Kind er-
rechnet sich aus der Differenz zwischen der Jahresnettoalimentation ei-
nes Beamten oder Richters mit drei Kindern und der Jahresnettoalimen-
tation eines Beamten oder Richters mit zwei Kindern sowie für das vierte 
Kind aus der Differenz der Jahresnettoalimentation bei vier Kindern und 
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der Jahresnettoalimentation bei drei Kindern. Neben dem Grundgehalt 
sind dabei solche Bezügebestandteile zu berücksichtigen, die allen Be-
amten oder Richtern einer Besoldungsgruppe gewährt werden. Maß-
geblich ist bei dieser Betrachtung – wenn die Besoldungsgruppe Erfah-
rungsstufen kennt – die höchste Erfahrungsstufe. 

Bezüglich der Darstellung der Berechnungsmethodik sowie der Berech-
nungen einschließlich der Berücksichtigung der Günstigerprüfung nach 
§ 31 EStG wird auf die Ausführungen in der Drucksache 7/3575 auf den 
Seiten 66 bis 70 sowie auf die Anlagen 15 bis 18 dieser Drucksache auf 
den Seiten 120 bis 127 verwiesen. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass 
die als Kinder-Sofortbonus bezeichnete Einmalzahlung nach § 66 Abs. 1 
Satz 2 EStG auf den Kinderfreibetrag angerechnet wird. Ist danach der 
unverändert gebliebene Kinderfreibetrag in Höhe von 8.388 Euro günsti-
ger als das Kindergeld einschließlich des Kinder-Sofortbonus, so ist die-
ser Bonus gänzlich wirkungslos. Keine Auswirkung hat bei dieser Ermitt-
lung die Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro netto, da diese 
bei der Ermittlung des Mehrbetrags der Nettoalimentation die Differenz 
zwischen der Nettoalimentation eines Beamten mit drei Kinder und der 
Nettoalimentation eines Beamten mit zwei Kindern unverändert lässt.

Bei den Berechnungen für das Jahr 2022 wurde auch an dieser Stelle 
die Anhebung des Grundfreibetrags von 9.984 Euro um 363 Euro auf 
10.347 Euro mit Wirkung vom 1. Januar 2022 sowie die Erhöhung des 
Werbungskostenpauschbetrags nach § 9a Satz 1 Nr. 1 Buchst. a EStG 
auf 1.200 Euro aufgrund des Steuerentlastungsgesetzes 2022 berück-
sichtigt, vergleiche Nummer 4 Buchst. b Doppelbuchst. bb.

Hiernach wird für das dritte Kind mit dem bislang für dieses gelten-
den kinderbezogenem Bestandteil des Familienzuschlags in Höhe von 
730,97 Euro, der aufgrund der Besoldungsanpassung zum 1. Dezem-
ber 2022 auf 751,44 Euro erhöht wird, zuzüglich einer durch dieses Ge-
setz für die Monate Januar bis Dezember 2022 vorgesehenen Zahlung 
von zehn Euro pro Monat der verfassungsrechtlich erforderliche Abstand 
zwischen dem aus dem Grundsicherungsniveau abgeleiteten Mehrbe-
darf für das dritte Kind und dem Mehrbetrag der Nettoalimentation für 
das dritte Kind eingehalten.

Entsprechendes gilt für das vierte Kind. Mit dem bislang für dieses gel-
tenden kinderbezogenem Bestandteil des Familienzuschlags in Höhe von 
706,97 Euro, welcher aufgrund der Besoldungsanpassung zum 1. De-
zember 2022 auf 726,77 Euro erhöht wird, zuzüglich einer durch dieses 
Gesetz für die Monate Januar bis Dezember 2022 vorgesehenen Zah-
lung von elf Euro pro Monat wird der verfassungsrechtlich erforderliche 
Abstand zwischen dem aus dem Grundsicherungsniveau abgeleiteten 
Mehrbedarf für das vierte Kind und dem Mehrbetrag der Nettoalimenta-
tion für das vierte Kind eingehalten.

Die Berechnungen hierzu wurden nach den in der Drucksache 7/3575 
in den Anlagen 15 bis 18 auf den Seiten 120 bis 127 zugrunde geleg-
ten Rechenschritten angestellt. Die entsprechenden Berechnungen für 
das Jahr 2022 für das dritte Kind sind in der Anlage 3 und für das vier-
te Kind in der Anlage 4 dieser Begründung dargestellt.

8. Gesamtergebnis

Im Ergebnis entspricht nach dem derzeitigen Erkenntnisstand die Be-
soldung nach diesem Gesetz den verfassungsgemäßen Grundsätzen.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 (Thüringer Besoldungs- und Versorgungsanpassungs-
gesetz für das Jahr 2022)

Zu § 1

Die Bestimmung legt die prozentuale Höhe der Anpassung, die anzu-
passenden Bezüge sowie den Anpassungszeitpunkt fest. 

Aufgrund der zeitgleichen und systemgerechten Übernahme des Tari-
fergebnisses erfolgt keine Abkoppelung von der Einkommensentwick-
lung im Tarifbereich.

Zu § 2

In Absatz 1 wird die Anpassung weiterer Bezüge geregelt, die unter 
§ 14 ThürBesG fallen, beispielsweise Emeritenbezüge, Zuschüsse zum 
Grundgehalt für Professoren der C-Besoldung.

In Absatz 2 wird klargestellt, dass die prozentuale Anpassung auch für 
Versorgungsempfänger gilt. 

Durch Absatz 3 werden die kinder- und pflegebezogenen Zuschüsse, 
die Überleitungsausgleiche und der Unfallausgleich in der Anlage des 
Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes angehoben.

In Absatz 4 ist die prozentuale Erhöhung der Stundensätze der Mehrar-
beitsvergütung sowie bestimmter Erschwerniszulagen geregelt.

Zu Artikel 2 (Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes)

Mit der Einfügung dieser Übergangsregelung wird eine amtsangemes-
sene Besoldung für die Beamten mit drei, vier und mehr Kindern für das 
Jahr 2022 sichergestellt. 

Im Gegensatz zu der vierköpfigen Alleinverdienerfamilie ergibt sich für 
das dritte, vierte und jedes weitere im Familienzuschlag zu berücksichti-
gende Kind ein anderes Bild. Hier wirkt sich die nicht vorhersehbare Ein-
führung des sogenannten Kinder-Sofortbonus und dessen Anrechnung 
auf den Kinderfreibetrag signifikant aus. Ohne diesen Aspekt wäre der 
bislang für diese Kinder geltende kinderbezogene Bestandteil des Fami-
lienzuschlags in Höhe von 730,97 Euro beziehungsweise 706,97 Euro 
auch im Jahr 2022 zur Wahrung des verfassungsrechtlich erforderlichen 
Abstands zwischen dem aus dem Grundsicherungsniveau abgeleiteten 
Mehrbedarf für das dritte, vierte und jedes weitere zu berücksichtigende 
Kind und dem Mehrbetrag der Nettoalimentation für das dritte, vierte und 
jedes weitere zu berücksichtigende Kind eingehalten worden. Da bei den 
an dieser Stelle zu betrachtenden höheren Einkommen der sogenannte 
Kinder-Sofortbonus aufgrund seiner Anrechnung auf den Kinderfreibe-
trag keine Wirkung mehr entfaltet, führt dies zu einer Verringerung des 
Abstandes zwischen dem aus dem Grundsicherungsniveau abgeleite-
ten Mehrbedarf für das dritte, vierte und jedes weitere zu berücksichti-
gende Kind und dem Mehrbetrag der Nettoalimentation für das dritte, 
vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind. Hinzu kommt, dass 
die Anhebung des kinderbezogenen Bestandteils des Familienzuschlags 
für das dritte, vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind erst 
ab dem 1. Dezember 2022 erfolgt. Eine Zahlung mit Wirkung zum 1. Ja-
nuar 2022 unterstellt, hätte zur Einhaltung des Abstands zwischen dem 
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aus dem Grundsicherungsniveau abgeleiteten Mehrbedarf für das drit-
te, vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind und dem Mehr-
betrag der Nettoalimentation für das dritte, vierte und jedes weitere zu 
berücksichtigende Kind geführt. Daraus ist abzuleiten, dass die Nicht-
einhaltung dieses Abstands alternativ auch auf der erst ab 1. Dezem-
ber 2022 erfolgten Anhebung beruht. In Anwendung der entsprechen-
den Berechnungen in den Anlagen 15 bis 18 der Drucksache 7/3575 auf 
den Seiten 120 bis 127 ergibt sich ein aufgerundeter monatlicher Erhö-
hungsbetrag von zehn Euro für das dritte berücksichtigungsfähige Kind 
und jeweils elf Euro für das vierte und jedes weitere berücksichtigungs-
fähige Kind. Insoweit wird auf die Begründung unter Teil A Abschnitt II 
Nr. 7 und die Anlagen 3 und 4 dieser Begründung verwiesen. 

Da die lineare Anhebung der kinderbezogenen Familienzuschläge ab 
dem Monat Dezember 2022 greift und damit erst ab dem Jahr 2023 
ganzjährige Wirkung entfaltet, ist keine dauerhafte Anhebung des je-
weiligen kinderbezogenen Bestandteils des Familienzuschlags für das 
dritte, vierte und jedes weitere berücksichtigungsfähige Kind erforder-
lich. Daher wird für diese Fälle für das Jahr 2022 eine temporäre Erhö-
hung vorgesehen. Diese wird durch die neu eingefügte Übergangsre-
gelung des § 67 g Satz 1 ThürBesG sichergestellt.

Durch § 67 g Satz 2 ThürBesG wird mit der gesetzlichen Fiktion sicher-
gestellt, dass der Erhöhungsbetrag als Familienzuschlag im Sinne der 
§§ 37 bis 39 gilt. Er kann damit unter den Voraussetzungen des § 64 
Abs. 1 ThürBeamtVG neben den Versorgungsbezügen gezahlt werden.

Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Mit der Änderung in Satz 1 gilt die Verordnungsermächtigung der Lan-
desregierung nicht mehr für die Regelung der Vollstreckungsvergütung 
für die Gerichtsvollzieher. Die Verordnungsermächtigung der Landes-
regierung wird wegen der Zusammenfassung der bisherigen Vollstre-
ckungsvergütung und der Bürokostenentschädigung für Gerichtsvollzie-
her zu einer Vollstreckungsvergütung für Gerichtsvollzieher aufgehoben; 
die Ermächtigung  zur Regelung der Vollstreckungsvergütung für die Ge-
richtsvollzieher durch Rechtsverordnung wird mit Nummer 2 als § 45 a 
ThürBesG gefasst und dem für das Gerichtsvollzieherwesen zuständi-
gen Ministerium übertragen.

Zu Buchstabe b

Die Verordnungsermächtigung des für das Gerichtsvollzieherwesen 
zuständigen Ministeriums für die Bürokostenentschädigung der Ge-
richtsvollzieher wird wegen der Zusammenfassung der bisherigen Voll-
streckungsvergütung und der Bürokostenentschädigung für Gerichts-
vollzieher zu einer Vollstreckungsvergütung für Gerichtsvollzieher 
aufgehoben. Die Ermächtigung zum Erlass von Regelungen über die 
Vollstreckungsvergütung für die Gerichtsvollzieher durch Rechtsverord-
nung wird mit Nummer 2 als § 45 a ThürBesG eingefügt. 

Zu Nummer 2

Durch die Thüringer Verordnung zur Neuregelung der Vergütung und 
Entschädigung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher vom 
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9. März 2022 (GVBl. S. 187) wurde die bisherige Bürokostenentschä-
digung und die Vollstreckungsvergütung für Gerichtsvollzieher zu einer 
einheitlichen Vollstreckungsvergütung für Gerichtsvollzieher zusammen-
gefasst. Die bisher nach § 45 Abs. 1 und 2 ThürBesG auseinanderfal-
lenden Verordnungsermächtigungen jeweils für die Bürokostenentschä-
digung und die Vollstreckungsvergütung für Gerichtsvollzieher werden 
durch die Regelung in Absatz 1 ebenfalls zusammengefasst. 

Die gesetzlich festzulegenden Modalitäten der neben der Besoldung zu-
sätzlich gewährten Vollstreckungsvergütung für Gerichtsvollzieher wer-
den in den Absätzen 1 bis 3 neu geregelt. Die Gewährung der Vollstre-
ckungsvergütung dient als Leistungsanreiz sowie der angemessenen 
Beteiligung der Gerichtsvollzieher am wirtschaftlichen Erfolg ihres Ge-
schäftsbetriebs und ist im Interesse einer funktionierenden und zügigen 
Zwangsvollstreckung notwendig. 

Zu Nummer 3

Die Gewährung von Anwärterbezügen für Anwärter, die im Rahmen des 
Vorbereitungsdienstes ein Studium ableisten, konnte bisher nach Maß-
gabe der Verwaltungsvorschrift unter der Auflage der Ableistung einer 
Mindestdienstzeit im öffentlichen Dienst erfolgen. Nunmehr wird die Re-
gelung dahin gehend ergänzt, dass die Ableistung einer Mindestdienst-
zeit bei einem Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes auf der 
Grundlage einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung zur Auflage ge-
macht werden kann. 

Da Bund und Länder seit der Föderalismusreform die Besoldung ihrer 
Beamten jeweils eigenständig regeln, ist insbesondere bei der Nach-
wuchsgewinnung eine nicht unbedeutende Konkurrenzsituation ent-
standen. Ein Wechsel zu einem anderen Dienstherrn entspräche einem 
Verbleib im öffentlichen Dienst und würde somit nach der bisherigen Ver-
waltungspraxis keine Auflage verletzen. Der bisherige Dienstherr hätte 
somit die Ausbildung finanziert, ohne im Anschluss daran auf die durch 
ihn qualifizierte Arbeitskraft zurückgreifen zu können. Es ist daher folge-
richtig, dass eine Mindestdienstzeit grundsätzlich bei dem Dienstherrn 
abzuleisten ist, der die Aufwendungen für die Besoldung des Anwärters 
während des Vorbereitungsdienstes getragen hat. Ein Wechsel zu ei-
nem anderen Dienstherrn innerhalb des Geltungsbereiches dieses Ge-
setzes soll nicht durch eine Auflage eingeschränkt werden.

Der Ableistung einer Mindestdienstzeit bei einem Dienstherrn im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes wird die Tätigkeit bei einem anderen 
Dienstherrn gleichgestellt, wenn die Aufnahme dieser Tätigkeit im Ein-
verständnis mit dem abgebenden oder früheren Dienstherrn erfolgt. Da-
mit sollen insbesondere die mit dem Bund und den anderen Ländern 
praktizierten Tauschversetzungen nicht zu einer Rückforderung von An-
wärterbezügen für den Beamten führen.

Zu Nummer 4

Anwärtersonderzuschläge dienen neben der Gewinnung von qualifizier-
ten Bewerbern zugleich der Bindung derselben nach der Übernahme in 
das Beamtenverhältnis auf Probe. Sie dienen dem Zweck, die Funktions-
fähigkeit in besonderen Bereichen der Verwaltung zu sichern, in denen 
ein Mangel an qualifizierten Bewerbern herrscht. Die über die üblichen 
Anwärtergrundbeträge hinausgehenden Anwärtersonderzuschläge wer-
den daher nur in Erwartung einer späteren Dienstleistung der Anwärter 
erbracht. Die gesetzliche Auflage des Mindestverbleibs schützt das öf-
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fentliche Interesse daran, dass den höheren Bezügen, welche die be-
günstigten Anwärter im Vergleich zu anderen Anwärtern erhalten, eine 
entsprechende Dienstleistung dieser Anwärter gegenübersteht.

Entsprechend zur Änderung des § 50 Abs. 4 ThürBesG wurden die Vo-
raussetzungen nach Absatz 2 Nr. 2 insoweit angepasst, als dass nach 
Bestehen der Laufbahnprüfung nicht der Verbleib im öffentlichen Dienst, 
sondern der Verbleib bei einem Dienstherrn im Geltungsbereich des 
Thüringer Besoldungsgesetzes ausschlaggebend ist, wobei auch hier 
Tätigkeiten bei einem anderen Dienstherrn gleichgestellt sind, wenn 
die Aufnahme dieser Tätigkeit im Einverständnis mit dem abgebenden 
oder früheren Dienstherrn erfolgt. Damit wird auch gewährleistet, dass 
ein Anwärtersonderzuschlag nicht zurückzuzahlen ist, sofern eine Ver-
setzung des Beamten zu einem Dienstherrn außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Thüringer Besoldungsgesetzes aus dienstorganisatorischen 
Gründen im Interesse des Dienstherrn, zum Beispiel bei einer Verset-
zung nach Sachsen aufgrund der zukünftigen gemeinsamen Justizvoll-
zugsanstalt Zwickau, erfolgt.

Insoweit wird auch auf die Ausführungen unter Nummer 3 verwiesen. 
Die angepasste Norm unterstützt das Interesse des Dienstherrn, An-
wärter, für die er neben der Übernahme der Kosten für die Ausbildung 
und der Zahlung des Anwärtergrundbetrages zusätzlich einen Anwär-
tersonderzuschlag gewährt, auch nach Bestehen der Laufbahnprüfung 
in Thüringen zu halten. Zudem soll damit auch missbräuchlichen Inan-
spruchnahmen von Vorteilen durch den Vorbereitungsdienst in Thürin-
gen begegnet werden.

Zu Nummer 5

Durch die Änderung wird der Empfängerkreis des Kleidergeldes um die 
Beamten des Steuerfahndungsdienstes erweitert. Damit erfolgt, wie be-
reits bei der Stellenzulage nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 3 des Thüringer 
Besoldungsgesetzes für Polizeivollzugsbeamte und Beamte des Steu-
erfahndungsdienstes, die Gleichstellung der Beamten des Steuerfahn-
dungsdienstes mit den Polizeivollzugsbeamten. Das Kleidergeld ist als 
Vergütung ein besoldungsrechtlicher Dienstbezug nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 
ThürBesG und unterliegt damit auch § 6 ThürBesG. Die Höhe des Klei-
dergeldes wird gesetzlich festgelegt.

Zu den Nummern 6 und 7

Es handelt sich um rein redaktionelle Anpassungen der Überschrift des 
§ 65 ThürBesG und der Verweisung in § 67 c Abs. 3 ThürBesG.

Zu Nummer 8

Mit Nummer 8 wird die Inhaltsübersicht des Stammgesetzes als Folge-
änderung zu den Nummern 2 und 6 angepasst.

Zu Nummer 9

Zu Buchstabe a

Bei der mit Doppelbuchstabe aa geregelten Änderung handelt es sich 
um eine rein gesetzestechnische Anpassung, die in Zusammenhang mit 
der Änderung in Nummer 7 erfolgt.
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Doppelbuchstabe bb enthält eine redaktionelle Folgeänderung aufgrund 
des geänderten Funktionszusatzes durch Buchstabe c Doppelbuchst. bb 
Dreifachbuchst. aaa.

Zu Buchstabe b

Der neu angefügte Absatz 4 ist Folgeregelung aus der Schaffung des 
neuen Funktionsamtes "Seminarrektor - als weiterer Vertreter des Lei-
ters eines Studienseminars für das Lehramt an Grundschulen, an Re-
gelschulen, für Förderpädagogik, an Gymnasien oder an berufsbilden-
den Schulen in einem Staatlichen Studienseminar für Lehrerausbildung 
(Fachleiter für Pädagogik)" in Besoldungsgruppe A 14. Insoweit wird auf 
die nachfolgenden Ausführungen unter Buchstabe c Doppelbuchst. aa 
Dreifachbuchst. aaa verwiesen. 

Sofern ein Amtsinhaber neben seiner Tätigkeit als Fachleiter für Päda-
gogik auch Tätigkeiten als Fachleiter in den Ausbildungsfächern nach 
§ 9 Abs. 6 der Thüringer Verordnung über die Ausbildung und Zweite 
Staatsprüfung für die Lehrämter (ThürAZStPLVO) vom 26. April 2016 
(GVBl. S. 180) in der jeweils geltenden Fassung wahrnimmt, besteht da-
neben kein Anspruch auf die Stellenzulage nach Nummer 12, da auch 
diese Tätigkeiten mit dem Amt mit abgegolten sind. Die Stellenzulage 
nach Nummer 12 steht in erster Linie nur für Beamte zur Verfügung, für 
die mangels ausreichender Lehramtsanwärter in einem Fach kein Funk-
tionsamt für einen Fachleiter existiert, denen mithin kein Amt der Besol-
dungsgruppe A 14 übertragen werden kann. Für diese Beamten wird die 
höherwertige Tätigkeit in Abhängigkeit von der Anzahl der Lehramtsan-
wärter mit einer Stellenzulage honoriert. Eine solche ist für die Fach-
leiter für Pädagogik aufgrund ihrer Aufgabenstruktur ausgeschlossen.

Zu Buchstabe c 

Zu Doppelbuchstabe aa

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Die Funktionszusätze bei dem Amt Seminarrektor werden an die Rege-
lung des Thüringer Lehrerbildungsgesetzes zur Bezeichnung der Lehr-
ämter angepasst. So erfolgte die Umbenennung des Lehramtes an För-
derschulen zum Lehramt für Förderpädagogik. Zudem wird ein neuer 
Funktionszusatz aufgenommen, mit dem das Amt des Fachleiters für Pä-
dagogik normativ bewertet wird. Nach § 9 Abs. 7 ThürAZStPLVO können 
Lehrer an staatlichen Schulen als Fachleiter beauftragt werden, neben 
dem zuständigen Seminarleiter und dessen ständigem Vertreter ganz 
oder teilweise die Aufgaben eines Vertreters des Seminarleiters bei der 
pädagogisch-praktischen Ausbildung von Lehramtsanwärtern im Vorbe-
reitungsdienst wahrzunehmen (Fachleiter für Pädagogik). Der Fachleiter 
für Pädagogik unterstützt damit die Seminarleitung bei der Aufgabener-
ledigung, insbesondere der Ausbildung der Lehramtsanwärter und der 
Nachzuqualifizierenden. Dies bezieht sich unter Anderem auf die Durch-
führung und Organisation von Ausbildungsveranstaltungen im Allgemei-
nen Seminar nach § 11 Abs. 2 ThürAZStPLVO, auf die Eigenschaft als 
Mitglied des Prüfungsausschusses für die praktische und mündliche 
Prüfung im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung nach § 20 Abs. 2 Nr. 1 
ThürAZStPLVO sowie in Bezug auf die Nachzuqualifizierenden auf spe-
zielle bildungswissenschaftliche und fachdidaktische Seminarveranstal-
tungen nach § 8 Abs. 2 der Thüringer Verordnung über die Nachqualifi-
zierung von Lehrkräften an staatlichen Schulen vom 6. Dezember 2017 
(GVBl. S. 294) in der jeweils geltenden Fassung. Vor allem mit Blick 
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auf die Art der Tätigkeit, den Umfang und den Schwierigkeitsgrad des 
Aufgabengebiets sowie das Maß der Entscheidungsbefugnis und den 
Grad der Verantwortung ist eine Bewertung dieses Funktionsamts mit 
der Besoldungsgruppe A 14 gerechtfertigt. Vergleichend mit der Bewer-
tung der Funktion des Leiters des Seminars mit der Besoldungsgruppe 
A 15 und dessen ständigen Vertreters mit der Besoldungsgruppe A 14 
mit Amtszulage nach Anlage 8 ist auch aus besoldungssystematischer 
Sicht die Bewertung dieser Funktion mit der Besoldungsgruppe A 14 
gerechtfertigt. Die Übernahme einer Leitungsfunktion bedingt zudem, 
dass der Fachleiter für Pädagogik ausschließlich die Aufgaben eines 
Vertreters des Seminarleiters bei der pädagogisch-praktischen Ausbil-
dung von Lehramtsanwärtern im Vorbereitungsdienst wahrnimmt. Eine 
lediglich teilweise Aufgabenwahrnehmung, zum Beispiel neben einer 
Unterrichtsverpflichtung, rechtfertigt nicht die Übertragung des Funkti-
onsamts. Das Erfordernis der Implementierung eines weiteren Vertre-
ters ergibt sich zudem nur dann, wenn eine entsprechende Aufgaben-
mehrung vorhanden ist.

Zu Dreifachbuchstabe bbb

Mit der neu eingefügten Fußnote 7 wird die Vergabe des Funktionsam-
tes an die Voraussetzung geknüpft, dass die Amtsinhaber ausschließlich 
und nicht nur teilweise die Aufgaben eines Vertreters des Seminarlei-
ters bei der pädagogisch-praktischen Ausbildung von Lehramtsanwär-
tern im Vorbereitungsdienst nach § 9 Abs. 7 ThürAZStPLVO wahrneh-
men. Nach den derzeitigen Feststellungen des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport sind 19 Stellen für die Aufgabe erforderlich. Seitens 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport ist vorgesehen, diese 
Stellen wie folgt zu verteilen:

 - sechs Stellen für das Lehramt an Gymnasien, jeweils zur Hälfte 
auf die Standorte Erfurt und Gera,

 - sechs Stellen für das Lehramt an Grundschulen, jeweils zur Hälf-
te auf die Standorte Erfurt und Gera,

 - fünf Stellen auf das Lehramt an Regelschulen, davon drei Stellen 
auf den Standort Erfurt und zwei Stellen auf den Standort Gera,

 - eine Stelle auf das Lehramt an berufsbildenden Schulen mit dem 
Standort Erfurt und

 - eine Stelle auf das Lehramt für Förderpädagogik mit dem Stand-
ort Gera.

Zu Dreifachbuchstabe ccc

Die bisherige Fußnote 7 wird Fußnote 8 und der Wortlaut der Fußnote 
wird an den Wortlaut der Stellenzulage nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 12 
für die Zulage für Fachleiter in der Ausbildung von Lehramtsanwärtern 
insoweit angepasst, als anstelle der bisherigen geforderten mindestens 
hälftigen Verwendung ebenfalls auf acht Lehramtsanwärter abgestellt 
wird. Nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 12 Abs. 1 Buchst. a besteht An-
spruch auf die Zulage, soweit regelmäßig nicht mindestens acht Lehr-
amtsanwärter für ein Fach auszubilden sind und deshalb kein Funktions-
amt für einen Fachleiter dieses Faches der jeweiligen Schulart existiert.

Zu Doppelbuchstabe bb

Zu Dreifachbuchstabe aaa

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Änderung.
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Zu Dreifachbuchstabe bbb

Mit der Änderung erfolgt eine Anpassung des Funktionszusatzes bei dem 
Amt Seminardirektor an die Regelung des Thüringer Lehrerbildungsge-
setzes zur Bezeichnung der Lehrämter.

Zu Nummer 10

Mit der Bestimmung werden die bisherigen Besoldungstabellen in den 
Anlagen 5 bis 10 des Thüringer Besoldungsgesetzes mit Wirkung vom 
1. Dezember 2022 neu gefasst. In der Neufassung werden in den Tabel-
len der Grundgehälter die bisherigen Beträge jeweils um 2,8 Prozent er-
höht. Die prozentuale Anhebung erfolgt auch für den Familienzuschlag, 
die Amtszulagen sowie für die allgemeine Zulage. Die Anwärtergrund-
beträge werden um 50 Euro erhöht.

Die Anlage 10, in der die Auslandszuschläge betragsmäßig geregelt wer-
den, wird ab dem 1. Dezember 2022 angepasst. Die Beträge der Grund-
gehaltsspannen in den Spaltenköpfen erhöhen sich um 2,8 Prozent. Die 
Tabellenbeträge in den Tabellen 1 und 2 erhöhen sich um 2,24 Prozent; 
dies entspricht 80 Prozent von 2,8 Prozent. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Thüringer Beamtenversorgungsge-
setzes)

Die Energiepreispauschale soll einen Ausgleich für die kurzfristig und 
drastisch gestiegenen Fahrtkosten darstellen. Sofern sie als Einkünfte 
insbesondere im Sinne des § 70 Abs. 5 ThürBeamtVG, aber auch bei 
der Gewährung von Unterhaltsbeiträgen angerechnet würde, würde die-
se Zielsetzung bei Beschäftigten, die gleichzeitig Anspruch auf Versor-
gungsbezüge haben, ins Leere laufen. Daher soll der gewährte Betrag 
anrechnungsfrei gestellt werden; der neu eingefügte § 92 l ThürBeamt-
VG enthält die entsprechende Regelung. 

Zu Artikel 5 (Weitere Änderung des Thüringer Beamtenversor-
gungsgesetzes)

Zu Nummer 1

Aufgrund der technisch unterstützten Auszahlung der Versorgungsbe-
züge besteht für die Kleinstbetragsregelung, die der Vermeidung von 
Verwaltungsaufwand dienen sollte, keine sachliche Notwendigkeit mehr. 

Zu Nummer 2

Durch die Ergänzung wird gesetzlich klargestellt, dass bei der versor-
gungsrechtlichen Bewertung einer Beurlaubungszeit auch zu berück-
sichtigen ist, inwieweit während der Beurlaubungszeit Ansprüche auf 
Versorgungsleistungen erworben wurden, die nicht der Ruhensregelung 
nach § 72 ThürBeamtVG unterliegen. Durch die Anwendung des § 17 
Abs. 2 ThürBeamtVG wird im Ergebnis sichergestellt, dass der beur-
laubte Beamte in der Gesamtversorgung aus Ruhegehalt und anderen, 
nicht anrechenbaren Versorgungsleistungen nicht bessergestellt wird, 
als wäre er im Beamtenverhältnis ohne die Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge verblieben. 

Zu Nummer 3

Durch die Änderung und neu eingefügte Gliederung wird redaktionell 
klargestellt, dass grundsätzlich jeder Polizeivollzugsdienst vor der Beru-
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fung in das Beamtenverhältnis als ruhegehaltfähige Dienstzeit gilt, wo-
bei § 19 unberührt bleibt. 

Zu Nummer 4

Zu Buchstabe a

Durch die Ergänzung des Wortes "jeweils" wird gesetzlich klargestellt, 
dass für jeden Aufzählungspunkt des Satzes 1 bis zu 5 Jahre als ruhe-
gehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden können. Die Einfügung 
des Kommas ist redaktioneller Natur.

Zu Buchstabe b

Mit der Neufassung wird die Verweisung "§ 13 Abs. 5" ergänzt. Durch 
die entsprechende Anwendung des § 13 Abs. 5 ThürBeamtVG werden 
Vordienstzeiten, die in einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis zurück-
gelegt wurden, ebenso wie eine Teilzeit im Beamtenverhältnis nur zeit-
anteilig als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt. 

Zu Nummer 5

Mit der Neufassung wird die Verweisung "§ 13 Abs. 5" vorangestellt. 
Durch die entsprechende Anwendung des § 13 Abs. 5 ThürBeamtVG 
werden Ausbildungszeiten, die in einem Teilzeitbeschäftigungsverhält-
nis zurückgelegt wurden, ebenso wie eine Teilzeit im Beamtenverhältnis 
nur zeitanteilig als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt. Auswirkun-
gen kann dies insbesondere auf Zeiten einer praktischen hauptberufli-
chen Tätigkeit haben, die für die Übernahme in das Beamtenverhältnis 
vorgeschrieben oder förderlich waren. 

Zu Nummer 6

Die Änderung dient der redaktionellen Klarstellung, wie Zeiten, die für 
einen versorgungsabschlagsfreien vorzeitigen Ruhestandseintritt an-
rechenbar sind, bewertet werden. Maßgebend ist dabei, in Anlehnung 
an das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung, allein der zurück-
gelegte Zeitraum einer Beschäftigung und nicht dessen versorgungs-
rechtliche Bewertung. 

Zu Nummer 7

Ergänzend zu der bereits bestehenden Ausdehnung des Unfallschut-
zes für Beamte auf Wege, die mit dem Weg zur Dienststelle verbun-
den werden, um das eigene Kind fremder Obhut anzuvertrauen, wird 
aufgrund der steigenden Bedeutung besonderer Arbeitsformen wie Te-
learbeit oder mobiler Arbeit die gesetzliche Grundlage dafür geschaf-
fen, dass Beamte auch auf den Wegen zur Verbringung ihrer Kinder in 
fremde Obhut unfallgeschützt sind, wenn in der Wohnung Dienst geleis-
tet wird und deshalb keine Wege zu und von der Dienststelle zurückge-
legt werden. Unverändert muss es sich um das eigene Kind des Beam-
ten handeln, vergleiche auch § 32 Abs. 1 EStG. Der Unfallschutz hängt 
davon ab, dass das Kind mit dem Beamten im ersten Grad verwandt ist 
oder es sich um ein im Haushalt des Beamten lebendes Kind im Sin-
ne des § 63 EStG handelt. Dass das eigene dem Grunde nach kinder-
geldberechtigende Kind wegen der eigenen beruflichen Tätigkeit oder 
der des Ehegatten fremder Obhut anvertraut wird, dient dem effektiven 
Arbeiten und gleichzeitig der bedarfsgerechten Betreuung des Kindes. 
Damit wird die Attraktivität des öffentlichen Dienstes erhöht.
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Zu Nummer 8

Zu Buchstabe a

Da es sich bei dem Sterbegeld nach § 47 ThürBeamtVG um ein pau-
schaliertes "Kostensterbegeld" handelt, welches an den Träger der Be-
stattungskosten gezahlt wird, ist es sachgerecht, dieses auf im Rahmen 
der Dienstunfallfürsorge ebenfalls erstattbare Bestattungskosten anzu-
rechnen, um Doppelzahlungen zu vermeiden. Die Kosten der Überfüh-
rung können im Rahmen der Dienstunfallfürsorge jedoch weiterhin da-
neben erstattet werden. 

Zu Buchstabe b

Aufgrund des Erlasses der Thüringer Heilverfahrensverordnung kann 
die Übergangsvorschrift zur weiteren Anwendung der Heilverfahrens-
verordnung des Bundes entfallen. 

Zu Nummer 9

Es handelt sich um die Streichung eines Verweises, der aufgrund des 
Wegfalls des früher in § 30 geregelten Hilflosigkeitszuschlags ins Lee-
re läuft.

Zu Nummer 10

Die besoldungsrechtlichen, kinderbezogenen Stufen des Familienzu-
schlags differieren in ihrer Höhe nicht unerheblich. Bei mehreren an-
spruchsberechtigten Hinterbliebenen eines Versorgungsurhebers mit 
mehreren Kindern, zum Beispiel mehrere Waisen oder Waisen und Wit-
wen, die jeweils Anspruch auf den Familienzuschlag der Stufe 2 und 
höher haben, besteht für jeden Versorgungsberechtigten nach der der-
zeitigen Regelung ein unterschiedlich hoher Anspruch auf Familienzu-
schlag, der davon abhängig ist, um welches "Zählkind" es sich handelt. 
Dies führt für die einzelnen hinterbliebenen Versorgungsberechtigten zu 
unbilligen Ergebnissen. Daher soll die entsprechende bundesrechtliche 
Regelung übernommen werden, bei der die anspruchsberechtigten Hin-
terbliebenen die Gesamtsumme der kinderbezogenen Stufen des Fa-
milienzuschlags des Versorgungsurhebers zu gleichen Teilen erhalten. 

Zu Nummer 11

Die Regelung, wann eine Kindererziehungszeit vorzeitig endet, wird in 
Anlehnung an die Regelung im Bundesrecht präzisiert. Es wird nicht mehr 
darauf abgestellt, ob die Erziehung vorzeitig endet, sondern ob die nach 
Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 und gegebenenfalls Absatz 7 
berücksichtigungsfähige Kindererziehungszeit vorzeitig endet. In den ge-
nannten Fällen endet, bis auf den Fall nach Satz 2 Nr. 1, nicht die Erzie-
hung, sondern nur die berücksichtigungsfähige Kindererziehungszeit.

Zu Nummer 12

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, dass auch die Be-
rücksichtigung von Pflichtbeitragszeiten für Kindererziehung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung und eine daraus resultierende Ren-
tengewährung die Berücksichtigung des gleichen Zeitraums für den 
Kindererziehungsergänzungszuschlag ausschließt. 
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Zu Nummer 13

Durch die Änderung wird klargestellt, dass auch in der gesetzlichen 
Rentenversicherung zustehende kindererziehungsbezogene Leistun-
gen, die nicht auf Pflichtbeitragszeiten beruhen, nicht vorübergehend 
gewährt werden, wenn für den gleichen Zeitraum der Ruhegehaltssatz 
nach § 22 ThürBeamtVG vorübergehend erhöht wird. 

Zu Nummer 14

Zu Buchstabe a

Nach § 72 ThürBeamtVG sind Renten auf die Versorgungsbezüge an-
zurechnen. Die Anrechnung erfolgt monatlich mit den jeweiligen monat-
lichen Rentenbeträgen. Wurde eine Rente durch Zahlung eines einma-
ligen Kapitalbetrages abgefunden und steht deshalb kein monatlicher 
Rentenbetrag zu, erfolgt dennoch eine Ruhensregelung nach § 72 Thür-
BeamtVG. 

Zur Ermittlung eines anzurechnenden monatlichen Rentenbetrages wird 
danach unterschieden, ob eine grundsätzlich laufende Rente durch eine 
einmalige Zahlung abgefunden wurde oder ob gar kein Anspruch auf eine 
laufende Rentenzahlung bestand. Im ersten Fall wird die Ruhensregelung 
mit dem Betrag durchgeführt, der ansonsten zu zahlen gewesen wäre; 
im zweiten Fall wird der erhaltene Kapitalbetrag mittels versicherungs-
mathematischer Verfahren in eine monatliche Zahlung umgerechnet. 

Nach geltendem Recht kann der Beamte im zweiten Fall eine Ruhens-
regelung aber vermeiden, indem er den erhaltenen Kapitalbetrag an den 
Dienstherrn abführt. Im ersten Fall der abgefundenen monatlichen Ren-
tenzahlung besteht diese Möglichkeit bislang nicht. 

Die jeweiligen Situationen sind jedoch vergleichbar, da in beiden Fällen 
der Beamte keine laufende anderweitige Rentenzahlung erhält und die 
durch die Ruhensregelung gegebenenfalls abgesenkten Versorgungs-
bezüge mittels Entnahmen aus dem erhaltenen Kapitalbetrag ausglei-
chen muss. Daher wird durch die Änderung auch denjenigen Beamten, 
die eine einmalige Abfindung einer ansonsten laufend zustehenden Ren-
tenzahlung erhalten haben, die Möglichkeit eröffnet, diesen Kapitalbe-
trag an den Dienstherrn abzuführen und dadurch die Durchführung der 
Ruhensregelung zu vermeiden.

Zu Buchstabe b

Endet die Verwendung bei einer Einrichtung der Europäischen Union, 
zu der ein Beamter zum Zwecke der Wahrnehmung beurlaubt wurde 
oder die vor Berufung in das Beamtenverhältnis zurückgelegt wurde, 
und macht er von der im Übertragungsabkommen vorgesehenen Mög-
lichkeit Gebrauch, den Kapitalwert seiner Pensionsansprüche aus dem 
Pensionsplan der Europäischen Union auf die Deutsche Rentenversi-
cherung zu übertragen, wird hierdurch für die bei der Europäische Union 
zurückgelegte Dienstzeit eine Pflichtversicherungszeit bei der Deutschen 
Rentenversicherung begründet. Der Beamte wird nach Durchführung der 
Übertragung so gestellt, als wäre er für die Zeiten der Verwendung bei 
der Europäischen Union von Beginn an in der deutschen gesetzlichen 
Rentenversicherung versichert gewesen (Quasi-Nachversicherung). 

Eine Anrechnung der auf die Dienstzeiten bei einer Einrichtung der Eu-
ropäischen Union entfallenden Rentenanteile aus der Quasi-Nachver-
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sicherung im Rahmen des § 72 ThürBeamtVG ist in diesen Fällen nicht 
sachgerecht. 

Zum einen handelt es sich bei der Übertragung des Kapitalbetrages um 
eine Möglichkeit der freien Verwendung des Kapitalbetrages; möglich 
wäre auch die Einzahlung in eine private Rentenversicherung. Diese Ent-
scheidung wird regelmäßig zu einem Verzicht auf die Berücksichtigung 
der Zeit der Verwendung als ruhegehaltfähig nach § 13 a ThürBeamtVG 
führen, da von der dafür notwendigen Abführung des aus der Verwen-
dung zustehenden Kapitalbetrages kein Gebrauch gemacht wird. Nach 
Sinn und Zweck der bereits erfolgten Neuregelung der §§ 13 a und 73 
ThürBeamtVG soll im Fall eines Verzichts auf die Berücksichtigung der 
Zeit der Verwendung nach § 13 a ThürBeamtVG der Betroffene frei über 
den Kapitalbetrag verfügen und selbst über dessen Verwendung ent-
scheiden können, ohne dass eine Anrechnung auf die Versorgungsbezü-
ge erfolgt. Nach der aktuellen Rechtslage würde aber im Fall einer Über-
tragung des Kapitalbetrages auf die Deutsche Rentenversicherung eine 
indirekte Anrechnung des Kapitalbetrages in Form der daraus resultie-
renden Rentenanteile im Rahmen des § 72 ThürBeamtVG erfolgen, wäh-
rend beispielsweise im Fall der Einzahlung des Kapitalbetrages in eine 
private Rentenversicherung die daraus entstehenden Rentenansprüche 
keine Auswirkungen auf die Beamtenversorgung in Thüringen hätten. 

Zum anderen werden Zeiten einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung nicht bei der 
Ermittlung der Höchstgrenze nach § 72 ThürBeamtVG als fiktive Dienst-
zeit berücksichtigt; sie führen daher auch nicht zu einer entsprechenden 
Erhöhung des als Höchstgrenze dienenden fiktiven Ruhegehalts nach 
§ 72 Abs. 2 Satz 1 ThürBeamtVG. 

Diese doppelte Folgewirkung des Kapitalbetrages - zum einen durch 
Nichtberücksichtigung der nach § 13 a ThürBeamtVG grundsätzlich ru-
hegehaltfähigen Dienstzeit und zum anderen durch Anrechnung der auf 
die Quasi-Nachversicherung der Zeiten bei einer Einrichtung der Euro-
päischen Union in der gesetzlichen Rentenversicherung entfallenden 
Rentenanteile bei gleichzeitiger Verminderung der Höchstgrenze im 
Rahmen des § 72 ThürBeamtVG - wird durch die Rechtsänderung ver-
mieden. Die auf die freiwillige Quasi-Nachversicherung der Zeiten ei-
nes Dienstes bei einer Einrichtung der Europäischen Union entfallenden 
Entgeltpunkte werden wie Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge behan-
delt, auch wenn die quasi-nachversicherten Zeiten von der Deutschen 
Rentenversicherung als Pflichtversicherungszeiten ausgewiesen und 
berücksichtigt werden.

Zu Buchstabe c

§ 92 j ThürBeamtVG enthält eine Übergangsbestimmung für am 30. Ja-
nuar 2020 vorhandene Versorgungsempfänger, die Renten von einem 
Versicherungsträger aus dem Vereinigten Königreich Großbritannien 
und Nordirland beziehen. Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs 
aus der Europäischen Union am 21. Januar 2020 und dem Ablauf der 
bis zum 31. Dezember 2020 vereinbarten Übergangsphase ist das Ver-
einigte Königreich seit dem 1. Januar 2021 nicht mehr Teil des Euro-
päischen Wirtschaftsraums, sodass folglich auch Artikel 54 der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-
heit (ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1, L 200 vom 7.6.2004, S. 1, L 204 
vom 4.8.2007, S. 30, L 213 vom 12.8.2015, S. 65) in der jeweils gelten-
den Fassung für das Vereinigte Königreich nicht mehr gilt, wonach Ren-
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ten von einem Versicherungsträger der Europäischen Union nicht auf 
die Beamtenversorgung anrechenbar sind. Das Vereinigte Königreich, 
die Europäische Union und die Europäische Atomgemeinschaft einig-
ten sich jedoch auf ein Abkommen über Handel und Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemein-
schaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland andererseits (ABl. L 149 vom 30.4.2021, S. 10), welches zum 
1. Mai 2021 in Kraft getreten ist. In Artikel KSS.49 des vorgenannten Ab-
kommens wurde ein dem Artikel 54 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
nahezu identischer Artikel eingeführt. Dies hat zur Folge, dass neben 
den Renten, die der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 unterfallen, auch 
die von Artikel KSS.49 des vorgenannten Abkommens erfassten Ren-
ten nicht der Ruhensregelung des § 72 ThürBeamtVG unterliegen dür-
fen. Aufgrund des Artikel 216 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union hat dieses Abkommen Anwendungsvorrang vor 
nationalem Recht. Der § 72 Abs. 8 ThürBeamtVG wird daher entspre-
chend angepasst, dass sowohl bei vorhandenen als auch bei künftigen 
Versorgungsempfängern, die Renten aus dem Vereinigten Königreich 
beziehen, diese Renten (wie bisher) bei Anwendung der Ruhensrege-
lung des § 72 ThürBeamtVG unberücksichtigt bleiben. 

Zu Nummer 15

Zu Buchstabe a

Die Änderung dient der Reduzierung der Ermessensausübung der Ver-
waltung, da praktisch keine sachlichen Gründe vorstellbar sind, die die 
Ablösung von geringen Zahlbeträgen zur teilweisen Abwendung der Kür-
zung aufgrund des Versorgungsausgleichs im Verhältnis zu dem damit 
verbundenen Verwaltungsaufwand der Neufestsetzung des Kürzungs-
betrages rechtfertigen würden. 

Zu Buchstabe b

Die Regelung wird aus § 58 Abs. 4 des Beamtenversorgungsgesetzes 
des Bundes übernommen. Die (Teil)Rückzahlung eines Kapitalbetrags 
an den Versorgungsempfänger für den Fall, dass der Versorgungsaus-
gleichsbetrag für ihn durch ein Abänderungsverfahren reduziert wurde, 
ist sachgerecht. 

Zu Nummer 16

Zu Buchstabe a und b Doppelbuchst. bb und cc

Durch die Anhebung des Grundgehalts der Besoldungsgruppe W 3 durch 
Artikel 3 des Thüringer Gesetzes zur Einführung eines Altersgeldes so-
wie zur Änderung versorgungs-, besoldungs- und anderer dienstrecht-
licher Vorschriften wurden die möglichen ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge der Professoren nicht nur durch die Anhebung des Grundgehalts 
erhöht, sondern auch der mögliche Umfang der ruhegehaltfähigen Leis-
tungsbezüge hat sich durch die Beibehaltung der Vom-Hundert-Sätze, 
bis zu denen Leistungsbezüge als ruhegehaltfähig anerkannt werden 
können, erhöht.

Zur Eindämmung der Versorgungskosten soll daher - wie bei der An-
hebung des Grundgehalts der Besoldungsgruppe W 2 seinerzeit - der 
höchstmögliche Prozentsatz, bis zu dem die Leistungsbezüge ruhege-
haltfähig sind, entsprechend angepasst werden, in dem der betragsmä-
ßig höchstmögliche Leistungsbezug vor der Anhebung des Grundgehalts 
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der Besoldungsgruppe W 3 in einen Vom-Hundert-Satz des neuen Be-
trags des Grundgehalts der Besoldungsgruppe W 3 zum Stichtag 1. No-
vember 2021 umgerechnet wird. 

Zu Buchstabe b Doppelbuchst. aa

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur einer Verweisung auf 
das Thüringer Besoldungsgesetz. 

Zu Nummer 17

Durch die Zulage nach § 87 Abs. 9 ThürBeamtVG wurde in der Vergan-
genheit vorrangig ein sogenannter Anpassungszuschlag 1991 ausgegli-
chen. Dieser statische Anpassungszuschlag, der auf der Grundlage des 
§ 71 des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) in der am 16. De-
zember 1994 geltenden Fassung gewährt wurde, erhöhte sowohl die ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge als auch die Höchstgrenzen im Rahmen 
der Ruhensregelungen und lag zwischen 1,92 Euro und 30,02 Euro. § 71 
BeamtVG wurde mit dem Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstes 
vom 24. Januar 1997 am 1. Juli 1997 aufgehoben. Gleichzeitig wurde 
in § 69b Abs. 2 Satz 5 BeamtVG eine Übergangsregelung für vor dem 
1. Juli 1997 eingetretene Versorgungsfälle aufgenommen. Diese Über-
gangsregelung war beim Erlass des Thüringer Beamtenversorgungsge-
setzes nicht übernommen worden. Stattdessen wurde der sich aufgrund 
der Erhöhung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge um den Anpassungs-
zuschlag ergebende Versorgungsbezug, dessen Höhe von dem indivi-
duellen Ruhegehaltssatz und gegebenenfalls dem Vom-Hundert-Satz 
der Hinterbliebenenversorgung abhängig ist, als Ausgleichszulage nach 
§ 87 Abs. 9 ThürBeamtVG fortgeführt. 

Auch vor dem Hintergrund der Einführung des neuen Bezügeverfahrens 
im Landesbereich soll diese Ausgleichszulage nun zeitgleich mit den 
allgemeinen Anpassungen der Versorgungsbezüge schrittweise abge-
schmolzen werden, da es sich ohnehin nur um geringfügige Beträge han-
delt, die nicht manuell in das neue System übernommen werden sollen.  

Zu Nummer 18

Durch das Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsge-
mäßen Alimentation sowie über die Gewährung einer Anerkennungsleis-
tung für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts wurden die 
kinderbezogenen Stufen des Familienzuschlags erhöht. Eine alimenta-
tionsbedingte Notwendigkeit zur Weitergewährung der Erhöhungsbe-
träge nach § 92 d Abs. 2 ThürBeamtVG ergibt sich in der Folge dieser 
Erhöhungen nicht mehr. Daher werden die Beträge schrittweise mit je-
der unbefristeten Erhöhung der kinderbezogenen Stufen des Familien-
zuschlags abgeschmolzen. Dies gilt sowohl für Erhöhungen der kinder-
bezogenen Stufen des Familienzuschlags aufgrund von allgemeinen 
Anpassungen der Besoldung als auch infolge der fortlaufenden Über-
prüfung der amtsangemessenen Alimentation. 

Zu Nummer 19

Durch die Änderung des § 72 Abs. 8 ThürBeamtVG nach Nummer 14 
Buchst. c ist die Übergangsregelung des § 92 j ThürBeamtVG entbehr-
lich und soll entfallen. 
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Zu Nummer 20

Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung des Inhaltsverzeich-
nisses.

Zu Nummer 21

Die neugefasste Anlage schreibt mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 
die Beträge der kinder- und pflegebezogenen Zuschläge, den Überlei-
tungsausgleich nach den §§ 92 e und 92 i ThürBeamtVG sowie die Höhe 
des Unfallausgleichs nach § 31 ThürBeamtVG entsprechend Artikel 1 
§ 2 Abs. 3 mit einer Erhöhung um jeweils 2,8 Prozent fort.

Der Überleitungsausgleich nach § 92 i ThürBeamtVG war bislang be-
tragsmäßig nicht ausgewiesen, weil sich die Einführung mit dem Anpas-
sungsgesetz zeitlich überschnitten hat. Er wird künftig in der jeweils gel-
tenden Höhe in Absatz 8 der Anlage ausgewiesen. 

Dazu wurde jedoch entsprechend des Gesetzestextes wie folgt fortge-
schrieben: 
Stand 31. Dezember 2019: 264,11 Euro,
Fortschreibung zum 1. Januar 2020 um 3,2 Prozent: 272,56 Euro,
Fortschreibung zum 1. Januar 2021 um 1,4 Prozent: 276,38 Euro,
Fortschreibung zum 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent: 284,12 Euro.

Zu Artikel 6 (Änderung des Thüringer Altersgeldgesetzes)

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Durch die Ergänzung der Verweisung wird sichergestellt, dass auch 
beim Altersgeld wie in der Beamtenversorgung die Ausschlusstatbestän-
de des § 19 ThürBeamtVG bei der altersgeldfähigen Dienstzeit greifen. 

Zu Buchstabe b

Der Ausschluss von Dienstzeiten, die bereits nachversichert wurden, 
aus der altersgeldfähigen Dienstzeit ist nur dann sachlich gerechtfertigt, 
wenn auch die Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
ist und somit Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung für 
den nachversicherten Zeitraum tatsächlich bestehen. 

Zu Nummer 2

Mit der Neufassung des § 9 Abs. 5 Satz 4 ThürAltGG wird ein Halbsatz 
angefügt. Durch diese Ergänzung wird dem Sinn und Zweck der Rege-
lung Rechnung getragen, dass alle Ansprüche von Waisen zueinander 
in Konkurrenz stehen und nur die höchstmögliche Hinterbliebenenent-
schädigung für Waisen gezahlt wird. 

Zu Nummer 3

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine ergänzende Regelung, wonach die Frist für die 
Festsetzung der Altersgeldansprüche bei Vorliegen von Aufschubgrün-
den auch erst mit Wegfall der Aufschubgründe beginnt, da vorher auch 
kein Anspruch auf Altersgeld besteht. 
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Zu Buchstabe b

Als Folgeänderung zu Artikel 5 Nr. 1 ist die Verweisung auf § 5 Thür-
BeamtVG anzupassen.

Zu Nummer 4

Am 13. Juli 2016 hatte der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache 
"Pöpperl" mit dem Aktenzeichen C - 187/15 entschieden, dass Artikel 45 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union "dahin aus-
zulegen ist, dass er einer nationalen Regelung entgegensteht, nach der 
eine in einem Mitgliedstaat verbeamtete Person, die auf eigenen Wunsch 
aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet, um eine Beschäftigung in ei-
nem anderen Mitgliedstaat auszuüben, ihre Ansprüche auf Ruhegehalt 
aus der Beamtenversorgung verliert und in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nachversichert wird, wobei die daraus folgenden Altersrenten-
ansprüche niedriger als die Ruhegehaltsansprüche sind."

Durch den weiteren Geltungsbereich des § 16 ThürAltGG sollten gemäß 
der Begründung nur die von dieser Rechtsprechung erfassten Sachver-
halte europarechtskonform gestellt werden und auch bei einem Aus-
scheiden zwischen der Verkündung der vorgenannten Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs und vor dem Inkrafttreten des Thüringer Al-
tersgeldgesetzes im Ergebnis Ansprüche in Höhe des Altersgeldes er-
halten. Da die Rechtsprechung nur Wechsel zwecks Beschäftigung in 
einem anderen Mitgliedstaat umfasst, ist der Wortlaut des § 16 Satz 1 
ThürAltGG entsprechend redaktionell anzupassen. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Thüringer Besoldungs-Überleitungs-
gesetzes)

Zu Nummer 1

Es handelt sich um eine rein redaktionelle Anpassung. Die Regelung 
des § 1 Satz 3 ThürBesÜG ist hinfällig, da aufgrund der Aufhebung des 
§ 6 die enthaltene Verweisung auf diese Bestimmung ins Leere geht.

Zu Nummer 2:

Die in Absatz 1 geregelte gesetzliche Überleitung in die Ämter und Be-
soldungsgruppen der Besoldungsordnungen A, B, W und R des Thürin-
ger Besoldungsgesetzes ist zum 1. Juli 2008 mit Inkrafttreten des Ge-
setzes erfolgt. Die Regelung kann somit aufgehoben werden.

Die Absätze 2 und 4 regelten die Zuordnung zu einer Erfahrungsstufe 
des Grundgehaltes für die Beamten und Richter, für die nach dem bis 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Thüringer Besoldungs-Überleitungs-
gesetzes geltenden Besoldungsrecht in Form des Bundesbesoldungs-
gesetzes ein Besoldungsdienstdienstalter oder Lebensalter festgesetzt 
war. Die Zuordnungen zu den Erfahrungsstufen wurden für die vorhan-
denen Thüringer Beamten und Richter am 1. Juli 2008 vorgenommen. 
Soweit nach diesem Zeitpunkt am 30. Juni 2008 und am 1. Juli 2008 
vorhandene Beamte und Richter anderer Dienstherren nach Thüringen 
versetzt wurden oder im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang wie-
der ernannt wurden, und dieser Personenkreis noch über ein nach dem 
bisherigen Besoldungsrecht festgesetztes Besoldungsdienstalter oder 
Lebensalter verfügte, war ebenfalls eine Zuordnung zu den Erfahrungs-
stufen vorzunehmen. Da zwischenzeitlich sowohl der Bund als auch alle 
anderen Bundesländer ihr Besoldungsrecht auf das Erfahrungsdienst-
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alter umgestellt haben, kann es keinen Beamten oder Richter mehr ge-
ben, der mit einem nach dem bisherigen Besoldungsrecht festgesetztes 
Besoldungsdienstalter oder Lebensalter nach Thüringen versetzt wird. 

Soweit nach Absatz 2 Satz 2 für am 30. Juni 2008 und am 1. Juli 2008 
vorhandene Anwärter bei Berufung in das Beamtenverhältnis auf Pro-
be aus Vertrauensschutzgründen eine Günstigerprüfung zwischen altem 
und neuem Recht vorzunehmen war, hat sich dies wegen Zeitablauf er-
ledigt. Soweit damalige Anwärter bis jetzt noch nicht in ein Beamten-
verhältnis auf Probe ernannt wurden, sind keine Vertrauensschutzgrün-
de mehr ersichtlich. 

Daher sind die Absätze 2 und 4 ebenfalls aufzuheben. 

Mit der Aufhebung des Absatzes 2 bleibt die Zuordnungssystematik die-
ser Beamten zu einer Erfahrungsstufe, die im Rahmen der Überleitung 
in die Besoldungsordnungen nach Maßgabe des bisherigen Absatz 2 
vorzunehmen war, bestehen. Dabei galt das nach dem bisherigen Be-
soldungsrecht festgesetzte Besoldungsdienstalter als erstmalige Einstel-
lung nach § 24 Abs. 1 Satz 2 ThürBesG, wobei bei der der Zuordnung 
von der Erfahrungsstufe Stufe 1 auszugehen war. Entsprechendes gilt 
aufgrund der Aufhebung des Absatzes 4 für die Richter der Besoldungs-
gruppen R 1 und R 2. 

Soweit nach Inkrafttreten dieses Gesetzes am 30. Juni 2008 und am 
1. Juli 2008 vorhandene Beamte und Richter anderer Dienstherren nach 
Thüringen versetzt werden oder im unmittelbaren zeitlichen Zusammen-
hang wieder ernannt werden, ist für diese der Zeitpunkt des Beginns des 
Aufsteigens in den Erfahrungsstufen (Erfahrungsdienstalter) nach § 24 
ThürBesG festzusetzen.

Die weiteren Änderungen sind entsprechende redaktionelle Anpassun-
gen aufgrund der vorstehenden Änderungen.

Zu Nummer 3

Die Regelungen zu den Überleitungszulagen haben sich durch Zeitab-
lauf erledigt.

Zu Nummer 4

Die Regelung im bisherigen § 4 Abs. 2 ThürBesÜG zur weiteren An-
wendbarkeit bereits festgesetzter Leistungsstufen oder der Hemmung 
haben sich durch Zeitablauf erledigt.

Die weiteren Änderungen sind redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 5

Soweit für Besoldungsansprüche vor dem 1. Juli 2008 aus Vertrauens-
schutzgründen die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren wei-
ter anzuwenden war, sind diese mittlerweile alle verjährt. Dieser Rege-
lung bedarf es daher nicht mehr, sodass der bisherige § 5 aufgehoben 
werden kann.

Zu Nummer 6

Diese Bestimmung enthielt Regelungen zu Anpassungen aus Anlass der 
Überleitung zum 1. Juli 2008. Soweit weitere Anpassungen erforderlich 



73

Drucksache 7/6292Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

sind, werden diese in den jeweiligen Besoldungs- und Versorgungsan-
passungsgesetzen geregelt. 

Zu Nummer 7

Die Gleichstellungsbestimmung wird klarstellend angepasst.

Zu Artikel 8 (Änderung der Thüringer Erschwerniszulagenverord-
nung)

Durch die Änderung des § 4 ThürEZulV werden die Beträge der Zula-
ge für Dienst zu ungünstigen Zeiten entsprechend Artikel 1 § 2 Abs. 4 
in Verbindung mit Artikel 10 Abs. 1 ab dem 1. Dezember 2022 um 2,8 
Prozent erhöht. 

Zu Artikel 9 (Änderung der Thüringer Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung)

Durch die Änderung werden die Beträge der Mehrarbeitsvergütung nach 
§ 4 Abs. 1 und 2 entsprechend Artikel 1 § 2 Abs. 4 in Verbindung mit Ar-
tikel 10 Abs. 1 ab dem 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent angehoben. 

Zu Artikel 10 (Änderung der Thüringer Zuständigkeitsverordnung 
Bezüge)

Die Änderung ist eine redaktionelle Anpassung aufgrund der Neurege-
lung der Vergütung der Gerichtsvollzieher im Thüringer Besoldungsge-
setz.

Zu Artikel 11 (Inkrafttreten)

Zu Absatz 1

Aufgrund der zeitgleichen Übertragung des Tarifergebnisses auf die Be-
amten tritt das Gesetz am 1. Dezember 2022 in Kraft.

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Der abweichende Zeitpunkt des Inkrafttretens ergibt sich aus dem In-
krafttreten des Thüringer Altersgeldgesetzes.

Zu Nummer 2

Der abweichende Zeitpunkt des Inkrafttretens ergibt sich aus dem ab 
1. Januar 2022 erforderlichen monatlichen zusätzlichen Zahlungsbetrag.

Zu Nummer 3

Der abweichende Zeitpunkt des Inkrafttretens ergibt sich aus dem Zeit-
punkt, ab dem die Energiepreispauschale den abhängig Beschäftigten 
zu gewähren ist.
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Stellungnahme der Thüringer Landesregierung zur Stellungnahme des 
tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V. zum Entwurf eines Thüringer Gesetzes 
zur Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2022 und zur Änderung 
besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 
 
 
 
Die Thüringer Landesregierung äußert sich zu den Stellungnahmen des tbb beamtenbund 
und tarifunion thüringen e.V. (nachfolgend: tbb) vom 21. Juli 2022 wie folgt: 
 
I. Umsetzung des Tarifergebnisses und Aspekt der Geldentwertung 
 
Der tbb begrüßt die zeit- und systemgerechte Umsetzung des Tarifergebnisses, stellt 
zugleich aber fest, dass die Gehalts- und Besoldungserhöhungen deutlich unterhalb der 
Geldentwertung liegen. Hierzu ist zunächst anzumerken, dass der vorliegende 
Gesetzentwurf das Tarifergebnis vom 29. November 2021 zeit- und inhaltsgleich umsetzen 
soll. Maßgebend dafür ist die Einigung der Tarifvertragsparteien im Rahmen ihrer 
Tarifautonomie.  
 
Dessen ungeachtet ist der Besoldungsgesetzgeber nicht erst aufgrund der jüngsten 
Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungsgemäßen Alimentation vom 
4. Mai 2020 angehalten, die Einhaltung der darin konkretisierten Parameter zu 
gewährleisten. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg und insbesondere die sich dadurch 
vervielfachenden Energiekosten werden sich die bei der Bestimmung des 
alimentationsrechtlichen Grundsicherungsbedarfs zu berücksichtigenden Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) weiter mehr als erheblich erhöhen. Ferner ist nach den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts der Verbraucherpreisindex, welcher die 
Inflationsentwicklung im Allgemeinen widerspiegelt, zu beobachten. Daher wird derzeit ein 
weiterer Gesetzentwurf zur Gewährleistung der verfassungsgemäßen Alimentation für das 
Jahr 2023 erstellt. Dieser wird nach Bewertung der Inhalte des von der Bundesregierung 
vorgesehenen weiteren Entlastungspakets dem Kabinett vorgelegt.  
 
II. Kritik an der Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 

4. Mai 2022 (Az.: 2 BvL 4/18) 
 
Des Weiteren hält der tbb seine Kritik an der Thüringer Besoldung aufrecht, die er bereits 
zum Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen 
Alimentation sowie über die Gewährung einer Anerkennungsleistung für ehemalige 
angestellte Professoren neuen Rechts geäußert hat. Neue Argumente werden hierzu nicht 
vorgetragen. Zu dieser Thematik verweist die Landesregierung vor allem auf die Dokumente 
des Thüringer Landtags im vorbenannten Gesetzgebungsverfahren, insbesondere auf die 
Stellungnahme des tbb zum vorbenannten Gesetzentwurf und die diesbezügliche 
Stellungnahme der Landesregierung (Thüringer Landtag, Drucksache 7/3575, dort ab 
Seiten 129 und 137).  
 
Der tbb merkt unter Bezugnahme auf den Beschluss vom 4. Mai 2022, Az. 2 BvL 4/18, 
Rn. 36 an, das Bundesverfassungsgericht verlange ausdrücklich keine Besserstellung der 
Kinder von Beamten. Hierbei unterläuft ihm zunächst wohl ein redaktionelles Versehen, da 
dieser Punkt vielmehr in einem anderen Beschluss Gerichts vom gleichen Tag erörtert wurde 
(Az. 2 BvL 6/17, 2 BvL 7/17, 2 BvL 8/17, Rn. 36). Dessen ungeachtet ist diese isolierte 
Aussage aus dem Zusammenhang dieser verfassungsgerichtlichen Entscheidung gerissen. 
Wie sich aus Rn. 35 der vorbenannten Entscheidung ergibt, wird es den durch Artikel 33 
Abs. 5 Grundgesetz gewährleisteten Besonderheiten des Beamtenverhältnisses nicht 
gerecht, in der Zuwendung kinderbezogener Gehaltsbestandteile ein „Beamtenprivileg“ oder 
ein „doppeltes Kindergeld“ zu sehen. Das Beamtenverhältnis ist kein Dienstvertrag im 
herkömmlichen Sinne, insbesondere ist es kein entgeltliches Arbeitsverhältnis, aufgrund 
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dessen eine nach Inhalt, Zeit und Umfang begrenzte Arbeitsleistung geschuldet wird und als 
Entgelt dafür ein Anspruch auf Entlohnung erwächst. Das Beamtenverhältnis begründet 
vielmehr für den Beamten und den Dienstherrn je selbständige Pflichten. Der Beamte hat die 
Pflicht, dem Dienstherrn seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Der Dienstherr ist 
verpflichtet, dem Beamten den amtsangemessenen unterhalt für sich und seine Familie zu 
gewähren. Die Berücksichtigung der Kinderzahl bei der Besoldung ist daher kein 
„Beamtenprivileg“, sondern Inhalt der geschuldeten Alimentation. 
 
Das Gericht sieht damit in der Gewährung von kinderbezogenen Alimentationsbestandteilen 
keine Besserstellung, sondern stellt lediglich klar, dass der Gesetzgeber nicht gehindert ist, 
den Bedürfnissen anderer Kinder in gleicher Weise Rechnung zu tragen. Es hat damit aber 
gerade nicht – wie vom tbb wohl intendiert – zum Ausdruck gebracht, dass kinderbezogene 
Alimentationsbestandteile unzulässig sind. 
 
Vor diesem Hintergrund bezweckt der Thüringer Besoldungsgesetzgeber keine 
Besserstellung von Beamtenkindern. Vielmehr ist dieser aufgrund von Artikel 33 Abs. 5 
Grundgesetz angehalten, im Rahmen seines gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums eine 
verfassungsgemäße Alimentation seiner Beamten und Richter zu gewährleisten. Ferner 
verfolgt der Thüringer Besoldungsgesetzgeber aus dem vorbenannten Grund auch nicht das 
Ziel, durch Besoldungspolitik die Sozialpolitik zu ersetzen. Zwar ist die Forderung des tbb in 
Bezug auf die Erhöhung der Grundgehaltssätze anstelle der kinderbezogenen 
Familienzuschläge legitim und nachvollziehbar. Das Bundesverfassungsgericht hat 
allerdings in seinem Beschluss vom 4. Mai 2022, Az. 2 BvL 4/18, Rn. 49 ausdrücklich den 
weiten Gestaltungsspielraum des Besoldungsgesetzgebers zur Einhaltung des 
Mindestabstands zum Grundsicherungsniveau betont. Neben der Anhebung der 
Grundgehaltssätze komme danach insbesondere auch eine Anhebung des 
Familienzuschlags in Betracht. Für eine Anhebung dieses Besoldungsbestandteils aus dem 
Aspekt der Konnexität hat sich der Thüringer Besoldungsgesetzgeber für die Gewährleistung 
einer verfassungsgemäßen Alimentation anlässlich der Beschlüsse des 
Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 mit dem Thüringer Gesetz zur Gewährleistung 
einer verfassungsgemäßen Alimentation sowie über die Gewährung einer 
Anerkennungsleistung für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts entschieden. 
Soweit der tbb hierin die Verfolgung von Sozialpolitik erblickt, wäre diese allenfalls reflexartig 
berührt. Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf sieht aus dem Aspekt der Konnexität 
zuvorderst eine lineare Anpassung vor. Auf die entsprechenden Ausführungen in der 
Gesetzesbegründung wird verweisen. 
 
Unzutreffend und zurückzuweisen ist hingegen die wiederholte Behauptung, die Abstände in 
der Besoldungsordnung A würden sich ständig und systematisch verkleinern. Dies hatte der 
tbb bereits in seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Gewährleistung einer 
verfassungsgemäßen Alimentation sowie über die Gewährung einer Anerkennungsleistung 
für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts vorgetragen (vgl. Stellungnahme des 
tbb auf Seite 157 der Drucksache 7/3575), indem er die Abschaffung des einfachen Dienstes 
bei der Ermittlung des Abstandsgebots mit einbezog. Die Landesregierung hat hierzu in ihrer 
Stellungnahme (Seite 134 der Drucksache 7/3575) bereits ausgeführt, dass ein Verstoß 
gegen das Abstandsgebot nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nur dann 
vorliege, wenn der Abstand zwischen zwei vergleichbaren Besoldungsgruppen 
abgeschmolzen werde. Insofern hinkt ein Vergleich, der im Jahr 2015 noch die 
Besoldungsgruppe A 3 und im Jahr 2020 dann verzerrend die Besoldungsgruppe A 6 als 
Vergleichsmaßstab für das Abstandsgebot zugrunde legt. Folgt man hingegen den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts, wird das Abstandsgebot zwischen den Besoldungsgruppen 
eingehalten.  
 
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf das 
jüngste Tarifergebnis unterschiedslos auf alle Besoldungsgruppen übertragen wird, was zu 
einer Beibehaltung der Abstände zwischen den einzelnen Besoldungsgruppen führt. Dies 
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belegt für den Zeitraum 2007 bis 2022 auch der außergewöhnlich gute Wert in Höhe von nur 
0,71 für den ersten Parameter des Bundesverfassungsgerichts, welcher die Abweichung der 
Besoldungsentwicklung von der Entwicklung der Tariflöhne widerspiegelt. Hierzu wird auf 
Punkt A. II. 1 der Gesetzesbegründung des beigefügten Gesetzentwurfs verweisen. Auch 
der im Rahmen des vierten Parameters anzustrengende systeminterne Besoldungsvergleich 
belegt, dass das Abstandsgebot im zu betrachtenden Zeitraum von 2017 bis 2022 nicht 
verletzt wurde. Hierzu wird auf die Ausführungen in der Gesetzesbegründung, insbesondere 
auf die Anlage 1 verwiesen. Darin zeigt sich, dass der Abstand der Besoldungsgruppe A 6 zu 
den Besoldungsgruppen A 13, A 16, R 2, B 3 und C 4 mit 0 % unverändert geblieben ist. 
Lediglich der Abstand zur Besoldungsgruppe W 3 erhöhte sich aufgrund der 
verfassungsrechtlich gebotenen Korrektur bezüglich des fünften Parameters. Auch für den 
Zeitraum 2015 bis 2020, der im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens für das Gesetz zur 
Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation sowie über die Gewährung einer 
Anerkennungsleistung für ehemalige angestellte Professoren neuen Rechts zu betrachten 
war, ergibt sich kein grundsätzlich anderes Bild. Hierzu wird auf die Begründung auf den 
Seiten 47 und 48 sowie auf die Anlage 4 auf den Seiten 94 bis 96 der Drucksache 7/3575 
verwiesen.  
 
III. Kritik an der Umsetzung der tarifvertraglich vereinbarten Corona-

Sonderzahlung durch das Thüringer Gesetz über eine einmalige Sonderzahlung 
aus Anlass der COVID-19-Pandemie (zu Artikel 1 des Gesetzentwurfs) 

 
Hinsichtlich der vom tbb angeführten Corona-Sonderzahlung ist darauf hinzuweisen, dass 
diese nicht Gegenstand dieses, sondern eines eigenständigen, bereits abgeschlossen 
Gesetzgebungsverfahrens ist. Anders als vom tbb vorgetragen, ist der tarifvertraglichen 
Vereinbarung nicht zu entnehmen, dass die nach § 3 Nr. 11a Einkommensteuergesetz 
(EStG) steuerfreie Sonderzahlung als „Lückenfüller“ für Leermonate dienen sollte. Diese war 
vielmehr – so wie auch in § 3 Nr. 11a EStG dargelegt – als Ausgleich für besondere 
Belastungen für die aktiven Beamten zu verstehen und damit nicht auf die 
Versorgungsempfänger zu übertragen. Damit liegt auch kein Fall vor, in dem gewichtige 
Bestandteile eines Tarifvertrags nicht auf Versorgungsempfänger übertragen wurden. Die 
vom tbb angenommene Abweichung von der gängigen Praxis der Übertragung des 
Tarifergebnisses auf Besoldungs- und Versorgungsempfänger liegt damit nicht vor. Die 
Behauptung, mit der Aufgabe des bisher gültigen Prinzips der „1:1-Übertragung“ sei ein 
inakzeptabler Systembruch vollzogen worden, ist daher entschieden zurückzuweisen. 
 
Nicht nachvollzogen werden kann ferner die Behauptung des tbb, öffentlich-rechtliche 
Ausbildungsverhältnisse seien von der Sonderzahlung ausgeschlossen. Auf Initiative des 
Finanzministeriums wurde in den Gesetzentwurf des Thüringer Gesetzes über eine 
einmalige Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie eine Regelung zu den 
Rechtsreferendaren aufgenommen. Diese stellen nach Kenntnis des Finanzministeriums die 
einzige Personengruppe dar, die aufgrund einer gesetzlichen Regelung, namentlich § 7 
Abs. 1 Satz 2 Thüringer Juristenausbildungsgesetz, in einem öffentlich-rechtlichen 
Ausbildungsverhältnis ausgebildet wird. Diesbezüglich besteht daher kein weiterer 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf. Der tbb bleibt zudem mit seiner Behauptung vage, 
indem er auch im Rahmen dieser Anhörung keine konkreten Beispiele von 
ausgeschlossenen Auszubildenden benennt. Falls er damit Auszubildende meint, deren 
Ausbildungsverhältnis durch privatrechtlichen Vertrag begründet wird, sind diese nicht 
Gegenstand des vorbenannten Gesetzes, sondern ausschließlich nach tarifvertraglichen 
Regelungen zu behandeln. 
 
Der tbb spricht in diesem Zusammenhang auch die Stichtagsregelung an, die beispielsweise 
den Ausschluss der Corona-Sonderzahlung für Bedienstete bewirkte, die im letzten Jahr in 
den Ruhestand versetzt wurden. Hierzu ist anzumerken, dass die Stichtagsregelung 
inhaltsgleich aus den tarifvertraglichen Regelungen übernommen wurde. Damit besteht 
Kongruenz zu diesen. Stichtagsregelungen mögen ferner zwar im Einzelfall als Härte 
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empfunden werden. Sie sind aber unvermeidbar und mit Blick auf Artikel 3 Absatz 1 
Grundgesetz zur Regelung eines Sachverhaltes geboten und verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstanden.  
 
IV. Anmerkungen zum „Thüringer Pensionsfonds“ (zu Artikel 1 des 

Gesetzentwurfs) 
 
Der tbb merkt im Hinblick auf § 4a des ThürHhG 2022 an, das Sondervermögen „Thüringer 
Pensionsfonds“ werde zum 31. Dezember 2022 praktisch aufgelöst. Die Besoldungs- und 
Versorgungskürzungen zur Zuführung in den Pensionsfonds seien somit dem Grunde nach 
weggefallen. Demzufolge seien die Kürzungen zum 31. Dezember .2022 zu korrigieren. 
 
Mit dem Versorgungsreformgesetz 1998 wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass für 
die Pensionslasten der öffentlichen Haushalte Vorsorge getroffen werden sollte. Künftige 
Haushalte sollten bei den Versorgungsausgaben entlastet werden. § 14a 
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) sah daher eine Versorgungsrücklage bei Bund und 
Ländern vor. Das Sondervermögen „Thüringer Pensionsfonds“ wurde entsprechend im Jahr 
1999 durch das Thüringer Pensionsfondsgesetz (ThürPFG) gebildet. Mit der Änderung des 
Thüringer Besoldungsgesetzes (ThürBesG) im Jahr 2008 wurde § 14a BBesG durch § 64 
ThürBesG in Landesrecht überführt. Die Mittel für die Versorgungsrücklage sollten 
grundsätzlich dadurch aufgebracht werden, dass die Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungen um 0,2 Prozent geringer ausfallen als die entsprechenden 
Tariferhöhungen bei den Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst. Diese „Minderungsregelung“ 
schrieb lediglich ein Rechnungsmodell fest, nach dem sich die abzuführenden Beträge 
bestimmten (BVerwG vom 19. Dezember 2022, 2 C 34/01). Mit dem Artikelgesetz „Thüringer 
Gesetz zur finanzpolitischen Vorsorge für die steigenden Ausgaben der Beamtenversorgung“ 
wurde 2018 das sog. Nachhaltigkeitsmodell eingeführt. Mit Art. 2 wurde das ThürPFG 
dahingehend geändert, dass die Zuführungen an den Fonds eingestellt wurden. Es erfolgte 
nur noch eine reine Vermögensverwaltung. Mit den Haushaltsgesetzen 2021 und 2022 
wurden die Mittel aus dem Thüringer Pensionsfonds vollständig entnommen (§ 4a ThürHhG 
2021 und ThürHhG 2022). 
 
Es besteht keine Pflicht zur Korrektur der Kürzungen. Die Festlegungen zur erfolgten 
(verminderten) Besoldungs- und Versorgungsanpassungen gelten weiter fort. 
Rechtsgrundlage für diese (verminderten) Besoldungs- und Versorgungsanpassungen waren 
die in den jeweiligen Anpassungsgesetzen festgelegten Vom-Hundert-Sätze. Die 
Rechtsgrundlage für die erfolgten (verminderten) Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungen ist nicht entfallen. Eine Verminderung der Besoldung und 
Versorgung hat nicht stattgefunden. Nur die Erhöhung der Besoldung wurde im Vergleich zu 
den Tarifbeschäftigten geringfügig vermindert (bei acht Anpassungen um jeweils 0,2 v.H. 
niedriger als das Tarifergebnis). Die Verknüpfung zwischen verminderter 
Besoldungsanpassung und Zuführung an den Pensionsfonds ist rein fiskalisch bedingt. Dem 
(Bundes-)Gesetzgeber ging es bei der Vorgängernorm des § 14a BBesG auch darum, einen 
gewissen Gleichlauf mit den Kürzungen in der gesetzlichen Rentenversicherung herzustellen 
(Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. September 2007, Az. 2 BvR 1673/03). 
Das Besoldungs- und Versorgungsniveau sollte in geringem Umfang schrittweise und auch 
auf Dauer abgesenkt werden, d. h. auch nach Ablauf der „Ansparphase für die 
Versorgungsrücklage“ die öffentlichen Haushalte entlasten (Begründung zur BT-
Drs. 14/7064 S. 31). In § 64 Abs. 1 S. 3 ThürBesG heißt es deshalb: „Damit soll zugleich das 
Besoldungs- und Versorgungsniveau (...) abgesenkt werden.“ Ein Niveau wird nur dann 
abgesenkt, wenn dies auf Dauer geschieht. Diese der Bildung des Pensionsfonds 
gleichwertige und diese ergänzende Zielsetzung des § 64 ThürBesG bzw. § 14a BBesG 
wurde beibehalten. 
 
Mit der vollständigen Entnahme der Mittel aus dem Thüringer Pensionsfonds in den 
Krisenjahren 2021/2022 wurde dieser seiner Bestimmung gemäß eingesetzt. Die erfolgten 
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(verminderten) Besoldungs- und Versorgungsanpassungen sind davon völlig unabhängig 
und gelten weiter fort. 
 
V. Bleibeverpflichtung bezüglich der Anwärterbezüge (Artikel 2 Nr. 3 und 4 des 

Gesetzentwurfs, nunmehr Artikel 3 Nr. 3 und 4) 
 
Der tbb führt an, er könne die Beweggründe des Besoldungsgesetzgebers nachvollziehen, 
die zu einer Bleibeverpflichtung in einer Ausbildungsstelle führen. Die Auszubildenden 
dürften jedoch nicht durch eine allzu lange Bindungsdauer von 5 Jahren benachteiligt 
werden. Hierzu ist anzumerken, dass die bislang bestehende und angemessene 
Bindungsdauer nach § 52 Abs. 2 Nr. 2 Thüringer Besoldungsgesetz bzw. nach Ziffer 50.4.1 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesGVwV) 
durch den Gesetzentwurf nicht geändert wird, sondern unverändert – wie in den anderen 
Ländern und beim Bund auch – bei fünf Jahren verbleibt. Ein derartiger Zeitraum ist nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes auch in Anbetracht des Grundrechts der 
freien Berufswahl nach Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz zumutbar (vgl. Beschluss des BVerwG 
vom 3. Juli 2009, 2 B 13/09). Eine Änderung ist vor allem vor dem Hintergrund nicht 
angezeigt, dass die Mindestdienstzeit das Interesse des Dienstherrn unterstützt, Anwärter 
auch nach Bestehen der Laufbahnprüfung in Thüringen zu halten. 
 
Der tbb fordert, eine Rückzahlungspflicht nur dann vorzusehen, wenn der Anwärter ein 
adäquates Angebot – auch in einem zumutbaren Umkreis von Wunschorten – ablehnt. 
Hierzu ist anzumerken, dass sich das Beamtenverhältnis nach dem Thüringer 
Beamtengesetz für den Landesbereich auf das gesamte Gebiet des Freistaats bezieht. Es ist 
daher auch grundsätzliche Pflicht des Beamten, an dem für ihn vorgesehenen Dienstort 
seinen Dienst zu leisten. Die Frage der Rückzahlungspflicht kann damit nicht von den 
Präferenzen des einzelnen Anwärters abhängig gemacht werden.  
 
Zutreffend führt der tbb an, dass die ThürBesGVwV konkretisiert werden müsse. Dies wird 
bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes sichergestellt.  
 
Die Kritik der tbb hinsichtlich der Formulierung des § 50 ThürBesG als Ermessensvorschrift 
wird nicht geteilt. Mit der ThürBesGVwV besteht eine ermessensdirigierende 
Verwaltungsvorschrift, welche eine Einheitlichkeit der Anwendung garantiert. 
 
VI. Anwärtergrundbeträge (Artikel 2 Nr. 8 des Gesetzentwurfs, nunmehr Artikel 3 

Nr. 10) 
 
Der tbb fordert, die aktuellen Anwärtergrundbeträge anzuheben und generell neu zu 
differenzieren. So bestehe zwischen dem Grundbetrag für den mittleren Dienst und dem 
Grundbetrag für den gehobenen Dienst eine Differenz von gerade einmal 50 Euro. Andere 
Länder sähen diesbezüglich eine größere Spreizung vor. Mit Blick auf die vom tbb 
angeführten Werte aus Bayern, die nicht nachvollzogen werden können, liefern diese – wenn 
auch im absoluten Betrag höher – mit einem Faktor von 1,0411 eine geringere Spreizung als 
in Thüringen mit einem Faktor von 1,0434 auf. Damit besteht in Thüringen ein größerer 
relativer Abstand als in Bayern. 
 
Anzumerken bleibt zudem, dass mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Erhöhung der 
Anwärtergrundbeträge das Ergebnis der Tarifeinigung zeit- und inhaltsgleich umgesetzt 
wurde. Ein immer geringerer werdender Abstand zwischen den Anwärtergrundbeträgen ist 
auch dem Umstand geschuldet – so wie mit der letzten Tarifeinigung geschehen –, dass 
gleichhohe absolute Erhöhungsbeträge vereinbart wurden. Diese führen im Ergebnis dazu, 
dass Anwärter im mittleren Dienst von dieser Erhöhung verhältnismäßig mehr profitieren als 
Anwärter im gehobenen Dienst, mithin der relative Abstand zwischen den 
Anwärtergrundbeträgen verkleinert wird. 
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VII. Beamtenversorgungsrechtliche Regelungen (Artikel 3 des Gesetzentwurfs, 
nunmehr Artikel 4 und 5) 

 
1. Zu Nr. 4b 
 
Die vorgesehenen Änderungen im Thüringer Beamtenversorgungsgesetz (ThürBeamtVG) 
erachtet der tbb insgesamt als zweckmäßig und nachvollziehbar. Die gewünschte 
Klarstellung, dass bei Teilzeitbeschäftigung insgesamt 5 Jahre als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit berücksichtigt werden, wird bereits so praktiziert und auch in den künftigen 
Verwaltungsvorschriften entsprechend geregelt.  
 
2. Zu Nr. 7 
 
Eine Erweiterung des Dienstunfallschutzes für Umwege zur Betreuung oder Pflege von 
Familienangehörigen ist nicht sachgerecht, da die Betreuungs- oder Pflegetätigkeit von 
Familienangehörigen einen anderen zeitlichen Rahmen als die Abgabe des Kindes in einer 
Einrichtung einnimmt und auch nicht dazu dient, der beruflichen Tätigkeit nachkommen zu 
können.  
 
3. Zu Nr. 8 
 
Bezüglich der Einwände des tbb wegen der vorgesehenen Änderung des § 29 
ThürBeamtVG ist anzumerken, dass es sich bei dem nach § 47 Abs. 1 ThürBeamtVG zu 
zahlendem Sterbegeld um ein sogenanntes Kostensterbegeld handelt, welches ebenso dem 
Zweck dient, die Kosten der Bestattung zu begleichen. Es wird zwar der Höhe nach pauschal 
gewährt, jedoch nur demjenigen, der nachweislich die Kosten der letzten Krankheit oder der 
Bestattung des Beamten getragen hat. Die Zielsetzung ist somit die gleiche wie die 
Übernahme der Bestattungskosten bei einem Dienstunfall. Daher ist es zur Vermeidung von 
Doppelzahlungen sachgerecht, das Sterbegeld auf die notwendigen Bestattungskosten, die 
bei einem Dienstunfall entstehen, anzurechnen. Übersteigen die notwendigen 
Bestattungskosten das pauschale Sterbegeld, kann der übersteigende Betrag weiterhin nach 
§ 29 Abs. 5 Satz 2 ThürBeamtVG erstattet werden.  
 
4. Zu Nr. 9 
 
Der Verweis auf § 30 ThürBeamtVG in § 34 Abs. 3 Satz 2 ThürBeamtVG ist überflüssig, da 
die Erstattung der Pflegekosten, die Bestandteil des Heilverfahrens sind, bereits in § 34 
Abs. 1 ThürBeamtVG geregelt ist. 
 
5. Zu Sonstiges: 
 
Die unschädlichen Hinzuverdienstgrenzen orientieren sich an § 96a SGB VI. Diese liegen 
derzeit weiterhin bei 6.300 Euro pro Jahr, mithin 525 Euro pro Monat. Die Höchstgrenze ist 
auch noch ausreichend bemessen, wenn ab dem 1. Oktober 2022 die 
Geringfügigkeitsgrenze für Minijobs auf 520 Euro pro Monat steigt. Daher wird derzeit keine 
Veranlassung gesehen, diese unschädlichen Hinzuverdienstgrenzen anzuheben.  
 
 
Erfurt, 13. September 2022  
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Landesvorsitzender 
Frank Schönborn 
 
Spitzenorganisation der Fachgewerk-
schaften und -verbände des öffentli-
chen Dienstes 
 
Schmidtstedter Str. 9 
D-99084 Erfurt 
 

Telefon: 0361.6547521 
Telefax: 0361.6547522 
E-Mail:  post@dbbth.de 
www.thueringer-beamtenbund.de 

tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V. – Schmidtstedter Str. 9 – 99084 Erfurt 

Per E-Mail 
 
Thüringer Finanzministerium 
Dr. Marco Heber 
Ludwig-Erhard-Ring 7 
99099 Erfurt 
 
 
 
 
 

Aktenzeichen Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Datum 
Schö/Jäk 1040-14-P 1500/358-14-

71662/2022 
29. Juni 2022 21. Juli 2022 

 
 
Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung im 
Jahr 2022 und zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 
Beteiligung nach § 6 der Beteiligungsvereinbarung 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Heber, 

der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V. (tbb) bedankt sich für die Möglichkeit zur 
Beteiligung. 
Wir begrüßen die beabsichtigte zeitgleiche und systemgerechte Umsetzung der ausgehan-
delten Tarifergebnisse im Bereich Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder auf den 
Bereich der Beamtenbesoldung. Dies entspricht einer unsererseits seit Jahren erhobenen 
Forderung. Wir wissen, dass dies in der Vergangenheit keine Selbstverständlichkeit war und 
möchten das an dieser Stelle auch honorieren. 
 
Wir verhehlen allerdings nicht, dass allein die Übertragung der Tarifergebnisse auf die Be-
soldung, die berechtigten Interessen der Beamten nicht zu befriedigen vermag. Die Gehalts- 
und Besoldungserhöhungen liegen deutlich unterhalb der Geldentwertung, so dass reale 
Gehaltseinbußen eintreten werden. Hier droht eine weitere Abkoppelung der Einkommens-
entwicklung im öffentlichen Dienst von der allgemeinen Einkommensentwicklung im ganzen 
Land. 
 
Darüber hinaus hält der tbb an seiner Stellungnahme zum Entwurf eines Besoldungsanpas-
sungsgesetz sowie seine generelle Kritik an der Thüringer Besoldung inklusive der Umset-
zung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts durch das „Gesetz zur Gewährleistung ei-
ner verfassungsgemäßen Alimentation …“ fest. Aus der Überzeugung heraus, dass weiter-
hin Änderungen des Thüringer Besoldungsgesetzes bedarf, um eine den Kriterien des 
BVerfG entsprechende Besoldung in Thüringen zu ermöglichen, unterstützen wir Klagen 
dagegen an den Thüringer Verwaltungsgerichten mit dem Ziel einer verfassungsgerichtli-
chen Klärung. Sofern Sie argumentieren, der tbb würde diesbezüglich keine neuen 
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Argumente vorbringen, bedarf es dieser auch nicht. Wir haben in der Vergangenheit aus-
führlich Stellung genommen und Argumente vorgetragen, auf die wir uns weiterhin stützen. 
Diese sind nach wie vor in der Parlamentsdatenbank sowie in verkürzter Darstellung auf 
unserer Homepage für jedermann nachlesbar. 
 
Besoldungspolitik kann keine Sozialpolitik ersetzen! Wir wollen keine Privilegien, sondern 
eine leistungsgerechte, attraktive und verfassungskonforme Grundbesoldung, von der auch 
eine (bis zu vierköpfige) Familie ernährt werden kann – unter ergänzender Inanspruch-
nahme von Leistungen, die allen Eltern bzw. Kindern zustehen, unabhängig von einem Be-
amtenverhältnis eines Elternteils.  
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht aus-
drücklich keine Besserstellung der Kinder von Beamtinnen und Beamten verlangt (siehe 
Rdn. 36 der Entscheidung vom 04.05.2020 – 2 BvL 4/18).  
 
Wir hatten bereits im Rahmen der Anhörungen zu oben genannten Gesetzentwurf unsere 
Kritik an der Berechnung des Abstandes der Besoldung zur Grundsicherung erhoben. Un-
sere fortgesetzte Berechnung zeigt auch für die letzten Jahre eine Verletzung des Abstands-
gebotes in der A6 und A7 in den Jahren 2020 bis 2022 sowie in der A8 im Jahr 2020 auf. 
Zudem zeigen unsere Tabellen ebenso deutlich, dass sich die Abstände zwischen den Be-
soldungsgruppen in der gesamten A Besoldung systematisch und kontinuierlich verkleinern. 
Aus dieser Erkenntnis heraus unterstützte und unterstützt der tbb aktuell Klagen vor den 
Thüringer Verwaltungsgerichten. Die Landesregierung verweigert dabei nach wie vor eine 
Musterklagevereinbarung. 
 
Der tbb fordert daher auch weiterhin die Schaffung einer gerichtsfesten Besoldung und kon-
sequente Weiterentwicklung derselben in Thüringen. 
 
 

Artikel 1 
Thüringer Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz für das Jahr 

2022 
 
Die Tarifvertragsparteien haben im November 2021 für die Beschäftigten der Länder eine 
Einigung für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2023 erzielt. Die Kernpunkte sind:  

• Erhöhung aller Tabellenentgelte und dynamischen Entgeltbestandteile zum 
01.12.2022 um 2.8 %. Die Laufzeit beträgt 24 Monate bis zum 30.09.2023.  
 
• Zahlung einer sogenannten einmaligen steuer- und sozialversicherungsfreien nicht 
tabellenwirksame Corona-Prämie in Höhe von 1300,-- € quasi als „Lückenfüller“ für 
14 Leermonate (also für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis einschließlich 30.11.2022.  

 
Die Beamtinnen und Beamten Thüringens, die am 29.11.2021 unter den Geltungsbereich 
des Thüringer Besoldungsgesetzes fielen, haben diese Corona-Prämie im Rahmen des 
„Thüringer Gesetz über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pande-
mie“ im März 2022 erhalten.  
 
Der tbb hält in diesem Zusammenhang an seiner Kritik zum „Thüringer Gesetz über eine 
einmalige Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie“ fest.  
Hier hatten wir kritisiert, dass im Bereich der Auszubildenden, auch mit diesem Gesetzent-
wurf nicht alle Auszubildenden die Sonderzahlung von 650,- € erhalten. Auszubildende in 
einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis sind von den Sonderzahlungen weiterhin 
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ausgenommen. Andere – auch ärmere – Bundesländer, wie z.B. das Saarland, schließen 
diese Personengruppe in ihrer gesetzlichen Regelung ein und schließen so eine Lücke zwi-
schen den Tarifbeschäftigten und Beamten, die bisher nur wenigen bewusst ist. Auch die 
Versorgungsberechtigten, Kolleginnen und Kollegen in einer Freistellungsphase sowie Aus-
zubildende in einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis zum Land gingen dabei leer aus. 
Teilweise leer gingen auch diejenigen Kolleginnen und Kollegen aus, die in diesem Monat 
unterjährig Teilzeit aufgrund familiärer Besonderheiten nahmen. Dies alles betraf auch Be-
dienstete, die seit 2020 die Belastungen der Corona-Pandemie zu bewältigen hatten und 
am Stichtag nicht mehr im Dienst waren.  
 
Bislang war immer davon auszugehen, dass die Besoldungs- und Versorgungsanpassung 
sich nach dem Tarifabschluss für die Länder - und zwar vollumfänglich – richtet. Erstmals 
weicht man von dieser bisher gängigen Praxis ab, indem nun gewichtige Bestandteile eines 
Tarifvertrags nicht auf alle Beamten und Versorgungsempfänger übertragen wurden. Erst-
mals wurden damit Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger von der Ein-
kommensentwicklung deutlich abgekoppelt. Das Prinzip des Gleichklangs von Besoldung 
und Versorgung und damit der einheitlichen Alimentation wurde damit grundsätzlich in Frage 
gestellt. Mit der Aufgabe des bisher gültigen Prinzips der 1:1-Übertragung (zeit- und wir-
kungsgleich) wird ein neuer, inakzeptabler Systembruch vollzogen. Besoldung und Versor-
gung werden sinnwidrig voneinander getrennt und die Benachteiligung der Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger manifestiert. 
 
Der tbb spricht sich daher dafür aus, für diese Personengruppen eine gesonderte Lösung 
zu finden. 
 
 
Weitere Änderungsvorschläge: 
 
Mit dem § 4a des ThürHhG 2022 wurde das Sondervermögen „Thüringer Pensionsfonds“ 
zum 31. Dezember 2022 praktisch aufgelöst.  
Entsprechend den damaligen bundesgesetzlichen Vorgaben wurden die Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungen von 1999 bis 2013 um 0,2 Prozentpunkte verringert und die dar-
aus resultierenden Beträge jährlich dem Pensionsfonds zugeführt. Die Absenkung der Be-
soldung wurde insgesamt acht Mal durchgeführt und das Besoldungsniveau damit dauerhaft 
um rund 2,1 % (Zinseszinseffekt) abgesenkt (Quelle: Schreiben des Thüringer Rechnungs-
hofes vom 15. August 2019). 
 
Die Besoldungs- und Versorgungskürzungen zur Zuführung in den Pensionsfonds sind so-
mit dem Grunde nach weggefallen. Demzufolge sind die Kürzungen zum 31.12.2022 zu kor-
rigieren.  
 
Die vom TFM in der Stellungnahme angefügten Argumente, vermögen nicht uns zu über-
zeugen: Mit der Begründung des Aufbaus und der Befüllung eines Pensionsfonds wurden 
das Besoldungs- und Versorgungsniveau der Thüringer Beamtinnen und Beamten dauer-
haft um rund 2,1% abgesenkt. Hierbei handelt es sich um keinen „Berechnungsmodus“ und 
um keine rechnerische Konstruktion, sondern um eine reale und dauerhafte Kürzung der 
Bezüge und Versorgungsleistungen.  
Wenn der Grund für eine Kürzung der Besoldungs- und Versorgungsleistungen wegfällt (hier 
Befüllung des Thüringer Pensionsfonds) sind damit auch die Kürzungen zurückzunehmen 
und zum 31.12.2022 die Bezüge und Versorgungsleistungen anzupassen. 
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Der TBB dringt somit weiterhin auf die Anpassung der Bezüge und Versorgungsleistungen 
aufgrund der Auflösung und Nichtmehrbefüllung des Sondervermögens „Thüringer Pensi-
onsfonds“. 
 
Der tbb schlägt dafür folgende Ergänzung vor: 
 
 

„§ 3 Anpassung Thüringer Pensionsfonds 
 
(1) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in der Fassung vom 18. Januar 2016 
(GVBl. S. 1, 166, 202) in der jeweils geltenden Fassung in den Anlagen 5 und 9 aus-
gewiesenen Beträge der Grundgehaltssätze werden ab dem 31. Dezember 2022 um 
2,1 v. H. erhöht. 
 
(2) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in Anlage 6 ausgewiesenen Beträge des 
Familienzuschlags und des Anrechnungsbetrags nach § 37 Abs. 2, die in Anlage 8 
Tabelle 1 ausgewiesenen Beträge der Stellenzulagen nach Anlage 1 Abschnitt ll Nr. 
7 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B sowie Anlage 3 Nr. 2 
der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung R, die in Anlage 8 Tabelle 2 ausgewie-
senen Amtszulagen, die in Anlage 8 Tabelle 3 ausgewiesenen sonstigen Zulagen zur 
Besoldungsordnung W sowie die in Anlage 9 ausgewiesenen sonstigen Zulagen zur 
Besoldungsordnung C werden ab dem 31. Dezember 2022 um 2,1 v. H. erhöht. 
 
(3) Die in Anlage 7 des Thüringer Besoldungsgesetzes ausgewiesenen Anwär-
tergrundbeträge werden ab dem 31. Dezember 2022 um 50 Euro erhöht. 
 
(4) Die Beträge der Grundgehaltsspannen in Anlage 10 Tabelle 1 des Thüringer 
Besoldungsgesetzes erhöhen sich ab dem 31. Dezember 2022 entsprechend Absatz 
1. Die Beträge des Auslandszuschlags in Anlage 10 Tabelle 1 des Thüringer Besol-
dungsgesetzes werden ab dem 31. Dezember 2022 um 2,1 v. H. erhöht. In Anlage 10 
Tabelle 2 erhöhen sich ab dem 31. Dezember 2022 die Monatsbeträge um 2,1 v. H.“ 

 
 
 

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes 

 
Zu Nr. 1. und 2. - §§ 45 und 45a ThürBesG 
Diese Regelung ist folgerichtig, aufgrund der Zusammenführung der bisherigen Regelungen 
in der Thüringer Verordnung zur Neuregelung der Vergütung und Entschädigung der Ge-
richtsvollzieherinnen und -vollzieher vom 9. März 2022. 
 
Zu Nr. 3. und 4. - §§ 50 Abs. 4 und 52 Abs. 2 ThürBesG 
Der tbb kann die Beweggründe des Gesetzgebers nachvollziehen, die zu eine Bleibever-
pflichtung nach Ausbildungsende führen. Die Vereinbarung einer Bleibeverpflichtung ist 
grundsätzlich zulässig. Die Auszubildenden dürfen jedoch nicht durch eine zu lange Bin-
dungsdauer unangemessen benachteiligt werden. Ob dies der Fall ist, richtet sich nach der 
Dauer der Ausbildungsmaßnahme sowie der Qualität der erworbenen Qualifikation. Hier be-
steht bereits unser erster Kritikpunkt, der sich an eine pauschale Bindung über 5 Jahre rich-
tet. Der tbb hält hier eine Bleibeverpflichtung in Höhe der jeweiligen Ausbildungsdauer für 
ausreichend und gerichtsfest. 
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Bleibeverpflichtungen werden in der Regel mit einer Rückzahlungspflicht für den Fall der 
vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses verbunden. Rückzahlungsvereinbarungen 
sind grundsätzlich zulässig und müssten – wahrscheinlich in der Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zum Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesGVwV) noch konkretisiert werden, 
welche Ausbildungskosten man rückfordern will. Hier müsste auch geregelt werden, dass 
die Kosten „abschmelzen“ für die Dauer des Verbleibs im öffentlichen Dienst, denn die Rück-
zahlungspflicht muss in ihrer Höhe nach auch angemessen sein. Dies wird durch eine ra-
tierliche Kürzung der Rückzahlungspflicht um die Zeit der Beschäftigung nach Abschluss 
der Ausbildung sichergestellt. Wird beispielsweise eine Bindungsdauer von 36 Monaten ver-
einbart, sollte sich die Rückzahlungspflicht um 1/36 für jeden Monat, den das Anschluss-
Arbeitsverhältnis andauert, verringern. 

Wichtig ist, dass die Rückzahlungspflicht nur für den Fall vorgesehen wird, dass die Auszu-
bildenden tatsächlich ein adäquates Arbeitsvertragsangebot – auch in einem zumutbaren 
Umkreis von Wunschorten - im Anschluss erhalten. Denn sonst haben die Auszubildenden 
keine Möglichkeit, die Rückzahlungspflicht zu vermeiden. Zudem ist zu regeln, dass eine 
Rückzahlungspflicht dann nicht besteht, wenn diese Beendigung aus der Sphäre des Dienst-
herrn resultiert. 

Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass die Regelung als „Kann“-Bestimmung ausgestal-
tet ist. Wer soll entscheiden, welche Auszubildenden „gebunden“ werden und welche nicht. 
Hier fehlt eine Einschränkung, die die Einheitlichkeit der Anwendung garantiert. Des Weite-
ren sollte die Ausbildungsbehörde nach der Rückzahlung über Höhe und Vollzug unterrich-
tet werden und die Möglichkeit erhalten eine zusätzliche Ausbildung zusätzlich zum beste-
henden Jahreskontingent vorzunehmen.  
 
Zu Nr. 5 - § 60 ThürBesG 
Der tbb stimmt dieser Regelung zu, entspricht sie doch einer langjährigen Forderung. 
 
Zu Nr. 8. – Anlage 1 
Der tbb trägt die hier vorgenommenen Regelungen und Anpassungen mit. Generell stehen 
wir jedoch für die Schaffung von Funktionsämtern. Zulagen sollen normalerweise nur für die 
vorrübergehende Wahrnehmung von Aufgaben geschaffen werden und nicht eine Alterna-
tive zum Beförderungsamt darstellen.  
 
Zu Anlage 7 
Ein Blick auf die aktuellen Anwärtergrundbeträge zeigt nach unserer Ansicht auf, dass 
diese anzuheben und generell neu differenziert werden müssen. Zwischen dem Anwärter-
grundbetrag für den mittleren Dienst (im GE monatlich 1.314,24 €) und dem gehobenen 
Dienst (monatlich 1.371,39 €) besteht eine Differenz von gerade einmal 50€. Die aktuelle 
Ausgestaltung der Höhe der Grundbeträge lässt jedoch zumindest vermuten, dass diese – 
angelehnt an die Besoldung – gestaffelt nach der Wertigkeit der Ämter sein soll. Die aktuelle 
Ausgestaltung lässt kaum mehr eine Differenzierung erkennen. Mit Blick auf die anderen 
Bundesländer (Bayern A5 bis A8 1.365,46 € A9 bis A11 1.421,66 €) und dem Bund (A5 bis 
A8 1.307,34 € A9 bis A11 1.557,54 €) sind die aktuellen Werte zudem nicht mehr konkur-
renzfähig.  
Der tbb fordert auch hier eine Neugestaltung unter genereller Anhebung der aktuellen Werte. 
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Artikel 3 
Änderung des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes 

 
Die zahlreichen Änderungen des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes sind insgesamt 
als zweckmäßig und nachvollziehbar zu beurteilen.  
 
Im Folgenden äußern wir uns wie folgt: 
 
Zu Nummer 2 - § 13 ThürBeamtVG 
Die gesetzliche Klarstellung einer bisher nur nach Verwaltungsvorschriften zu beachtenden 
Einschränkung der Berücksichtigung von Beurlaubungszeiten als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit dient der Steigerung der Rechtsklarheit und -anwendung und ist sowohl inhaltlich als 
auch hinsichtlich der Zielsetzung zielführend. 
 
Zu Nr. 3 - § 60 ThürBesG 
Der tbb begrüßt die Einführung des Kleidergeldes für den Steuerfahndungsdienst. Wir bitten 
um Darstellung der Berechnung der Höhe von 20,50€ um diese nachzuvollziehen. 
 
Zu Nummer 4b und 5 - §§ 17,18 ThürBeamtVG 
Die nur anteilige Einbeziehung von Vordienstzeiten in Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich 
nachvollziehbar, wenn auch bei reinen Ausbildungszeiten obsolet.  
Allerdings sollte dies hinsichtlich der Höchstgrenzen der Berücksichtigung in den §§ 16-18 
ThürBeamtVG damit verbunden sein und klargestellt werden, dass es zugleich auch eine 
entsprechende Ausweitung der Jahre mit sich bringt: Auch z. B. 10 Jahre hälftiger Teilzeit 
als Tarifbeschäftigter im öffentlichen Dienst müssten dann mit 5 Jahren ruhegehaltfähiger 
Dienstzeit nach § 16 ThürBeamtVG Berücksichtigung finden. 
 
Zu Nummer 7 - § 26 ThürBeamtG 
Die Neufassung wird als erforderliche Schließung einer durch „moderne“ Arbeitsformen ent-
standenen Regelungslücke ausdrücklich begrüßt. Damit folgt Thüringen den entsprechen-
den Erweiterungen des Anwendungsbereichs für Wegeunfälle beim Bund sowie in Bayern 
und Schleswig-Holstein. 
Darüber hinaus sollten nach unserem Dafürhalten zusätzlich auch vertretbare Umwege, die 
zur Betreuung oder Pflege eines Familienangehörigen oder einer anderen zu betreuen-
den/pflegenden Person auf dem Weg von oder zum Dienst gemacht werden, in den Katalog 
aufgenommen werden. Dies ist im Lebensalltag vieler Beamtinnen und Beamten inzwischen 
sicher ähnlich häufig anzunehmen wie das Bringen und/oder Abholen von eigenen Kindern. 
 
Zu Nummer 8 - § 29 ThürBeamtG 
Der tbb lehnt den Zusatz „auf die Bestattungskosten ist ein Sterbegeld … anzurechnen“ ab. 
§ 29 Abs. 5 widmet sich den Folgen eines Dienstunfalls. 
Das Thüringer Beamtenversorgungsgesetz definiert den Dienstunfall in § 26 als ein auf äu-
ßerer Einwirkung beruhendes, plötzliches örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körper-
schaden verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten 
ist. Die Übernahme der Bestattungskosten sind beruhen in diesem Zusammenhang sowohl 
auf einem Fürsorge- als auch Restitutionsgedanken. Durch das Sterbegeld soll den Hinter-
bliebenen des Beschäftigten die Umstellung der Lebensführung auf die durch den Wegfall 
des Einkommens des Verstorbenen eingetretenen Verhältnisse erleichtert werden. Beide 
Zahlungen stehen dabei in keinem Zusammenhang und sollten nicht gegeneinander ver-
rechnet werden, da sie sonst ihrem jeweiligen Sinn und Zweck nicht gerecht werden. Es 
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erscheint uns, als würde an dieser Stelle versucht werden, sich aus der Verantwortung zu 
stehlen auf Kosten der durch einen Dienstunfall Hinterbliebenen. 
 
Zu Nr. 9 – Streichung § 34 Abs.3 Satz 2 ThürBeamtVG 
Der tbb spricht sich gegen die Streichung aus, da die Norm weiterhin benötigt wird. Der § 
34 Abs. 3 Satz 2 verweist auf § 30 ThürBeamtVG, der wiederum die Erstattung der Kosten 
einer notwendigen Pflege in angemessenem Umfang regelt. Aus der bisherigen Begründung 
lässt sich nicht entnehmen, warum dies entfallen kann und muss. 
 
Zu Nr. 10 - § 64 ThürBeamtVG 
Die vorgesehene Regelung ist angesichts der in jüngerer Zeit eingetretenen Entwicklung bei 
der Bemessung des kinderbezogenen Familienzuschlags insgesamt als sach- und vertei-
lungsgerecht einzuschätzen.  
 
Zu Nr. 14 - § 72 ThürBeamtVG 
Die beabsichtigten detailbezogenen Änderungen der Regelungen zur Berücksichtigung von 
Renten bei der Höhe des Ruhegehalts sind leider im Einzelnen komplex und für Betroffene 
kaum durchdringbar. Sie beinhalten in der Sache jedoch keine offenkundig nachteiligen Fol-
gen für die betroffenen Beamtinnen und Beamten und begegnen daher insgesamt keinen 
Einwänden. 
 
Zu Nr. 15 - § 76 ThürBeamtVG 
Die Übernahme der bundesrechtlichen Regelung des § 58 Abs. 4 BeamtVG in thüringisches 
Landesrecht wird als sinnvoll und sachgerecht begrüßt. 
 
Zu Nr. 16 - § 78 ThürBeamtVG 
Die maßvollen Anpassungen und Reduzierungen bezüglich der Ruhegehaltfähigkeit von 
Leistungsbezügen für Professorinnen und Professoren begegnen keinen durchgreifenden 
Bedenken. 
 
Zu Nr. 17 - § 92d ThürBeamtVG 
Die Abschmelzungsregelung in Bezug auf die Besitzstandsregelung für Erhöhungsbeträge 
zum kinderbezogenen Familienzuschlag wird als moderat und nachvollziehbar betrachtet. 
 
Zu Nr. 19 – Neuregelung § 92l ThürBeamtVG  
Der neu geschaffene § 92l ThürBeamtVG regelt, dass die Energiepauschale in Höhe von 
300 € nicht als Einkünfte im Sinne dieses Gesetzes gelten soll. Dies wird vom tbb ausdrück-
lich begrüßt. 
 
Zu Nr. 20 – Anlage zum ThürBeamtVG 
Die Dynamisierung der Zuschlagsbeträge für Kindererziehungs- und Pflegezeiten, der Über-
leitungsausgleiche und des vollen Unfallausgleichsbetrages nach Maßgabe der allgemeinen 
Anpassung der Besoldung und Versorgung findet unsere Zustimmung. 
 
Sonstiges 
Der tbb regt an, aufgrund der aktuellen Inflation sowie der Kosten für Kraftstoffe die Hinzu-
verdienstgrenze für Versorgungsempfänger anzuheben. Die Freigrenze gem. § 22 Abs. 1 
Nr. 4 ThürBeamtVG bei Erzielung von Einkünften gem. § 70 Abs. 5 ThürBeamtVG beträgt 
nach Auskunft des TLF mindestens seit 2019 im Monat 525 Euro. 
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Seite 8 

 
Artikel 4 

Änderung des Thüringer Altersgeldgesetzes 
 
Die Ergänzungen und Klarstellungen des noch jungen Thüringer Altersgeldgesetzes erfol-
gen inhaltlich nachvollziehbar. Begrüßt wird insbesondere die Aufnahme der Bestimmung 
analog § 6 Abs. 4 AltGG (Bund), dass Nachversicherungszeiten ohne daraus erwachsene 
Ansprüche (mangels Wartezeiterfüllung) nicht mehr von der Altersgeldfähigkeit ausge-
schlossen sind.  
Die klarstellende Einengung der Übergangsregelung des § 16 ThürAltGG auf Fälle des 
Wechsels in EU-Mitglieds- oder gleichgestellte Staaten (mit Ausnahme des Bundesgebiets) 
dürfte der diesbezüglichen EuGH-Rechtsprechung Genüge tun. 
 
 
Der tbb bittet darum, unsere Stellungnahme mit einer Stellungnahme der Landesre-
gierung dem Landtag zuzuleiten. 
 
 
Freundliche Grüße 
 

 
 
Frank Schönborn 
Landesvorsitzender 
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Stellungnahme der Thüringer Landesregierung zur Stellungnahme des Vereins der 
Thüringer Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen e. V. zum Entwurf eines 
Thüringer Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2022 und 
zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften 
 
 
 
Die Thüringer Landesregierung äußert sich zu der Stellungnahme des Vereins der Thüringer 
Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen e. V. (nachfolgend: VRV) vom 21.Juli 2022 
wie folgt: 
 
 
Der VRV teilt mit, die mit dem Gesetzentwurf beabsichtigte zeit- und systemgerechte 
Umsetzung des Tarifergebnisses ändere seiner Ansicht nach nichts am verfassungswidrigen 
Zustand der Alimentation der Richter in Thüringen. Der vom Finanzministerium gewählte und 
aufrecht erhaltene Ansatz, der unstreitig bestehenden Verfassungswidrigkeit durch die 
Erhöhung der kinderbezogenen Bestandteile abzuhelfen, halte er weiterhin für rechtswidrig. 
Hierbei verweist der VRV auf die allseits bekannten Argumente, die allerdings in der 
Stellungnahme nicht näher spezifiziert werden.  
 
Im Allgemeinen ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Beschluss vom 4. Mai 2022, Az. 2 BvL 4/18, Rn. 49 ausdrücklich den weiten 
Gestaltungsspielraum des Besoldungsgesetzgebers zur Einhaltung des Mindestabstands 
zum Grundsicherungsniveau betont hat. Neben der Anhebung der Grundgehaltssätze 
komme danach insbesondere auch eine Anhebung des Familienzuschlags in Betracht.  
 
Für eine Anhebung dieses Besoldungsbestandteils hat sich der Thüringer 
Besoldungsgesetzgeber zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation auf 
Grundlage der Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 2020 mit dem 
Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation sowie über 
die Gewährung einer Anerkennungsleistung für ehemalige angestellte Professoren neuen 
Rechts aufgrund des Aspekts der Konnexität entschieden. In der Begründung zu dem 
vorbenannten Gesetz (Thüringer Landtag, Drucksache 7/3575, Seite 61) wurde dargelegt, 
dass insbesondere vor dem Hintergrund der durch die Kinder induzierten Kosten (u. a. 
Betreuungskosten, Bildung und Teilhabe) der Besoldungsgesetzgeber mit dem 
vorbenannten Gesetz die verfassungsgemäße Alimentation für die Beamten mit Kindern 
aufgrund der bestehenden Konnexität über die kinderbezogenen Familienzuschläge 
hergestellt hat. Im Übrigen wird hierzu auf die Dokumente des Gesetzgebungsverfahrens 
zum Thüringer Gesetz zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation sowie 
über die Gewährung einer Anerkennungsleistung für ehemalige angestellte Professoren 
verwiesen. 
 
Dessen ungeachtet ist der Besoldungsgesetzgeber nicht erst aufgrund der jüngsten 
Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungsgemäßen Alimentation vom 
4. Mai 2020 angehalten, die Einhaltung der darin konkretisierten Parameter zu 
gewährleisten. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg und insbesondere die sich dadurch 
vervielfachenden Energiekosten werden sich die bei der Bestimmung des 
alimentationsrechtlichen Grundsicherungsbedarfs zu berücksichtigenden Bedarfe für 
Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) weiter mehr als erheblich erhöhen. Ferner ist nach den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts der Verbraucherpreisindex, welcher die 
Inflationsentwicklung im Allgemeinen widerspiegelt, zu beobachten. Daher wird derzeit ein 
weiterer Gesetzentwurf zur Gewährleistung der verfassungsgemäßen Alimentation für das 
Jahr 2023 erstellt. Dieser wird nach Bewertung der Inhalte des von der Bundesregierung 
vorgesehenen weiteren Entlastungspakets dem Kabinett vorgelegt.  
 
Erfurt, 13. September 2022 
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  Vorsitzender: 
Vizepräsident des VG Thomas Lenhart 

Verwaltungsgericht Weimar 
Jenaer Straße 2 a 

99425 Weimar 
 

21. Juli 2022  
____________________________________ 
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Entwurf des Thüringer Gesetzes zur Anpassung der Besoldung und  
Versorgung im Jahr 2022 und zur Änderung besoldungs- und versorgungs-
rechtlicher Vorschriften 
Ihr Az. 1040-14-P 1500/358 73346/2022, Ihr Schreiben vom 29. Juni 2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Pilch, 
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 
Zentraler Regelungsgegenstand des Gesetzentwurfs und der für die Richterinnen und Rich-
ter der Verwaltungsgerichtsbarkeit relevanteste Punkt ist die zeit- und inhaltsgleiche Über-
tragung des Tarifergebnisses aus dem November 2021. Insoweit besteht Einvernehmen. 
 
Die Übernahme des Tarifergebnisses ändert allerdings nichts an dem unserer Ansicht nach 
verfassungswidrigen Zustand der Alimentation der Richterinnen und Richter in Thüringen. 
Der vom TFM gewählte und aufrecht erhaltene Ansatz, der unstreitig bestehenden Verfas-
sungswidrigkeit durch die Erhöhung kinderbezogenen Familienzuschläge abzuhelfen, halten 
wir weiterhin für rechtswidrig. Auf die allseits bekannt Argumente hierfür sei verwiesen. Wir 
halten es für aussichtslos, die Argumente hier zu wiederholen. Es ist nicht zu erwarten, dass 
eine weitere inhaltliche Stellungnahme zu einer Veränderung des Gesetzentwurfes führen 
könnte. 
 
Zur Klärung dieser Frage haben zahlreiche Kolleginnen und Kollegen Klagen bei den Thü-
ringer Verwaltungsgerichten anhängig gemacht. Es ist bedauerlich, dass auch in Thüringen 
eine rechtmäßige Besoldung nicht durch die Entscheidungen der Landesregierung und des 
Landtags als Gesetzgeber gewährleistet werden kann, sondern es hierzu der Verwaltungs- 
und Verfassungsgerichtsbarkeit bedarf. 
 
Abschließend beantragen wir, unsere Stellungnahme dem Thüringer Landtag zuzuleiten 
(§§ 2 Abs. 2 ThürRiStAG, 95 Abs. 4 ThürBG). 
 

 
Thomas Lenhart 

Thüringer Verwaltungsrichterverein  
c/o VG Weimar  Jenaer Str. 2 a  99425 Weimar 

- 

 
Finanzministerium 
Ludwig-Erhard-Ring 7 
99099 Erfurt 
 
Nur per Mail: britta.otte@tfm.thueringen.de 

-

 
 


